
Kanton Zürich
Regierungsrat

21. August 2019  (RRB Nr. 733/2019)
Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte  
(Transparenz bei der Politikfinanzierung), Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorentwurf der Änderung 
des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (Transparenz in der Politikfinanzierung) 
und äussern uns wie folgt:

Der Kanton Zürich kennt keine gesetzlichen Regelungen zur Transparenz bei der Finan­
zierung politischer Akteurinnen und Akteure. Die geplanten Änderungen im Bundesgesetz 
über die politischen Rechte betreffen lediglich die in der Bundesversammlung vertretenen 
Parteien (Art. 76b Abs. 1), also nationale Parteien sowie kantonale Parteien, sofern diese 
mindestens eine Vertretung im Nationalrat oder im Ständerat haben. Die Offenlegungs­
pflicht bei Wahl- und Abstimmungskampagnen (gemäss Art. 76c) gilt für Wahl- und Ab­
stimmungskampagnen sowie für Unterschriftensammlungen für Initiativen und Referenden 
auf Bundesebene.
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Die Vorlage hat damit keine direkten rechtlichen Auswirkungen auf den Kanton Zürich. 
Mögliche längerfristigen Auswirkungen von Transparenzregelungen auf Bundesebene auf 
den Kanton sind zu diesem Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Wir verzichten daher auf  
eine inhaltliche Stellungnahme.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin,  
sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte, 
den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin:	 Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh	 Dr. Kathrin Arioli
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Vernehmlassung  des  Bundes:  19.400 s  Pa.lv. Mehr Transparenz  in der  Politikfinanzie-
rung. Stellungnahme  des  Kantons Bern  

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme.  Der  Regierungsrat und  der Grosse 
Rat des  Kantons Bern haben sich im Jahr  2018  anlässlich  der  Behandlung eines Berichts zur 
kantonalen Offenlegung  der  Politikfinanzierung mit Transparenzvorschriften auseinanderge-
setzt.1  Im Ergebnis wurde auf kantonale Regelungen verzichtet, weil  die  Umsetzung als 
schwierig bzw.  der administrative  und finanzielle Aufwand für  die  Kontrolle  von  griffigen Offen-
legungspflichten als übermässig hoch eingeschätzt wurde. Zudem erachteten Regierung und 
Parlament  den  Zeitpunkt für Transparenzregeln auf Kantonsebene als ungünstig, weil auf 
Bundesebene mit  der  eidgenössischen Transparenz-Initiative  bzw. einem allfälligen Gegen-
vorschlag eine Entscheidung  der  Stimmbevölkerung bzw.  des  Bundesgesetzgebers anstand,  
die den  Erlass kantonaler Regeln beeinflussen würde.  

1 	Grundsätzliches 

Aufgrund  der  einleitend erwähnten Diskussion um kantonale Transparenzvorschriften be-
grüsst  der  Regierungsrat, dass  die  Frage auf Bundesebene mit  der  Transparenz-Initiative  und 
dem vorliegenden indirekten Gegenvorschlag politisch diskutiert und geklärt werden soll.  

1  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern hat  am 16. Mai 2018 den  Bericht «Transparenz jetzt! Offenlequng  der  Politikfinanzierung» 
zur Umsetzung  der  als Postulat überwiesenen  Motion 299-2015  SP-JUSO-PSA  (Marti,  Bern) genehmigt.  Der Grosse Rat  
hat  den  Bericht  in der  Septembersession  2018  zur Kenntnis genommen  (91  Ja,  60  Nein,  1  Enthaltungen; siehe  die  Unter-
lagen zur Debatte unter https://www.gr.be.ch/qr/de/index/qeschaefte/qeschaefte/suche/qeschaeft.qid-
3a5edd20339247afb457018e6aab4lac.html  ). 
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

Zwar sieht  der  Regierungsrat  in der  Offenlegung  von  Geldflüssen auch Vorteile  in  Bezug auf  
den  politischen Meinungsbildungsprozess. So könnte  die  angestrebte Transparenz dazu bei-
tragen, Vertrauen  in die  Politik zu schaffen  und  die  Chancengleichheit im politischen Wettbe-
werb zu fördern.  Die  Stimmbürgerinnen  und  Stimmbürger könnten sich ihre Meinung zu Vor-
lagen umfassender  und  freier bilden, weil sie  über  die  involvierten Interessen  der  verschiede-
nen Gruppierungen besser informiert wären. Indessen befürchtet  der  Regierungsrat, dass 
aufgrund zahlreicher Umgehungsmöglichkeiten letztlich nur eine unvollständige Klarheit  über  
die  Finanzierungen erreicht werden könnte, wobei naturgemäss gerade  in  heiklen Bereichen  
die  Gefahr gross wäre, dass Geldflüsse verschleiert würden (z.B. durch ein Einsetzen  von  
Mittelspersonen,  die  Stückelung  der  Spenden auf mehrere juristische  und  natürliche Perso-
nen, gemischte Schenkungsverträge  über  Dienstleistungen oder Sachleistungen).  Er  teilt da-
her  die  Einschätzung  der  Kommissionsminderheit, dass  es  im föderalistischen  und  direkt-
demokratischen System  der  Schweiz kaum möglich sei, alle relevanten Akteurinnen  und  Ak-
teure gerecht zu erfassen (vgl.  Ziff. 5 des  erläuternden Berichts,  S. 8,  unten). 

Zudem ist  der  Regierungsrat  der  Ansicht, dass  der  Aufwand zur Umsetzung  des  vorliegenden 
Gesetzesentwurfs im politischen System  der  Schweiz mit seinen vielen eidgenössischen Ab-
stimmungen und vielfältigen Kampagnen als sehr hoch einzuschätzen ist. Nicht nur müssten 
staatliche Kontrollstellen geschaffen werden, sondern  es  würden alle politischen Akteure 
durch  die  Vorschriften administrativ belastet. 

Aus  den  dargelegten Gründen überwiegen für  den  Regierungsrat  in  einer Gesamtabwägung  
die  Nachteile  der  Offenlegungspflichten bei eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen, 
weshalb er  den  vorgelegten Gesetzesentwurf ablehnt.  

2 	Eventualanträge  

Sollte Ihre Kommission  am  Gesetzesentwurf grundsätzlich festhalten, bitten wir Sie folgende 
Eventualanträge zu berücksichtigen.  

2.1 	Verzicht auf Regelung  der  Ständeratswahlen  

2.1.1  Antrag  
Der  Regierungsrat beantragt, auf eidgenössische Regeln für  die  gewählten Ständerätinnen 
und Ständeräte  (Art. 76c  Abs.  3)  zu verzichten.  

2.1.2 	Begründung 
Für  die  Ständeratswahlen, deren Regelung  in der  Zuständigkeit  der  Kantone liegt, schlagen 
Sie vor, dass  die  Transparenzvorschriften erst ab  der Wahl der  Ständeratsmitglieder gelten 
sollten. Wie Sie ausführen, würde  die Information der  Bevölkerung über  die  Wahlkampagne 
damit zwar erst nachträglich erfolgen,  die  Regelung sollte jedoch bereits präventiv auf  die  
Ständeratswahlen wirken. —  Der  Regierungsrat steht diesem Vorschlag mit Blick auf  die  gel-
tende Kompetenzordnung  (Art. 39  Abs.  1  i.V.m.  Art. 150  Abs.  3  BV) ablehnend gegenüber. 
Gegenstand  der  Regelung ist nicht  die  Stellung  des  Ständerats als Bundesbehörde, sondern  
die  kantonale Ständeratswahi, auf  die  indirekt eingewirkt werden soll.  Die von  Ihnen unterbrei-
tete Bestimmung würde somit  die  diesbezügliche kantonale Kompetenz umgehen und  den  
Entscheid  der  Kantone, ob (und allenfalls wie) Offenlegungsregeln für  die  kantonal geregelten 
Ständeratswahlen gelten sollen, beeinflussen. Zudem erscheint  die  Regelung auch aus Sicht  
der  Transparenz ungenügend, weil sie nur nach  der Wahl  und für  die  gewählten Kandidatin- 
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Christoph  Auer  Christoph Ammann 

Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

nen und Kandidaten hergestellt würde, obwohl das Offenlegungsinteresse auch bei  den  Un-
terliegenden  der Wahl  bestehen würde. Aus diesen Gründen beantragt  der  Regierungsrat, auf 
eidgenössische Transparenzregeln für  die  gewählten Ständerätinnen und Ständeräte zu ver-
zichten.  

2.2 	Offenlegungspflicht  von  Kantonalparteien?  

2.2.1  Antrag  
Der  Regierungsrat bittet Sie zu klären, ob und  in  welchem Umfang  die  Kantonalparteien eben-
falls  der  Offenlegungspflicht gemäss Artikel  76b  Absatz  1  unterstellt werden sollen.  

2.2.2  Begründung 
Gemäss Artikel  76b  Absatz  1  haben  die in der  Bundesversammlung vertretenen politischen 
Parteien ihre Finanzierung offenzulegen. Dabei ist u.E. unklar, ob  die  kantonalen Parteien,  die  
einer  in der  Bundesversammlung vertretenen Mutterpartei angehören, ebenfalls zur Transpa-
renz verpflichtet sind. Sofern  dies  zutreffen würde, wäre weiter zu klären,  in  welchem Umfang 
eine solche Offenlegungspflicht gelten würde.  

Der  Bundesrat hat diese Frage  in  seiner Botschaft zur Transparenz-Initiative  thematisiert und 
dargelegt, dass sie bei Annahme  der Initiative in der  Ausführungsgesetzgebung zu präzisieren 
wäre (BBI  2018 5655). Er  wies auch darauf hin, dass  die  Gefahr besteht, dass  die  Parteien 
mittels Verbuchung über zugehörige Kantonalparteien  die  Herkunft  von  Spenden zu ver-
schleiern versuchen könnten, sollten  die  kantonalen Parteien nicht auch verpflichtet sein.  Der  
Regierungsrat würde  es  daher begrüssen,  die  Kantonalparteien  der  Offenlegungspflicht zu 
unterstellen. Dafür spricht auch, dass  die  nationalen Parteien stark  von den  Kantonalparteien 
getragen werden.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Na  en des  Regierungsrates  
r  Pläsidenf 	 Der  Staatsschreiber 

Verteiler: 
- Finanzdirektion 
- Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 

Volkswirtschaftsdirektion 
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KANTONIJ--------­
LUZERN 

Justiz- und Sicherheitsdepartement 

Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 59 17 
justiz@lu.ch 
www.lu.ch 

Luzern, 20. August 2019 

Protokoll-Nr.: 880 

Parlamentarische Initiative 

Zustellung per Mail 
spk.cip@parl.admin.ch 

Staatspolitische Kommission 
des Standerates 

Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 7. Mai 2019 hat die Staatspolitische Kommission des Standerates (SPK) die Kantonsre­
gierungen im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zum Vorentwurf für 
eine Ânderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte, der ais indirekter Gegen­
entwurf zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz­
lnitiative)» konzipiert ist, Stellung zu nehmen. 

lm Namen und Auftrag des Regierungsrates danken wir lhnen für die Gelegenheit zur Stel­
lungnahme und erlauben uns die folgenden Bemerkungen: 

Die Kontrolle einer Offenlegungspflicht der Politikfinanzierung ist nur schwer umsetzbar. Es 
gibt immer Mëglichkeiten, die Auflagen zu umgehen. Eine Offenlegung darf jedoch nicht 
bloss erheblichen administrativen Aufwand mit sich bringen und zu Versuchen verleiten, ent­
sprechende Bestimmungen zu umgehen. Zahlreiche auslandische Beispiele belegen aber 
genau diese Wirkung. Zweifel an einem Erfolg von Zwangsmassnahmen sind daher auch in 
der Schweiz angebracht. Zudem ist fraglich, ob sich die Stimmberechtigten in der Schweiz 
mit geldintensiven Kampagnen ihre Meinung kaufen lassen. Werbemassnahmen kônnen al­
lenfalls vorbestehende Meinungen starken und stützen, kaum aber entscheidend andern. 
Der Einfluss des Geldes bei Wahlen und Abstimmungen darf deshalb nicht überbewertet 
werden. Wir gehen vielmehr davon aus, dass die Stimmberechtigten durchaus in der Lage 
sind, das politische Geschehen nach ihren eigenen Kriterien kritisch zu beurteilen. Aus die­
sem Grund erachten wir grundsatzlich eine Regelung der Politikfinanzierung ais unnëtig. 

Falls jedoch trotzdem eine Regelung angestrebt wird, teilen wir die Meinung der SPK, die 
Transparenz der Finanzierung von politischen Parteien sowie von Wahl- und Abstimmungs­
kampagnen nicht auf Verfassungsstufe zu regeln. Die Bundesverfassung enthalt eine genü­
gende Grundlage, um seiche Bestimmungen auf Gesetzesstufe zu erlassen. Wir erachten es 
auch ais richtig, der Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» auf Ge­
setzesstufe einen indirekten Gegenvorschlag entgegenzustellen, da die Schwellenwerte der 
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Frau Ständerätin 
Pascale Bruderer 

Präsidentin der Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-S) 
3003 Bern 

19.400 s Pa. lv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorab danken wir Ihnen für die Gelegenheit, zum Vorentwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes 

über die politischen Rechte (BPR; SR 161.1) Stellung nehmen zu dürfen. 

Grundsätzlich teilen wir Ihre Ansicht, dass die Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfi­

nanzierung (Transparenz-Initiative)» abzulehnen ist. Dabei handelt es sich um ein im Ansatz gutge­

meintes Volksbegehren, das aber zu Umgehungen geradezu einlädt und das Problem der ungleich 

langen Spiesse in Wahl- und Abstimmungskämpfen nicht löst. 

Ihr Vorentwurf ist ein indirekter Gegenentwurf zur erwähnten Initiative. Wir sind der Ansicht, dass 

aber auch die Vorlage der SPK-S lückenhaft ist und zu Umgehungen einlädt. Wenn beispielsweise vor 

einer Abstimmung mehrere Komitees für eine Vorlage Stellung beziehen und sich daneben auch Par­

teien und Einzelpersonen engagieren, ist nicht klar, wie diese Akteure erfasst werden müssten. Es 

droht der Aufbau einer grossen Bürokratie, nur um eine Scheingenauigkeit zu erhalten. 

Transparenz ist wichtig, da diese gerade in einem Milizsystem das Vertrauen der breiten Bevölkerung 

in die politischen Akteure stärkt. Deshalb äussern wir uns gerne im Detail zu den in Ihrer Vernehmlas­

sung diskutierten Punkten. 



Zu einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 76b: Grundsätzlich befürworten wir die Offenlegungspflicht der politischen Parteien, in­

dem sie ihre Einnahmen offenlegen sowie alle Zuwendungen, die den Wert von 25'000 Franken pro 

Person und Jahr überschreiten. 

2 

Zu Artikel 76c: Die Offenlegungsplicht bei Wahl- und Abstimmungskampagnen betrifft laut Ihrem 

Vorschlag natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine 

Wahl in den Nationalrat oder auf eine eidgenössische Abstimmung eine Kampagne führen oder auf 

Bundesebene Unterschriften für Volksinitiativen oder Referenden sammeln. Diese haben ihre Finan­

zierung offenzulegen, wenn sie mehr als 250'000 Franken aufwenden. Diese von Ihnen vorgeschla­

gene Praxis ist einfach zu umgehen, indem beispielsweise die Aktivitäten im Abstimmungskampf auf 

mehrere Komitees verteilt werden, womit der Schwellenwert von 250'000 Franken unterschritten 

wird. Somit müssen die Einnahmen und die Schlussrechnung nicht offengelegt werden. Die Formulie­

rung in Absatz 4 ist in diesem Sinn unklar bezüglich der Formulierung einer «gemeinsamen Kam­

pagne». 

Zu Artikel 76h: (Anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland) . Wir begrüssen die Ab­

sicht der Kommissionsmehrheit, dass es für die politischen Akteurinnen und Akteure verboten ist, 

anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland anzunehmen, wobei Zuwendungen von 

Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern von dieser Regelung ausgenommen werden sollen. 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für 

die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie mit Hochachtung. 

Altdorf, 30. August 2019 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann leidirektor 

Roger~ager 



VERSENDET AM 2 7. AUG. 2019 
Regierungsrat des Kantons Schwyz 

ka ntonschwyz 1 ·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 
Staatspolitische Kommission 
elektronisch an: spk.cip@parl.admin.ch 

Schwyz, 20. August 2019 

19.400 s Pa.lv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte 

\ 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zur oben erwähnten 
Vernehmlassungsvorlage bis 28. August 2019 Stellung zu nehmen. 

Der Kanton Schwyz verzichtet auf die Einreichung einer Vernehmlassung. 

Für die Einladung zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens und grüssen Sie freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

~~ 

Kaspar Michel 
Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 
Staatsschreiber 

Kopie z.K. an: 
- Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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Staatspolitische Kommission des Ständerats
3003 Bern

Telefon 041 6187902
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 27. August 2019

19.400 s Pa.lv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung. Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 haben Sie uns zurVernehmlassung zu oben genannterVor-
lage eingeladen. Wir danken für die Möglichkeit der Mitwirkung und äussern uns gerne wie
folgt.

Die ablehnenden Ausführungen des Bundesrates in der Botschaft zur Transparenz-lnitiative
sind für uns nachvollziehbar. Dies vor allem, weil die wirksame Umsetzung einen hohen admi-
nistrativen Aufwand nach sich ziehen würde und mit entsprechenden Kosten verbunden wäre.

Auf der anderen Seite anerkennen wir das Bedürfnis der Bevölkerung nach Transparenz be-
züglich der Finanzierung von politischen Akteurinnen und Akteuren. Der indirekte Gegenvor-
schlag der Staatspolitischen Kommission des Ständerates erachten wir als einen gangbaren
Weg. Die Vorschläge der Minderheiten zu tieferen Limiten lehnen wir jedoch ab.'Där zusätzli-
che administrative Aufwand lässt sich nicht rechtfertigen, da dadurch keine signifikante Erhö-
hung der Transparenz enruartet werden kann.

Wir danken lhnen, wenn Sie diese Überlegungen bei lhren weiteren Arbeiten berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
NAMENS DES IERUNGSRATES

vRUN G

t- IAlfred Bossard
Landammann

ugo Murer
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kanton SIarus ffi

Telefon 055 646 60 11112115
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Ständerat
Staatspolitische Kommission
3003 Bern

E-Mail an:
spk. cip@parl.admin, ch

Glarus, 13. August 2019
Unsere Ref: 2019-148

Vernehmlassung i. S. 19.400 s Pa.lv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

1. lnhalt der Vorlage

Mit ihrem Vorentwurf für eine Anderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte,
der als indirekter Gegenentwurt zur Volksinitiative <Für mehr Transparenz in der Politik-
finanzierung (Transparenz-lnitiative)> konzipiert ist, will die Kommission die Transparenz
über die Finanzierung politischer Aktivitäten erhöhen.

Konkret wird vorgeschlagen, dass einerseits die in der Bundesversammlung vertretenen
politischen Parteien einmal im Jahr ihre Einnahmen sowie die Zuwendungen im Wert von
mehr als 25'000 Franken offenlegen müssen. Andererseits sollen natürliche und juristische
Personen sowie Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine Wahl in den Nationalrat
oder im Hinblick auf eine eidgenössische Abstimmung eine Kampagne führen oder auf
Bundesebene Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden sammeln und dafür mehr
als 250'000 Franken aufwenden, ihre Finanzierung offenlegen. Da der Bund für die Regelung
der Ständeratswahlen nicht zuständig ist, wird für die Wahl von später gewählten Stände-
rätinnen und Ständeräten eine besondere Regelung vorgesehen. Es gilt jeweils, die gesetz-
lich vorgesehenen Fristen zur Einreichung von Angaben und Dokumenten zu beachten. Die
gemeldeten Einnahmen und Zuwendungen werden durch die zuständige Behörde nach
erfolgter Prüfung veröffentlicht. Es wird zudem ein Verbot von anonymen Spenden und
Zuwendungen aus dem Ausland vorgesehen. Die von den politischen Akteurinnen und
Akteuren eingereichten Angaben und Dokumente werden von der zuständigen Stelle
kontrolliert und veröffentlicht. Verstösse werden als Übertretungen strafrechtlich verfolgt.

2. Generelle Einschätzung

Mit dem Bundesrat sind wir der Auffassung, dass unser politisches System Besonderheiten
aufweist, welche den geforderten Transparenzregeln eher entgegenstehen. Gerade die
direkte Demokratie würde nicht nur Regeln für die Offenlegung der Parteienfinanzierung
benötigen, sondern auch für Wahl- und Abstimmungskomitees. Dadurch sind viel mehr



Akteure als in anderen Ländern betroffen, was komplexe Regelungen und einen grossen
Aufsichtsaufwand nach sich ziehen würde. Darüber hinaus sind nationale Regelungen nicht
vereinbar mit dem schweizerischen Föderalismus, insbesondere dort, wo für gewählte
Ständerätinnen und Ständeräte neue Bestimmungen erlassen werden sollen. Deren Wahl ist
im Grundsatz immer noch eine Domäne der Kantone. Zudem würde sich der Druck zur
Schaffung von Transparenzbestimmungen auf jene Kantone erhöhen, die noch keine sol-
chen kennen.

Aus diesem Grund lehnt der Regierungsrat diese Vorlage ab

3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

Angesichts unserer ablehnenden Haltung zur Vorlage verzichten wir auf Bemerkungen zu
einzelnen Bestimmungen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, sehr geehrte Damen und
Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

nGt
of nno,."u {ettiga
Landammann

Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an: spk.cip@parl.admin.ch

versandt am 1 5, Aug. 2019

2



________

Regie ru ngs rat
Kanton Zug

Repierunosrat, Postfach, 6301 Zuci

Nur per E-Mail
Staatspolitische Kommission

des Ständerats
3003 Bern

Zug, 20. August 2019

19.400 s Pa.lv. «Mehr Transparenz in der Politik‘finanzierung»

Vernehmiassung des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Kommissionsmitglieder

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 hat uns die Staatspolitische Kommission des Ständerats in

oben genannter Angelegenheit mit Frist bis zum 28. August 2019 zur Vernehmiassung eingela

den. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

1. Anträge

1. Von der Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR) im Sinne

eines indirekten Gegenentwurfes zur eidgenössische Volksinitiative «Für mehr Transpa

renz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» sei abzusehen.

2. Eventualiter seien Art. 76h BPR sowie Art. 76j BPR gemäss der Version der Minderheit

(Caroni) zu erlassen.

II. Begründung der Anträge

Der Regierungsrat des Kantons Zug lehnt sowohl die am 10. Oktober 2017 eingereichte eidge

nössische Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz

Initiative)» als auch den Vorentwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über die politi

schen Rechte, der als indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative konzipiert ist, aus nachfol

genden Gründen ab:

Zum Hauptantrag

In keinem anderen Land können die Bürgerinnen und Bürger so häufig abstimmen und wählen

wie in der Schweiz. Die Demokratie wird nicht nur auf der Stufe Bund, sondern auch auf der

Ebene der Kantone und der Gemeinden mit diversen lokalen Besonderheiten gelebt. Vor die

sem Hintergrund teilt der Regierungsrat die Ansicht des Bundesrats, dass eine nationale Rege

lung der Parteienfinanzierung und der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskampagnen

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug

Telefon 041 728 33 11

www.zg.ch
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kaum mit den Eigenheiten sowie der Komplexität des schweizerischen politischen Systems

vereinbar ist. Explizit sei dazu auf die direkte Demokratie mit Kollegialregierung, den Födera

lismus und das Milizsystem als tragende Säulen hingewiesen. Auch der Gegenentwurf der

Staatspolitischen Kommission überzeugt diesbezüglich nicht.

Im föderalistischen und direkt-demokratischen System der Schweiz ist es kaum möglich, alle

Unterstützungsleistungen der Akteurinnen und Akteure, welche politische Tätigkeiten finanzie

ren, in gerechter Weise zu erfassen. Vom indirekten Gegenentwurf nicht erfasst sind beispiels

weise Naturalien oder Arbeitsleistungen. Diese stellen neben den Spenden für die Parteien ei

nen substantiellen Beitrag dar. Die Transparenz kann daher nur bruchstückhaft erreicht wer

den. Angesichts dieser Tatsache kämen die vorgesehenen Offen legungspflichten nach Ansicht

des Regierungsrats einer Scheinlösung gleich.

Im Übrigen ist der Regierungsrat der Auffassung, dass nicht nur eine Annahme der Transpa

renz-Initiative, sondern auch eine Umsetzung des Gegenentwurfs zur Volksinitiative einen un

verhältnismässigen administrativen Aufwand nach sich ziehen würde, mit beachtlichen Kosten

verbunden wäre und die Kompetenzen der Kantone tangieren könnte. Im Erläuternden Bericht

der Staatspolitischen Kommission vom 29. April 2019 ist dazu explizit festgehalten, dass sich

die Kosten nicht präzise festlegen lassen (vgl. 5. 23). Des Weiteren besteht ein beachtliches

Risiko, dass sich die Regelungen umgehen lassen.

Zum Eventualantrag

Der Regierungsrat teilt die Ansicht der Minderheit (Caroni), dass ein grundsätzliches Verbot

von Spenden aus dem Ausland über das Ziel hinausschiesst. Sollten Transparenzregeln einge

führt werden, so werden ohnehin auch die grossen Beträge aus ausländischen Quellen erfasst.

Zudem würde dieses Verbot den Vollzug unnötig verkomplizieren, weil insbesondere bei Spen

den von juristischen Personen in der Praxis nicht einfach zu erkennen ist, ob es sich bei einer

Zuwendung noch um eine inländische oder bereits um eine ausländische Spende handelt.

Abschliessend ersuchen wir Sie höflich um wohlwollende Prüfung unserer Anträge und danken

Ihnen erneut für die Gelegenheit zur Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Stephan Schleiss Rene Spillmann Siegwart

Landammann stv. Landschreiberin

Kopie per E-Mail an:

- spk.cip @ parl.admin.ch (PDF- und Word-Version)

- Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug

- Datenschutzbeauftragte
- Direktion des Innern
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19.400 é lv. pa Plus de transparence dans le financement de la vie politique 

Réponse à la consultation 

Madame la Conseillère aux Etats, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous revenons sur le pr0jet de modification de la loi fédérale sur les droits politiques cité en marge. 
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg vous remercie de l'avoir consulté. 

A titre préliminaire, le Conseil d'Etat relève que le canton de Fribourg est lui-même, au niveau 
cantonal, saisi d'un processus législatif allant lui aussi dans le sens de la transparence de la 
politique. En effet, lors de la votation populaire cantonale du 4 mars 2018, les électeurs et électrices 

du canton de Fribourg ont accepté l'initiative constitutionnelle portant sur l'introduction d'un 

nouvel article 139 a Cst. Fr, « Transparence et financement de la politique», par 65'360 voix 
contre 30'024 (soit près de 70 % d'avis favorables). 

Dans le cadre des travaux d'élaboration de la loi d'application relative au nouvel article 139a Cst, il 
est rapidement apparu qu'un arsenal législatif en la matière, se limitant au niveau cantonal, ne ferait 

que peu de sens sous l'angle de l'efficacité. Dans le même sens, au vu des compétences croisées du 

législateur fédéral et du législateur cantonal notamment s'agissant de l'élection des parlementaires 
fédéraux (Conseil national et Conseil des Etats), il semble important de clarifier la répartition des 

compétences en la matière. Le Conseil d'Etat se déclare donc favorable, sur le principe, à la 

législation proposée par la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats. Il formule 
toutefois les remarques suivantes 

> La première remarque a précisément trait aux compétences résiduelles des cantons en la matière.

Ces compétences doivent être respectées, ce qui implique qu'elles doivent aussi être clarifiées.

Par message daté du 21 novembre 2018, concernant la garantie fédérale à apporter au nouvel

article 139a de la Constitution du canton de Fribourg relatif au financement de la politique, le

Conseil fédéral a constaté que ce dernier est conforme au droit. Il a rappelé en substance dans

son Message à l'attention du Parlement fédéral que, selon l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons
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reglent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Cette competence 
decoule de l'autonomie d'organisation des cantons, qui n'est toutefois pas illimitee: les cantons 
doivent en particulier respecter les droits fondamentaux. Les modifications de la Cst. 
fribourgeoise concernent l'exercice des droits politiques dans les affaires cantonales et 
communales et re/event de l'autonomie d'organisation des cantons. Elles entrent dans la marge 
de manoeuvre dont disposent les cantons en la matiere et respectent les droits fondamentaux, en 
particulier la liberte de vote. El/es sont conformes au droit federal et peuvent donc etre 
garanties. 

De ce fait, il demeure fondamental pour le Conseil d'Etat que le droit cantonal puisse continuer a 
reglementer ou conserver ses propres exigences en la matiere s'agissant des elections et votations 
portant sur des affaires cantonales et communales. Le nouveau droit federal ne doit pas porter 
atteinte a ce qui precede. 

S'agissant des campagnes et du financement des votations federales, il est difficile de discerner 
la marge de manoeuvre legislative dont pourraient eventuellement beneficier les cantons. 
De facto, le Conseil d'Etat part de l'idee qu'il ne dispose d'aucune marge de manctuvre pour 
legiferer en la matiere en application du nouvel article 139a Cst. Ce constat repose aussi sur des 
considerations pragmatiques : concretement, une legislation cantonale en la matiere, qui ne 
deploie ses effets qu'd l'echelle cantonale, n'aurait qu'une prise theorique sur les organisations 
politiques cantonales qui meneraient campagne lors d'une votation federale, ceci simplement 
parce que de telles campagnes sont en principe coordonnees sur tous les points au niveau federal. 
Une legislation cantonale portant sur de telles votations en aurait encore moms, le cas echeant, 
sur les organisations politiques nationales. Pour ce genre de scrutins, le Conseil d'Etat estime 
que seule la legislation, proposee, sur la transparence a Fechelle federale pourrait faire l'affaire. 

Des questions pratiques se posent toutefois s'agissant des elections federales. Nous y revenons 
ci-dessous. 

> Notre deuxieme remarque a donc trait aux elections federales, a savoir aux campagnes en vue de 
l'election des parlementaires federaux. En la matiere, la situation est tout sauf limpide, que l'on 
parle des membres du Conseil national, ou que l'on pane des Conseillers et Conseilleres aux 
Etat. IT est necessaire que la question de la transparence de leur financement soit clarifiee de 
maniere coordonnee. Cela pourrait passer, selon le Conseil d'Etat, par une redefinition claire des 
competences en la matiere. Pour memoire, en l'etat : 

V Les elections au Conseil national sont regies par les art. 149, al. 2 et 3, Cst. et 16 a 57 
LDP. 

Leur financement n 'est toutefois actuellement pas regi par le droit federal. 

S'agissant des elections au Conseil des Etats, celles-ci relevent de la competence des 
cantons, conformement a Fart. 150 al. 3 Cst. 

Nous sommes d'avis que le parlement federal ne dispose pas d'une base 
constitutionnelle suffisante pour reglementer, par le droit federal, les elections aux 
Conseil des Etats. 
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La situation legale actuelle conduit, pour l'election des parlementaires federaux, a l'application 
exclusive du droit federal pour les elections des membres du Conseil national, et a l'application 
du droit cantonal pour l' election des Conseillers et Conseilleres aux Etats. S'agissant de la mise 
en ceuvre sous l'angle de la transparence dans le cadre des campagnes, cela aurait la consequence 
suivante si des clarifications ne sont pas apportees : Etant donne que les elections du Conseil 
national et du Conseil des Etats se deroulent en meme temps, les organisations politiques 
organisent frequemment une seule campagne electorale pour les deux conseils. Cela pourrait 
donner lieu a des problemes de delimitation concernant la publicite du financement, etant donne 
que les depenses en vue des elections du Conseil des Etats entrent dans le champ d'application 
du droit cantonal, donc eventuellement d'une loi cantonale en la matiere, mais pas celles en vue 
des elections du Conseil national qui sont en principe soumises au droit federal. 

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il est essentiel ici, au vu du but poursuivi, de legiferer de maniere 
pragmatique. Ii est d'avis qu'il existe actuellement une legere marge de manoeuvre cantonale 
concemant le financement des campagnes pour les elections du Conseil national, a savoir tant 
que cela n'empiete pas sur le droit federal et dans la mesure oU une telle reglementation 
poursuivrait un objectif plus general de transparence ou de lutte contre la corruption. Ii ne tient 
donc qu'au Parlement federal, s'il rejoint les objectifs de pragmatisme du Conseil d'Etat, de 
modifier le droit federal afin d'augmenter la marge de manceuvre cantonale en la matiere pour 
les elections des depute-es au Conseil national. 

Ainsi, ii estime que le nouveau droit federal devrait clairement poser que les cantons sont 
competents pour soumettre aux obligations de transparence non seulement les elections au 
Conseil des Etats, mais aussi celles au Conseil national. Un regime differencie n'aurait, vu 
l'imbrication concrete des campagnes en ces matieres, absolument aucun sens. 

> Notre troisieme remarque conceme le champ d'application personnel de l'obligation generale de 
transparence dans la mesure oil elle s'etend aux « partis politiques representes a l'Assemblee 
federale » (art. 76h al. 1 LDP). Selon le rapport, cette notion comprend tant les partis nationaux 
que les partis cantonaux. Quand bien meme cette extension a des partis cantonaux, affilies ou 
non a des partis nationaux, pourrait empieter sur des prerogatives cantonales, nous sommes 
d'avis qu'elle pourrait etre admissible, mais pour autant qu'elle ne conceme que les votations 
federales (cf. notre premiere remarque). 

> Notre derniere remarque concerne, compte tenu de l'absence de precisions a cet egard, la 
designation de l'autorite chargee de proceder au controle du respect des exigences federales. 
Cette question ayant ete volontairement laissee ouverte dans l'avant-projet (art. 76g LDP) et 
compte tenu du principe de l'echange des informations (art. 76i al. 4 LDP), nous craignons que, 
pour des motifs d'effectivite et d'etendue du controle souhaite, celui-ci ne revienne expressement 
ou de facto aux autorites cantonales. En consequence, et bien que le rapport indique 
vraisemblablement la Chancellerie federale, la commission est invitee a. designer formellement 
une autorite federale ou, a tout le moms, de s'assurer que la charge de travail actuelle des cantons 
sur ce point ne sera pas augmentee. 

Nous n'avons pas d'autres remarques a formuler et vous remercions par avance de tenir compte, 
dans vos travaux, de la presente prise de position. 
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Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère aux Etats, Mesdames et Messieurs, à 

l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Jean-Pierre Siggen 

Président 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d'Etat 
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Prasidialnummer: P190631 

Regierungsratsbeschluss vom 20. August 2019 
Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über die Politischen Rechte vom 
17. Dezember 1976: Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Frau Kommissionsprasidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Revision des 
Bundesgesetzes über die Politischen Rechte vom 17. Dezember 1976 zukommen lassen. Wir 
danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen lhnen nachstehend unsere Be­
merkungen zukommen. 

1. Grundsatzliche Einschatzung

Der Regierungsrat anerkennt das Bedürfnis des Bundes nach einer Regelung der Politikfinanzie­
rung. Allerdings erscheint die vorgeschlagene Lësung im Einzelnen nicht immer zielführend und 
nachvollziehbar, zum Teil auch wegen fehlender Auseinandersetzung im erlauternden Bericht. 

Der Kanton Basel-Stadt ist von der vorliegenden Gesetzesrevision hauptsachlich insoweit direkt 
betroffen, ais es um eine Regelung der Finanzierung von Standeratswahlen geht. Regelungen 
hierzu durch den Bund lehnen wir ab. 

2. Antrage zu den einzelnen Ânderungsvorschlagen

2.1 ,,Einnahmen" und ,,Zuwendungen" (Art. 76b, Art. 76c, Art. 76d) 

Der Gesetzesentwurf unterscheidet bezüglich Offenlegungspflicht zwischen ,,Einnahmen" und 
,,Zuwendungen". Letztere beinhalten aile wirtschaftlichen Vorteile, die freiwillig gewahrt werden. 
Nachfolgend werden im Entwurf Einnahmen und Zuwendungen unterschiedlichen Regeln unter­
worfen: Zuwendungen salien separat ausgewiesen werden (Art. 76d Abs. 3). Bei Zuwendungen 
muss die Herkunft offengelegt werden (Art. 76d Abs. 4), für Einnahmen gibt es keine entspre­
chende Bestimmung. Parteilose müssen erhaltene Zuwendungen, nicht jedoch ihre Einnahmen, 
offenlegen (Art. 76b Abs. 3). Sinn und Zweck dieser Differenzierung geht aus dem Gesetz nicht 
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klar hervor und wird im Bericht nicht erläutert. Das deutsche Gesetz über die politischen Parteien
(Parteiengesetz) versteht unter Einnahmen Z.B. sowohl Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit,
Mitgliederbeiträge als auch Spenden (§ 24 Abs. 4 Parteiengesetz).
Antrag:

Der Regierungsrat beantragt, im Gesetzesentwurf bezüglich Offenlegungspflicht nicht zwischen
Einnahmen und Zuwendungen zu unterscheiden.

2.2 Budget und Schlussrechnung (Art. 76c, Art. 76d)
Gemäss Art. 76cAbs. 2 und 4 umfasst die Offenlegungspflicht je nach dem nicht nur die Schluss-
rechnung sondern auch das Budget. Weshalb das Budget vorliegend separat von Interesse ist
und weshalb dieses Interesse Z.B. bei Unterschriftensammlungen für Volksinitiativen gegeben
sein soll, nicht hingegen bei Unterschriftensammlungen für Referenden, erschliesst sich nicht.
Unklar ist zudem, ob resp. in welcher Form Zuwendungen als Teil des Budgets/der Schlussrech-
nung aufgeführt werden sollen. Gemäss Art. 76d Abs. 3 sind „bei den budgetierten Einnahmen
und in der Schlussrechnung über die Einnahmen die Zuwendungen separat auszuweisen". Ge-
mass 76c Abs. 2 betreffen Budget und Schlussrechnung aber nur die Einnahmen (lit. a), nicht
jedoch Zuwendungen (lit. c).

Antrag:

Der Regierungsrat beantragt, die Offenlegungspflicht in Art. 76c Abs. 2 und 4 nur auf die Schluss-
rechnung zu beziehen. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen ist zudem klarzustellen, ob
resp. in welcher Form Zuwendungen in der Schlussrechnung auszuweisen sind.

2.3 Nationale und kantonale Parteien (Art. 76b, Art. 76d)
Art. 76b Abs. 1 statuiert eine Offenlegungspflicht für alle in der Bundesversammlung vertretenen
politischen Parteien. Nicht erfasst sind die kantonalen Sektionen dieser Parteien. Auch bezüglich
Umfang und Modalitäten der Offenlegungspflicht der nationalen Parteien werden die kantonalen
Sektionen nicht berücksichtigt. Gleichzeitig werden in der Praxis regelmässig sowohl eine natio-
nale Partei als auch ihre kantonalen Sektionen auf Bundesebene politisch tätig. Es erscheint da-
her wenig zielführend, diesen Umstand bei einer Transparenzregelung nicht zu berücksichtigen.
Das deutsche Parteiengesetz befasst sich Z.B. bei den Transparenzregelungen explizit auch mit
Landes- und Gebietsverbänden (§ 24 Abs. 3 Parteiengesetz).
Antrag:

Der Regierungsrat beantragt, die Offenlegungspflicht so auszugestalten, dass auch die kantona-
len Sektionen der betroffenen Parteien berücksichtigt werden.

2.4 Unterschiede zwischen National- und Ständeratswahlen (Art. 76c, Art. 76d,
Art 76h)

Gemäss Artikel 150 Abs. 3 BV liegt die Kompetenz zur Regelung der Wahl in den Ständerat bei
den Kantonen. Aufgrund der fehlenden verfassungsmässigen Bundeskompetenz zur Regelung
des Wahlverfahrens in den Ständerat (siehe erläuternder Bericht, S. 8 und 12) sieht der Geset-
zesentwurf unterschiedliche Transparenz-Vorgaben für National- und Ständeratswahlen vor. In-
haltlich wird die unterschiedliche Behandlung im erläuternden Bericht nicht begründet. Abgese-
hen davon resultieren aus den Ständerats-spezifischen Regelungen verschiedene Unklarheiten:
- Die Regelung für Nationalratswahlen gilt für Kampagnen, die "im Hinblick auf eine Wahl in den

Nationalrat" geführt werden (Art. 76c Abs. 1). Die Offenlegungspflicht für das Budget besteht
60 Tage vor, für die Schlussrechnung 60 Tage nach dem Wahltermin (Art. 76d Abs. 1 lit. b).
Die Regelung für Ständeratswahlen betrifft das Führen einer Kampagne „für die Wahl eines

Seite 2/4



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Mitglieds des Ständerats". Die Offenlegungspflicht für die Schlussrechnung besteht 60 Tage
nach dem Wahltermin (Art. 76d Abs. 1 lit. c).

Im erläuternden Bericht wird zumindest bei Ständeratswahlen davon ausgegangen, dass die
Offenlegungspflicht für die Schlussrechnung nur bei erfolgreicher Wahl gelten soll: Da der
Bund für die Regelung der Ständeratswahlen nicht zuständig sei, werde für die Wahl von spä-
ter gewählten Ständerätinnen und Ständeräten in Artikel 76c Absatz 3 eine besondere Rege-
lung vorgesehen (S. 12 f.). Aus dem Gesetzestext geht dies jedoch nicht klar hervor.
Die Annahme von anonymen Zuwendungen und von Zuwendungen aus dem Ausland soll im
Zusammenhang mit Nationalratswahlen verboten werden (Art. 76h Abs. 1). Im Zusammen-
hang mit Ständeratswahlen gilt für solche Zuwendungen hingegen lediglich eine Pflicht zur Of-
fenlegung (Art. 76h Abs. 5). Diese Unterscheidung ist nicht nachvollziehbar und wird im erläu-
ternden Bericht nicht begründet. Im Bericht wird zudem unzutreffend festgehalten, die
Offenlegungspflicht gelte für die „gewählten Mitglieder des Ständerates". Diese müssten ano-
nyme Zuwendungen und von Zuwendungen aus dem Ausland offenlegen (S. 20). Das Gesetz
verpflichtet jedoch ausdrücklich nicht die Mitglieder des Ständerates selbst zur Offenlegung,
sondern „die politischen Akteurinnen und Akteure nach Artikel 76c Absatz 3" und somit „natür-
liche und juristische Personen sowie Personengesellschaften, die für die Wahl eines Mitglieds
des Ständerats eine Kampagne geführt haben". Insgesamt erscheinen die Transparenzvor-
Schriften für Ständeratswahlen als unklar formuliert und nicht zielführend. Die geplanten Rege-
lungen greifen zudem in eine kantonale Zuständigkeit ein und sind mit einer Einschränkung
der kantonalen Souveränität verbunden. Diese Einschränkung ist nach unserer Auffassung
weder wünschenswert, noch kann sie auf Basis der geltenden Bundesverfassung sinnvoll um-
gesetzt werden.

Antraq:

Der Regierungsrat beantragt, die Offenlegungspflicht bei Wahl- und Abstimmungskampagnen auf
Nationalratswahlen zu beschränken und keine Vorschriften im Zusammenhang mit Ständerats-
wählen zu statuieren.

2.5 Strafbestimmungen (Art. 76j)
In Art. 76j werden Verletzungen der im Gesetz statuierten Pflichten mit Busse sanktioniert. Ad-
ressaten dieser Pflichten und somit auch der Sanktionen sind sowohl natürliche als auch juristi-
sehe Personen. Gemäss erläuterndem Bericht handelt es sich bei den Pflichtverletzungen um
Übertretungen im Sinne des Strafgesetzbuches (STGB).
Geht es um Pflichtverletzungen juristischer Personen, bleibt unklar, wie das Verschuldensprinzip
des StGB resp. die Zurechnung einer Pflichtverletzung zu einer natürlichen Person in der Praxis
umgesetzt werden soll. Die verantwortlichen juristischen Personen dürften ihre internen Zustän-
digkeiten in Bezug auf die Umsetzung dieses Gesetzes jedenfalls nicht immer klar definieren,
was für die Zurechenbarkeit entscheidend wäre. Der erläuternde Bericht geht auf diese Proble-
matik nicht ein.

Der Regierungsrat beantragt, die Strafbestimmung des Art. 76j insofern zu ergänzen, dass juristi-
sehe Personen für die ihr obliegenden Pflichten eine verantwortliche natürliche Person bestim-
men müssen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt das Be-
streben des Bundes zur Normierung der Politikfinanzierung begrüsst. Wir denken jedoch, dass
der vorgelegte Vorentwurf noch Überarbeitungsbedarf aufweist. Was die vorgeschlagenen Rege-
lungen zur Ständeratswahl angeht, so beantragen wir, gänzlich darauf zu verzichten.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
Herr Dr. Andreas Huber, (andreas.huber(a)bs.ch; 061 267 80 60), zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

6^. A- T? H^wi4^-
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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REGIERUNGSRAT

Reoierunosrat. Rathausstrasse 2. 441 0 Liestal

Staatspol itische Komm ission
CH-3003 Bern

Per E-Mail: spk.cip@parl.admin.ch

Liestal, 13. August 2019

19.400 s Pa.lv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung - Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Ständerätin Bruderer

Wir danken lhnen für die Zustellung des Vorentwurfs für eine Anderung des Bundesgesetzes über
die politischen Rechte, der als indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative ,,Für mehr Transparcnz
in der Politikfinanzierung (Transparenz-lnitiative) konzipiert ist, und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung:

ln erster Linie handelt es sich um eine grundsätzliche Frage, ob die Schweiz auf Bundesebene
Bestimmungen zur Politikfinanzierung erlassen soll. Der erläuternde Bericht vom 29. April 2019
geht hierauf in Kapitel 3 nur sehr kurz ein: ln einer späteren Vorlage müsste die Erläuterungen
eingehender auf das Verhältnis der Schweiz zum internationalen Recht eingehen, wie dies die
Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative eingehender tut (18.070, BBI 2018 2653ff ., hier 5625
und 5643-5644). Aus der Botschaft geht hervor, dass die Schweiz ,,der einzige Mitgliedstaat des
Europarats" ist, ,,der auf Bundesebene keine Vorschriften zur Offenlegung der Parteien- und der
Wahlfinanzierung kennt." Die Groupe d'Etat contre la corruption (GRECO) hat bereits mehrmals
gerügt, dass die Schweiz bei der Finanzierung der politischen Parteien nach wie vor keine gesetz-
liche Grundlage für eine bessere Transparenz eingeführt hat. Zu gleichen Schlussfolgerungen kam
auch die OSZE-ODIHR-Wahlbewertungskommission im Herbst 2015. Wir teilen somit die Auffas-
sung der Staatspolitischen Kommission, dass ein grundsätzlicher Handlungsbedarf auf Bundes-
ebene gegeben ist und auch den Standpunkt, dass diese Regelungen im Rahmen der geltenden
Verfassu ngsbestimm ungen auf Gesetzesstufe vorgenom men werden können.

Aus Sicht einer Kantonsregierung gilt zweitens das besondere Augenmerk den Regelungen in
Bezug auf die.Wahl des Ständerats. Den im Erläuternden Bericht auf den Seiten 8, 10 und 12-14
dargestellten Uberlegungen können wir uns anschliessen, da die Bestimmungen ab dem Zeitpunkt
der Wahl greifen, und sich somit zu Recht auf die gewählten Mitglieder des Ständerats als Bun-
desbehörde erstrecken. Die Wahl des Ständerats verbleibt somit nach Artikel 150 Absatz 3 der
Bundesverfassung eine kantonale Angelegenheit.
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Drittens ist aus unserer Sicht die Höhe der Schwellenwerte mit Blick auf die Zielerreichung von
mehr Transparenz in der Politikfinanzierung relevant, insofern als namhafte Spenden sowie grosse
Abstimmungskampagnen erfasst werden sollen. Die Vorlage setzte dabei diese Grenze gegenüber
den bestehenden kantonalen Regelungen (wie auch dem Ausland) um einiges höher an. Höhere
Schwellenwerte erscheinen mit Blick auf gesamtschweizerisch geführte Abstimmungskampagnen,
die entsprechend höhere Kosten verursachen, durchaus berechtigt. Auf Wahlen und Spenden von
Einzelpersonen ist diese Argumentation hingegen nur beschränkt anwendbar. Der Vernehmlas-
sungsvorlage lassen sich keine Angaben zu den durchschnittlichen Kosten einer Abstimmungs-
kampagne entnehmen. Auch ist nlcht erläutert, welche Überlegungen und Annahmen zur Feitle-
gung des Schwellenwerts der Spenden einzelner Personen bei 25'000 Franken geführt haben. lm
Vergleich zu den bestehenden kantonalen Regelungen erscheinen uns deshalb die vorgeschlage-
nen Schwellenwerte von 25'000 Franken (Parteienfinanzierung) und 250'000 Franken (Kampag-
nen, Unterschriftensammlungen) als hoch angesetzt und sollten auf der Basis der Erfahrungen der
Kantone, die über entsprechende Regelungen verfügen, überprüft werden.

Wir haben zum Vorentwurf keine weiteren Bemerkungen und danken lhnen für die Gelegenheit zur
Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

jr
I

h /*. d'o!---c{
lsaac Reber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebaude 

9102 Herisau 

Tel. +41 71 353 61 11 

Fax +41 71 353 68 64 

kantonskanzlei@arch 

www.ar.ch 

Regierungsrat, 9102 Herisau 
Dr. iur. Roger Nobs 
Ratschreiber 

Tel. +41 71 353 63 51 

rogernobs@arch 

Staatspolitische Kommission 

3003 Bern 

Herisau, 16. August 2019 

Eidg. Vernehmlassung; 19.400 Parlamentarische Initiative. Mehr Transparenz in der Politikfi-
nanzierung; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 wurden die Kantonsregierungen von der Staatspolitischen Kommission des 
Standerates eingeladen, zu einem Vorentwurf fOr eine Anderung des Bundesgesetzes Ober politische Rechte 
(Transparenz bei der Politikfinanzierung) Stellung zu nehmen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Vorbemerkungen 

a) Der Bundesrat beantragt in seiner Botschaft vom 29. August 2018 zur Volksinitiative «FOr mehr Transparenz 
in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)», die Initiative abzulehnen (BBI 2018, 5623 ff.). 

Der Bundesrat aussert grundsatzlich Verstandnis Mr die Anliegen und die Ziele der Initiative. Er lehnt diese 

Initiative aber ab, da die im Initiativtext vorgesehenen Regelungen zur Offenlegung der Finanzierung von politi-

schen Parteien sowie von Wahl- und Abstimmungskampagnen mit den Besonderheiten des politischen Sys-

tems der Schweiz wie namentlich der direkten Demokratie und des Rideralismus auf nationaler Ebene kaum 

vereinbar sind und Obermassige Kosten fOr eine wirksame Kontrolle verursachen wOrden. Welter lasst sich 

nicht eindeutig feststellen, inwieweit sich finanzielle Mittel in der Schweiz auf die Abstimmungs- und die Wahl-

ergebnisse auswirken (BBI 2018, 5666 f.). 

b)RI-  den Regierungsrat sind die vom Bundesrat angefOhrten Grunde gegen die genannte Initiative nachvoll-

ziehbar. Er unterstOtzt auch die Haltung der Staatspolitischen Kommission des Standerates, wonach detaillier-

te Bestimmungen betreffend die Transparenz der Finanzierung von politischen Parteien sowie von Wahl- und 

Abstimmungskampagnen nicht in die Bundesverfassung gehoren. 

Seite 1/4 



Appenzell Ausserrhoden 

Der Regierungsrat steht auch einer erhOhten Transparenz in der Politikfinanzierung grundsatzlich positiv ge-

genOber. Aus diesem Grund unterstOtzt er auch das Konzept eines indirekten Gegenentwurfs zur Transparenz-

Initiative konzipiert. 

Den vorliegenden Entwurf lehnt der Regierungsrat aber dennoch ab. Er halt den Entwurf kir Oberambitioniert. 

Der Versuch, mOglichst viele GeldflOsse transparent zu machen, scheitert fast zwingend am aufwandigen Voll-

zug. Zudem bringt die Vorlage Schwierigkeiten im ferderalistischen System. Der Regierungsrat spricht sich fOr 

eine deutlich weniger ambitionierte Vorlage aus, welche es erlaubt, Erfahrungen mit einem System der Offen-

legung zu sammeln und welches offen fOr einen allfalligen spateren Ausbau ist. 

2. Bemerkungen zur Vorlage 

Art. 76c 

Da der Bund fOr die Regelung der Standeratswahlen nicht zustandig ist, wird fOr die Wahl von spater gewahl-

ten Standeratinnen und Standeraten in Art. 76c Abs. 3 eine besondere Regelung vorgesehen, die ab dem 

Zeitpunkt der Wahl greift. Wahrend die Wahl der Mitglieder des Standerates Sache der Kantone ist, stellt der 

Standerat eine BundesbehOrde dar. Seine gewahlten Mitglieder unterliegen denn auch Bundesregelungen. So 

werden von den Standeratinnen und Standeraten zum Beispiel gemass geltendem Recht die Offenlegung ihrer 

Interessenbindungen verlangt. Genauso kann der Bundesgesetzgeber verlangen, dass Personen sowie Per-

sonengesellschaften, die fOr em n gewahltes Mitglied des Standerates eine Kampagne gefOhrt und dafOr mehr 

als 250000 Franken aufgewendet haben, die Schlussrechnung Ober ihre Einnahmen sowie erhaltene Zuwen-

dungen offenlegen mOssen. Transparenz wird dadurch zwar erst nach erfolgtem Wahlkampf und nach erfolgter 

Wahl hergestellt. Allerdings ist die praventive Wirkung einer solchen Bestimmung nicht zu unterschatzen: Die 

Kandidatinnen und Kandidaten Mr den Standerat wissen, dass die Offenlegung grOsserer Summen fOr ihren 

Wahlkampf nach ihrer Wahl erfolgen muss (Erlauternder Bericht, S. 12f.). Mit der gewahlten Formulierung in 

Art. 76c Abs. 1 „... im Hinblick auf eine Wahl in den Nationalrat ...", schliesst die Kommission bewusst die 

Standeratswahlen vom Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelung aus. FOr die Finanzierung der Wahl 

von spater tatsachlich gewahlten Standeratinnen und Standeraten sieht der Vorentwurf in Art. 76c Abs. 3 eine 

besondere Offenlegungspflicht vor (Erlauternder Bericht, S. 14). 

Die geschilderte Differenzierung wird allerdings mit der gewahlten Formulierung in Art. 76c Abs. 3 „... die kir 

die Wahl eines Mitglieds des Standerats ..." zuwenig deutlich zum Ausdruck gebracht. Aus der Formulierung 

ergibt sich nicht ohne weiteres, dass die Regelung nur kw die Finanzierung der Wahl von spater tatsachlich 

gewahlten Mitgliedern des Standerates gilt. Die beabsichtigte Differenzierung erscheint sodann unglOcklich, 

weil die Transparenzregelung unter gegebenen Voraussetzungen bei Nationalratswahlen fOr alle Kandidieren-

den gilt, bei Standeratswahlen indessen nur flit' die tatsachlich gewahlten Personen. 

Art. 76h 

Diese Regelung sieht em n Verbot von Zuwendungen aus dem Ausland vor. Eine Minderheit der Kommission ist 

der Meinung, dass em n Verbot von Spenden aus dem Ausland Ober das Ziel hinausschiesst. Mit der Vorlage 

soil Transparenz darOber hergestellt werden, wer Parteien und Kampagnen finanziert. Dadurch sind auch 

grosse Spenden aus dem Ausland erfasst. Es gehe nicht urn die Unterscheidung zwischen guten (inlandi-

schen) und bbsen (auslandischen) Spenden. Zudem werde es nicht in jedem Fall einfach sein, zu unterschei-

den, ob es sich nun bei einer Zuwendung um eine auslandische oder inlandische Spende handelt. 
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Dieses Verbot verkompliziere den Vollzug der Vorlage zusatzlich (Erlauternder Bericht, S. 20 f.). Der Regie-
rungsrat schliesst sich diesen Oberlegungen an und lehnt em n Verbot von Zuwendungen aus dem Ausland ab. 

Art. 76j 

Diese Bestimmung regelt die Strafbarkeit bei Verletzungen der Offenlegungspflichten nach den Art. 76b-76d 
sowie bei VerstOssen gegen die Pflichten, die bei anonymen Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Aus-
land nach Art. 76h Abs. 3-5 zu beachten sind. Vorgesehen sind Busse bis Fr. 20000 bei fahrlassiger und Bus-
se bis Fr. 40000 bei vorsatzlicher Tatbegehung. 

Die Strafverfolgung obliegt den Kantonen. Die Zustandigkeit bei der Strafverfolgung richtet sich nach den Best-
immungen der Strafprozessordnung. Im konkreten Fall ist diese Zustandigkeit aber nicht ganz klar. Wo besteht 
die Offenlegungspflicht? Kaum am Wohnsitzkanton, sondern viel eher am Sitz jener Bundesstelle, die diese 
Offenlegung kontrollieren muss. Ansonsten mOsste dies prazisiert werden. Gleiches gilt kir die juristischen 
Personen, wozu Parteien und Organisationen gehOren. Diese Fragen sind nicht abschliessend geklart. Entwe-
der besteht die Offenlegungspflicht an jenem Ort, wo die betroffene Person wohnt und von wo aus sie handeln 
muss. Oder man geht analog zu Art. 217 StGB von einer Bringschuld aus, dann ware die Strafverfolgung am 
Sitz der Kontrollstelle einzuleiten. Da es sich konkret um eine Bundesangelegenheit handelt, ist dieser Ansatz 
auch vertretbar. Die gleichen Oberlegungen gelten konsequenterweise auch kir eine Personengesellschaft, 
wobei hier noch unterschiedliche Ansatze mOglich sind (Sitz der Gesellschaft, Sekretariat der Gesellschaft, Sitz 
der handelnden oder nicht handelnden Person, etc.). 

Eine Minderheit der Kommission ist der Ansicht, dass nicht auch Bussen für fahrlassiges Handeln vorgesehen 
werden sollen. Die Bestrafung von fahrlassigem Verhalten sei fOr die hier mOglichen Tatbestande in der 
Rechtsanwendung kaum praktikabel (Erlauternder Bericht, S. 22). Der Regierungsrat schliesst sich diesen 
therlegungen an und lehnt eine Strafbestimmung fOr fahrlassige Tatbegehung ab. Die Anwendbarkeit dieser 
Gesetzes- und Strafbestimmungen kann bei komplexen Fallen sehr rasch sehr aufwandig werden, auf eine 
Verfolgung bei fahrlassiger Tatbegehung soil verzichtet werden. Entsprechend der Meinung, dass auf em n Ver-
bot von auslandischen Spenden verzichtet werden soil, ware auch Art. 76h Abs. 4 von der Strafbarkeit auszu-

nehmen. 
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Appenzell Ausserrhoden 

Wir danken Ihnen fOr die Moglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche GrOsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

Roger Nobs, Ratschreiber 
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1  KANTON 2  APPENZELL INNERRHODEN 

  

Landammann und Standeskommission 

Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 11 

info Ork.ai.ch 
www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

Staatspolitische Kommission 
des Ständerats 
3003 Bern 

Appenzell, 29. Mai 2019 

Parlamentarische Initiative «Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur parla-
mentarischen Initiative «Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» zukommen lassen. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie teilt die Meinung der Mehrheit der 
staatspolitischen Kommission des Ständerats nicht und unterstützt die Minderheit, welche 
Nichteintreten beantragt. 

Transparenz in der Politikfinanzierung wird grundsätzlich begrüsst, aber der administrative 
Vollzugsaufwand der Regelung für eine umfassende Transparenz würde zu gross. Der Voll-
zug ist komplex, da speziell die Finanzierung bei natürlichen Personen durch Stichproben 
kontrolliert werden müsste. Das Verbot von ausländischen Zuwendungen soll aber gesetzlich 
verankert werden, damit nicht ausländische Firmen, politische Organisationen oder Einzel-
personen den Schweizer Wahl- und Abstimmungskampf beeinflussen können. 

Soll aber dennoch an einer Transparenzregelung bei der Politikfinanzierung festgehalten 
werden, reicht eine einfache gesetzliche Regelung vollkommen aus. Die genauen Modalitä-
ten der Offenlegungspflicht kann in der zugehörenden Verordnung geregelt werden. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftra n Landammann und Standeskommission 
Der 37tsc er: 

I 
Markus Dö ig 

Zur Kenntnis an: 
- spk.cip@parl.admin.ch 
- Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
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Regierung des Kantons St.Gallen

Rêgierung dos Kântons St.callen, Regierungsgebäude, 9001 St.callen

Staatspolitische Kommission
des Ständerates
Parlamentsgebäude
3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebåude
9001 St.Gallen
T+41 58 2293260
F +41 58 229 38 96

St.Gallen, 22. August 2019

19.400 Pa.lv. <Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung>r; Vernehmlassungs-
antwort

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zum Vor-
entwurf (VE) zur Anderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechtel (Transpa-
renz bei der Politikfinanzierung) Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit
und äussern uns gern wie folgt:

Die zustande gekommene Volksinitiative <Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung
(Transparenz-lnitiative)> zeigt auf, dass ein Bedürfnis nach Transparenz bezüglich der Fi-
nanzierung von politischen Akteurinnen und Akteuren seitens der Bevölkerung besteht.
Die Regierung des Kantons St.Gallen nimmt dieses Anliegen ernst. Die Offenlegung der
Politikfinanzierung ist ein wichtiges Element, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bür-
ger in die demokratischen Prozesse zu stärken.

Die vorgeschlagene Anderung des BPR als indirekten Gegenentwurf zur <<Transparenz-
lnitiative> lehnen wir dennoch aus mehreren Gründen ab. lnsgesamt unterstützen wir die
Haltung des Bundesrates in seiner am 29. August 2018 verabschiedeten Botschaft zur
<<Transparenz-l nitiative) (BBl 201 8, 5623).

Die geplanten Regelungen gemäss BPR-Anderung hätten unenruünschte Auswirkungen
auf die föderalistischen Strukturen in der Schweiz. Gemäss Art. 76b Abs. I VE-BPR ha-
ben die <<in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien (...) ihre Finanzie-
rung offenzulegen>>. Davon wären zum einen die in der Bundesversammlung vertretenen
kantonalen Parteien und zum anderen indirekt die restlichen kantonalen Parteien betrof-
fen, welche die Mutterparteien mitfinanzieren (vgl. auch Art. 76d Abs. 4 VE-BPR). Hierbei
stellt sich allerdings die Frage, ob der Bund überhaupt die Kompetenz zur Regelung einer
allgemeinen Offenlegungspflicht hat, insbesondere weil sich die Bundeskompetenz auf

1 SR 161.1; abgekürzt BpR.
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die Ausübung der politischen Rechte auf Bundesebene beschränkt (vgl. Art. 3g Abs. 1 der
Bundesverfassung ISR 101; abgekürzt BV]).

Ahnliche Probleme ergeben sich mit Blick auf Art. 76c Abs. 3 VE-BPR, wonach die ge-
wählten Ständeratsmitglieder ihre Kampagnenfinanzierung rückwirkend offenlegen müss-
ten. Die Kompetenz zur Regelung der Ständeratswahl liegt bei den Kantonen (vgl. Art.
150 Abs. 3 BV). Eine Einschränkung dieser Zuständigkeit erscheint im vorliegenden Fall
ungerechtfertigt.

Laut Art. 76d Abs. 4 VE-BPR ist bei <der Meldung der Zuwendungen (...) der Sitz der Ur-
heberin oder des Urhebers der Zuwendung anzugeben>. Es wird jedoch nicht konkreti-
siert, woher die finanziellen Mitteltatsächlich stammen bzw. wer als Urheberin oder Urhe-
ber gilt. Dies hätte zur Folge, dass die Regelungen des Entwurfs einfach umgangen wer-
den könnten und die ursprünglichen Spenderinnen und Spender wohl häufig unbekannt
bleiben würden. lnsbesondere könnten so Zuwendungen an politische Parteien oder Ko-
mitees mittels Einsatzes von juristischen Personen (2.8. privaten Stiftungen) fliessen, wo-
mit die eigentliche Urheberschaft verschleiert würde. Auf diese Weise wäre der Sinn der
Neuregelung verfehlt, den Bürgerinnen und Bürgern offenzulegen, wer Parteien bzw.
Kampagnen finanziert.

Auch ist nicht klar, ob in der Bundesversammlung vertretene politische Parteien der Of-
fenlegungspflicht genügen, wenn sie Zuwendungen durch ihre Kantonalparteien deklarie-
ren - oder ob dann die Kantonalparteien ihrerseits ihre Finanzierung offenlegen müssten,
was wiederum aus föderalistischer Sicht bedenklich erscheint.

lnsgesamt bieten die Regelungen zum persönlichen Geltungsbereich aus kantonaler Sicht
(zu) viele Auslegungsmöglichkeiten. Sollte sich abzeichnen, dass das Gesetzesvorhaben
lhrer Kommission ausreichende politische Akzeptanz auf Bundesebene findet, wäre der
persönliche Geltungsbereich aus legistischer und föderalistischer Sicht so zu bereinigen,
dass der gese2geberische Wille eindeutig zum Ausdruck kommt.

Aus dem Wortlaut von Art. 76iAbs. 3 und 4 VE-BPR und dem erläuternden Bericht ist zu-
dem nicht ersichtlich, was der Bund sich unter den (künftigen) kantonalen und kommuna-
len Behörden, die für die Transparenz der Politikfinanzierung zuständig sind, vorstellt und
wer die dabei entstehenden Kosten trägt. Einer Schaffung von neuen Strukturen auf kan-
tonaler (und kommunaler) Ebene in diesem Bereich stehen wir grundsätzlich skeptisch
gegenüber.

Abschliessend ist auf Folgendes hinzuweisen: Eine im Jahr 2012von der Forschungs-
stelle sofomo durchgeführte Studie zeigt deutlich, dass die eingesetzten finanziellen Mittel
nicht der entscheidende und alleinige Faktor für den Erfolg von politischen Kampagnen
sind.2 So waren einzelne Parteien an den National- und Ständeratswahlen 2011 trotz ge-
ringem Budget erfolgreich und die Vorlage zur Unternehmenssteuerreform lll wurde, trotz
grossen finanziellen Engagements der Befünryorterinnen und Befürworter, in der Volksab-
stimmung vom 12. Februar 2017 abgelehnt.

2 Abruflcar unter https://www.ejpd.admin.ch ldamldatalb¡laktuell/news/2012t201|2-02-21/ber-wahlfinanzie-
rung-d.pdf
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Es ist daher zu enruarten, dass die Nachteile der vorgeschlagenen Regelung, wie höhere
administrative Kosten und der Eingriff in die kantonale Autonomie, die Vorteile überwie-
gen werden.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

lm Namen der Reg

],I,
Heidi n
Präsidentin

c
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an
spk. cip@parl.admin.ch
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19.400 s Pa.lv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 
 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf Ihre Einladung zur Stellungnahme vom 7. Mai 2019 in vorbe-

zeichneter Angelegenheit und bedanken uns dafür bestens. 

 

Die Bündner Regierung begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagene Regelung 
über "Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung".  
 

Die angenommenen Volksinitiativen in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wie auch 

die beim Bund anhängige Volksinitiative (Transparenz-Initiative) belegen, dass ein 

Bedürfnis nach Transparenz bezüglich der Finanzierung von politischen Akteurinnen 

und Akteuren besteht. Die Regierung anerkennt deshalb den Handlungsbedarf. Der 

Vorentwurf der Staatspolitischen Kommission des Ständerats nimmt das Anliegen 

grundsätzlich adäquat auf. Allerdings müssen nach Ansicht der Regierung die Be-

träge der Zuwendungen, welche einer Offenlegungspflicht unterliegen sollen, deutlich 

erhöht werden (Art. 76b Abs. 2 lit.b und Art. 76c Abs. 2 lit.c Vorentwurf).  
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Mit dem nochmaligen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme verbinden wir 

 

freundliche Grüsse 

 

  
 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  
Dr. Jon Domenic Parolini  Daniel Spadin 
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2. Juli 2019 

19.400 s Parlamentarische Initiative. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung; Vernehm-

lassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 haben Sie uns eingeladen, zum Vorentwurf für eine Änderung des 

Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR), der als indirekter Gegenentwurf zur Volksinitia-

tive "Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)" konzipiert ist, Stellung 

zu nehmen. Wir danken dafür und nehmen die Gelegenheit gerne wahr. 

Wir anerkennen den Handlungsbedarf, was die Schaffung von (mehr) Transparenz in die Finanzie-

rung politischer Akteurinnen und Akteure betrifft. Seit Jahren steht die Schweiz in der Kritik, insbe-

sondere von der vom Europarat eingesetzten Staatengruppe gegen Korruption (GRECO), was die 

Regelungen respektive fehlenden Regelungen zur Transparenz in der Parteienfinanzierung betrifft. 

Letztmals hielt die GRECO vor rund einem Jahr fest, dass keine der Empfehlungen umgesetzt wor-

den seien. 

Insofern begrüssen wir den Entscheid der staatspolitischen Kommission des Ständerats, einen indi-

rekten Gegenentwurf zur eidgenössischen Volksinitiative "Für mehr Transparenz in der Politikfinan-

zierung (Transparenz-Initiative)" erarbeiten zu wollen. Der Entwurf erscheint weitgehend ausgewo-

gen und praktikabel. Angesichts der selbst gemäss Minderheitsmeinung vorgesehenen Minimalbe-

träge, welche für eine Offenlegungspflicht erfüllt sein müssen, ist nicht mit einer bedeutenden Zahl 

von Meldungen zu rechnen. 

Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Bestimmungen: 

Art. 76b Offenlegungspflicht der politischen Parteien 

In Absatz 2 lit. a wird die Mehrheitsmeinung unterstützt, gemäss welcher die politischen Parteien nur 

die Einnahmen offenzulegen haben und nicht auch noch die Ausgaben und die Vermögenslage. 

Auch in Absatz 2 lit. b wird die Mehrheitsmeinung unterstützt, gemäss welcher die Limite, ab welcher 

eine Offenlegungspflicht vorliegt, bei Fr. 25'000.– liegen soll. 

Art. 76c Offenlegungspflicht bei Wahl- und Abstimmungskampagnen 

In dieser Bestimmung wird die Mehrheitsmeinung unterstützt, gemäss welcher die Limite, ab welcher 

eine Offenlegungspflicht vorliegt, bei Fr. 250'000.– (Absatz 1 und 3) respektive bei Fr. 25'000.– (Ab-

satz 2 lit. c) liegen soll. 
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Art. 76d Fristen und Modalitäten der Offenlegungspflicht 

Entsprechend dem Antrag zu Art. 76b Abs. 2 lit. b ist auch hier der Mehrheitsmeinung zu folgen, ge-

mäss welcher in Absatz 4 die Limite bei Fr. 25'000.– festgelegt werden soll. 

Art. 76h Anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland 

Der Mehrheitsmeinung, wonach auch Zuwendungen aus dem Ausland verboten werden sollen, ist zu 
folgen, wobei die Klarstellung betreffend Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zwingend 
erfolgen muss.  

Art. 76j Strafbestimmungen 

Der Erlass von Strafbestimmungen wird unterstützt, damit den Vorschriften die notwendige Nachach-
tung verschafft werden kann. Ebenfalls wird die Auffassung geteilt, dass straf- und nicht verwaltungs-
rechtliche Sanktionen greifen sollen. Der Mehrheitsmeinung folgend soll auch Fahrlässigkeit unter 
Strafe gestellt werden. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Urs Hofmann 

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 

Kopie 

• spk.cip@parl.admin.ch 
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Betrag von Fr. 10'000 für angemessener und folgen damit den Minderheitsantra­
gen. Eine solche Regelung ware auch konsistent mit Art. 33 Abs. 1 lit. i DBG, 
wonach Mitgliederbeitrage und Zuwendungen an politisohe Parteien bis zum Ge­
samtbetrag von Fr. 10'100 von den Einkünften abgezogen werden konnen. 

Unter Vorbehalt unserer Anderungsvorschlage begrüssen wir die vorgesehene Geset­
zesvorlage. Der Gegenvorschlag der SPK-SR ist der "Transparenz-lnitiative" vorzuzie­
hen. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Commissione  delle  istituzioni 
politiche  del  Consiglio degli Stati  
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
spk.cip@parl.admin.ch  

Procedura  di  consultazione  
19.400 s Iv. Pa.  Più trasparenza nel finanziamento della politica 

Signora Presidente, 
Signori Consiglieri agli Stati, 

Abbiamo ricevuto  la  lettera  del 7  maggio  2019 con  l'avamprogetto  di  modificazione della legge 
federale sui diritti politici e Vi ringraziamo  per  l'opportunité  offertaci  di  esprimere il nostro parere. 

Il rapporto esplicativo indica correttamente che il Cantone Ticino  ha  emanato  delle  disposizioni 
sulla trasparenza dei finanziamenti dei partiti politici (capitolo  2)  e  fa  riferimento agli articoli  114  e  
115  della legge cantonale  del 7  ottobre  1998  sull'esercizio dei diritti politici. Ci permettiamo  di  
segnalare che il  19  novembre  2018  il  Gran  Consiglio  ha  adottato una nuova legge cantonale 
sull'esercizio dei diritti politici. Essa entrerà  in  vigore il  1°  settembre  2019  (BU  2019, 265).  Gli 
articoli  90  e  91  della nuova legge confermano l'impostazione della legge  del 1998.  Il  Gran  
Consiglio  ha per-6  esteso il campo  di  applicazione dell'obbligo  di  notificare i contributi alle sezioni, 
agli organi sovracomunali e alle associazioni riconosciute dai partiti. Inoltre, l'obbligo  di  
comunicare i finanziamenti è stato esteso anche  a  livello comunale.  La  multa comminata  in  caso  
di  contravvenzione è stata portata  a 10'000  franchi. Infine, sono stati rivisti e completati i termini  
per  notificare i finanziamenti. 

Il Consiqlio  di  Stato  non  condivide l'avamprogetto e propone pertanto  di  respingerlo. 

Il disciplinamento è complesso,  come  peraltro mostra l'avamprogetto che si compone  di ben  nove 
articoli e delega  al Consiglio  federale il compito  di  emanare  in  un'ordinanza  di  esecuzione ulteriori 
questioni, tra  le  quali il momento determinante della pubblicazione e  le  modalité  di  pubblicazione, 
il momento della trasmissione,  la forma in  cui  le  entrate  (preventivate), il  conto  finale  delle  entrate  
e  le  liberalità dovranno essere comunicate,  la forma  della trasmissione  delle  informazioni 
all'autorità (avamprogetto, pag.  10, 15, 16  e  18).  

Siamo consapevoli che  la  sola complessità  di  una regolamentazione  non  dovrebbe giustificare  la  
rinuncia all'adozione  di  norme.  La  regolamentazione deve però essere attuabile perché  in  questo 
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ambito l'adozione  di  un sistema  di  norme  non  sufficientemente efficace dopo aver illuso il 
cittadino, ne minerebbe  la  fiducia. Situazioni manifestatesi  in  altri Stati mostrano questo rischio. 

I partiti politici sono perlopiù organizzati  con  un partito  a  livello nazionale, partiti  a  livello cantonale 
e spesso sezioni  a  livello comunale o regionale. Ciascuno  di  questi organi può essere costituito 
nella  forma  dell'associazione e quindi giuridicamente indipendente. Secondo l'articolo  76c  
capoverso  4  dell'avamprogetto  se  più persone o società  di  persone conducono assieme una 
campagna, devono trasmettere congiuntamente  le  informazioni. Nell'elezione  del  Consiglio 
nazionale, il partito e  le sue  sezioni conducono una campagna che persegue il medesimo 
obiettivo  di  rafforzare  la  posizione  del  partito. Occorre chiarire  se  una campagna  a  livello 
nazionale sia considerata  in  modo separato dalla campagna  di  un partito cantonale limitata alla 
promozione dei candidati  del  proprio Cantone. 

Dall'articolo  76c  capoverso  4  dell'avamprogetto deduciamo che  per  conduzione congiunta  di  una 
campagna elettorale ci debba essere un certo grado  di  coordinazione.  Non  è sufficiente che  due  
gruppi o partiti politici mirino entrambi alla raccolta  delle firme  o  al  medesimo risultato nella 
votazione popolare.  

In  molti casi  per  l'autorità competente sarà difficile raccogliere indizi sufficienti  per  coinvolgere 
l'autorità  di  perseguimento penale.  

Non  siamo convinti che il legislatore federale possa imporre  al  membro  del  Consiglio degli Stati  
di  fornire informazioni sul conto  finale  delle  entrate e sulle liberalità ottenute. È vero che l'obbligo 
cadrebbe  solo  sul candidato che diviene membro  del  Consiglio degli Stati,  le  cui disposizioni sono 
adottate  dal  legislatore federale; tuttavia i dati chiesti concernono  la  campagna elettorale  di  
un'elezione  di  competenza dei Cantoni, il cui disciplinamento spetta quindi ai Cantoni. Una  tale  
norma costituirebbe un aggiramento della ripartizione  delle  competenze nell'elezione dei membri 
dell'Assemblea federale. 

Vogliate gradire, signora Presidente, signori Consiglieri agli Stati, l'espressione della massima 
stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia  per  conoscenza: 
Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
Cancelleria dello Stato (can-dirittipolitici@ti.ch; can-cgcs@ti.ch) 
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Conseil des Etats 
Commission des institutions politiques 
Palais federal 
3003 Berne 

 

Ref. : CS/15025644 Lausanne, le 21 aout 2019 

Consultation federale — modification de la loi federale sur les droits politiques 
(transparence du financement de la vie politique) 

Madame la Presidente de la commission, 
Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulte sur l'objet 
mentionne en exeraue et vous adresse ci-apres sa prise de position. 

Nous saluons la volonte d'introduire des normes relatives a la transparence du 
financement de la vie politique dans la legislation fecierale. L'avant-projet de revision 
totale de la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques, mis en consultation par le 
Departement des institutions et de la securite le 28 juin 2019, comporte egalement des 
*les en la matiere. 

SeIon notre analyse, il n'existe pas de contradictions manifestes entre le projet precite et 
l'objet soumis a la presente consultation. De meme, les competences cantonales ne 
semblent pas affectees, etant entendu que l'autorite competente visee par l'art. 76g du 
projet de revision de la LDP devrait selon toute vraisemblance etre la Chancellerie 
feclerale (cf. p. 18 du rapport explicatif de l'avant-projet de revision). Au vu de la faible 
incidence institutionnelle de ce projet pour les cantons, le Conseil d'Etat n'a pas 
d'opposition de principe a formuler a l'encontre de cet avant-projet de revision. Cela 
etant, un certain nombre d'elements meriteraient d'être precises ou &lairds. 

Le Conseil d'Etat emet notamment quelques reserves s'agissant de la legalite de 
l'article 76c alinea 3 de l'avant-projet au regard de l'article 150 de la Constitution 
feclerale. En effet, s'il est incontestable que le Conseil des Etats est une autorite 
feclerale, il appartient aux cantons de clefinir la procedure d'election de la Chambre 
haute, procedure qui s'etend, a premiere vue, jusqu'a l'election de cette autorite et 
comprend l'ensemble des operations y relatives, notamment le financement de la 
campagne des candidats. De surcroit, la mise en ceuvre d'une telle disposition 
comporterait certaines difficultes pratiques qui pourraient se poser en lien avec des 
normes cantonales existantes ou a venir. Avec le systeme tel que mis en consultation 
par la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E), on ne 
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pourrait exclure l'existence d'une double obligation de transparence pour les membres 
du Conseil des Etats, une relevant du droit cantonal, l'autre decoulant du droit federal. 
Le projet de revision de la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques prevoit 
notamment de soumettre les candidats a l'election du Conseil des Etats ainsi que les 
comites et organisations qui les soutiennent a l'obligation de reveler comptes de 
campagnes et dons regus. Si le projet cantonal ainsi que l'avant-projet de revision de la 
LDP entraient en vigueur dans leur actuelle teneur, les membres vaudois du Conseil 
des Etats, et ceux d'autres cantons ayant adopte des reglementations similaires, 
seraient astreints a une double obligation de transparence. Un tel systeme serait 
redondant et source de complexites administratives, l'objet et la portee des obligations 
cantonales et federales ne coIncidant pas. A cet egard, ii serait opportun de prevoir une 
reserve en faveur du droit cantonal dans le droit federal, pour les cantons disposant 
déjà de dispositions plus contraignantes relatives a la transparence du financement des 
campagnes electorales pour leurs representants au sein du Conseil des Etats. 

De meme, radicle 76c alinea 4 de l'avant-projet, prevoit que lorsque plusieurs 
personnes ou societes de personnes font ensemble une campagne commune, elles 
doivent soumettre conjointement les recettes qu'elles ont budgetisees et le decompte 
final de leurs recettes. Toutefois, la question de savoir ce que constitue une 
« campagne commune)) reste ouverte meme si le rapport explicatif est un peu plus clair 

cet egard. Le Conseil d'Etat estime la aussi que ce point devrait faire l'objet de 
precisions. A cet egard, l'ordonnance du Conseil federal prevue pour regler les 
modalites d'annonce devrait clairement definir la notion de « campagne commune ». 

Par ailleurs, le titre de l'article semble incomplet en ce qu'il omet de mentionner le cas 
de la recolte de signatures en vue d'une initiative ou d'un referendum ; ii semblerait 
judicieux de completer cette lacune avec un titre qui aurait la teneur suivante : 
« Obligation de declarer le financement lors de campagnes de votation, d'election ou de 
recolte de signatures en vue d'une initiative ou dun referendum ». 

En outre, le texte de l'avant-projet prevoit que les pats politiques et les differentes 
personnes physiques ou morales qui menent une campagne declarent les avantages 
economiques qui « leur » sont octroyes (art. 76b al. 2 let. b) ou qui concernent « leur 
financement (art. 76c al. 1 er in fine) alors que le rapport explicatif precise que les 
avantages economiques s'entendent en argent ou en nature, evoquant des avantages 

directs ou indirects ». Le devoir d'annoncer se trouve ainsi etendu et des questions 
d'interpretation se posent en consequence, notamment en ce qui concerne les 
avantages indirects. A titre d'exemple, on peut se demander si dans le cadre d'une 
campagne, l'achat d'une page de publicite dans un media, par un tiers qui n'a pas de 
lien avec un comite de campagne, devrait etre considere comme un avantage 
economique ? 

Le Conseil d'Etat s'interroge egalement sur la publication sur internet des donnees 
personnelles (nom, prenom et commune de domicile) des personnes privees effectuant 
des liberalites de plus de CHF 25000.-. A notre sens, il conviendrait de prevoir cette 
possibilite de publication dans le projet de loi de sorte a disposer d'une base legale 
specifique a la protection des donnees. II serait egalement opportun de prevoir durant 
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combien de temps les donnees resteront publiques sur le site Internet de l'autorite 
competente, notamment par rapport au delai de 15 ans fixe al'art. 761 al. 2 du projet. 

S'agissant des variantes proposees par la majorite et la minorite de la commission des 
institutions politiques du Conseil des Etats, le Conseil d'Etat tient a faire remarquer que 
le projet vaudois de revision de la loi sur l'exercice des droits politiques est plus 
contraignant que l'avant-projet federal en matiere de transparence. En effet, le projet 
mis en consultation le 28 juin dernier dans le Canton de Vaud impose aux partis 
politiques representes au Grand Conseil, aux comites de campagne ainsi qu'aux 
organisations prenant part de fagon significative a des campagnes electorales ou de 
votations de publier leurs comptes. Le projet fixe de plus a 5000 francs le montant 
annuel a partir duquel les dons des personnes physiques doivent etre rendus publics 
alors qu'il ne fixe aucune limite s'agissant des person nes morales. 

Enfin, force est de constater que le rapport explicatif ne regle pas les consequences 
financieres pour les cantons, meme si ceux-ci se voient attribuer une nouvelle tache en 
matiere de poursuite penale, en principe minime (art. 76j al. 3). Or, le Conseil d'Etat est 
d'avis que les eventuels coCits en lien avec cette tache, ainsi que tout eventuel autre 
coCit resultant de la modification de la loi federale sur les droits politiques devraient etre 
mis a la charge de la Confederation. 

En vous remerciant encore de nous avoir consultes, nous vous prions de croire, 
Madame la Presidente de la commission, Mesdames et Messieurs les Commissaires, 
l'assurance de nos sentiments les meilleures. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

LA PR DENTE LE CHANCELIER 

up:U 

Copies 

• Corinne Martin, cheffe du service des communes et du logement (SOL) 
• Office des affaires exterieures (OAE) 
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Secrétariat
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Hôtel du Gouvernement
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CH-2800 Delémont
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Delémont, le 20 août 2019

19.400 e Iv.pa. Plus de transparence dans le financement de la vie politique : procédure de
consultation

Madame la Présidente,

Le Gouvernement jurassien a pris connaissance de votre courrier du 7 mai 2019 concernant l'objet
cité en marge et vous remercie de l'avoir consulté.

D'une manière générale, nous saluons la volonté de votre commission de répondre à la nécessité
de prendre, en Suisse, des mesures quant à la transparence du financement des partis politiques.
La forme législative choisie pour votre contre-projet indirect à l'initiative populaire sur la transparence
nous semble la voie la plus adéquate pour inscrire avec précision les informations attendues des
partis en lien avec leur financement et les sanctions y relatives.

De plus, comme vous le mentionnez dans votre rapport explicatif, les dispositions prévues
correspondent aux attentes des institutions européennes compétentes en la matière ; élément qui
n'est pas négligeable dans le contexte politique international actuel.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments distingués.

AU NOM DU GOUV
RÉPUBLIQUE ET F

Gerber

DELA
DU RA

iy<.
Gladys inkler Docourt
Chancelière d'État

www.jura.ch/gvt
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CH-3003 Bern  
 

Geht per Mail an: spk.cip@parl.admin.ch  

 

 

 

26.8.2019 

 

Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 19.400: Mehr Transparenz in der 

Politikfinanzierung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in 

obgenannter Vernehmlassung.  

Die Schweiz braucht endlich mehr Transparenz in der Politikfinanzierung. Die BDP – Teil des 

Initiativkomitees – kämpft seit Jahren für dieses wichtige Anliegen. Aus diesem Grund unterstützt 

sie den vorliegenden indirekten Gegenentwurf. Als kompromissbereite Partei bietet sie so Hand für 

eine Lösung auf Gesetzesebene. Sollte der Gegenentwurf allerdings im Parlament scheitern, so wird 

kein Weg an der Initiative vorbeiführen.  

Die Annahme der beiden kantonalen Volksinitiativen betreffend der Einführung von Transparenzregeln 

zeigt es mit aller Deutlichkeit:  Die Schweizer Bevölkerung will, dass Parteien und Kampagnen ihre 

Finanzierung offenlegen müssen. Nun hat auch die zuständige Kommission des Ständerats die Zeichen 

der Zeit erkannt und einen indirekten Gegenentwurf zur eingereichten Volksinitiative erarbeitet.  

Im Grossen und Ganzen folgt der Entwurf der Kommission den Zielen der Initiative. Grössere 

Abweichungen betreffen einen höheren Schwellenwert für die Offenlegung sowie die Vorgabe, dass 

nur die Einnahmen, nicht aber die Bilanz und die Erfolgsrechnung angegeben werden müssen. Über 

die Initiative hinaus geht der Gegenvorschlag bei folgenden Punkten: Die Finanzierung der 

Unterschriftensammlungen für Initiativen sowie Referenden soll auch offengelegt werden müssen und 

die Annahme von anonymen Zuwendungen wie auch von Zuwendungen aus dem Ausland werden 

verboten.  

Die BDP ist Teil des Initiativkomitees. Nichtsdestotrotz ist sie als kompromissbereite Partei willens, die 

vorgeschlagene Lösung auf Gesetzesebene mitzutragen, solange der vorliegende Entwurf in den 

wesentlichen Punkten derselbe bleibt. Sollte allerdings der indirekte Gegenentwurf im Parlament 

scheitern oder zu stark verwässert werden, dann wird das Volk das letzte Wort haben.   

Wir danken für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

http://www.bdp.info/
mailto:mail@bdp.info
mailto:spk.cip@parl.admin.ch
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Mit freundlichen Grüssen 

      

Martin Landolt       Rosmarie Quadranti 

Parteipräsident BDP Schweiz     Fraktionspräsidentin BDP Schweiz 
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Bern, 28. August 2019 
 
Vernehmlassung: Bundesgesetz über die politischen Rechte (Transparenz bei der  
Politikfinanzierung) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, zum Bundesgesetz über die politischen Rechte (Transparenz bei 

der Politikfinanzierung) Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung 
danken wir Ihnen bestens. 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Die Schweizer Politik basiert auf dem Milizsystem. Dazu gehört auch die vom Staat 
grösstenteils unabhängige Finanzierung der Parteien. Dieses System hat sich in der 
Vergangenheit grundsätzlich bewährt. Die CVP möchte weiterhin auf Freiwilligkeit und 
Selbstregulierung setzen. Wir begrüssen es dementsprechend, dass viele Unternehmen ihre 
politische Unterstützung bereits heute offenlegen. 
 
Die CVP steht der Volksinitiative 'Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 
(Transparenz-Initiative)' deshalb ablehnend gegenüber. Das im Ansatz gutgemeinte 
Volksbegehren ist unseres Erachtens schwierig umsetzbar und kann einfach umgangen 
werden. Die Volksinitiative löst auch das Problem der ungleich langen Spiesse in Wahl- und 
Abstimmungskämpfen nicht. 
 
Die CVP steht dem indirekten Gegenvorschlag der Staatspolitischen Kommission des 
Ständerates (SPK-S) aus demselben Grund kritisch gegenüber. Wir begrüssen zwar 
insbesondere die Ausweitung der Transparenzvorgaben auch auf weitere, für das politische 
System der Schweiz wichtige Akteure, stellen aber nach wie vor die Umsetzbarkeit in Frage. 
 
Für den Fall, dass an einem indirekten Gegenvorschlag festgehalten werden sollte, müsste 
der Geltungsbereich unserer Ansicht zwingend, wie auch im vorliegenden Vorentwurf der 
SPK-S vorgesehen, nebst den Parteien auf weitere Organisationen ausgedehnt werden. So 
sind beispielsweise Gewerkschaften und weitere Interessensverbände wesentliche politische 
Akteure, welche aber vom Geltungsbereich der Volksinitiative nur am Rande betroffen wären.  
 

mailto:info@cvp.ch
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Die CVP ist der Meinung, dass eine Annahme des Volksbegehrens wie auch des indirekten 
Gegenvorschlags natürliche und juristische Personen von einer Zuwendung an politische 
Parteien abhalten könnte. Damit die politischen Parteien ihren verfassungsmässigen 
Auftrag zur Mitwirkung an der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung gemäss 
Artikel 137 Bundesverfassung weiterhin wirksam erfüllen können, müsste in diesem Fall 
zwingend über ein alternatives Finanzierungsmodell diskutiert werden. Die staatliche 
Parteienfinanzierung wäre ein Solches. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 
 
 
CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ 
 
 
 
Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio 
Präsident der CVP Schweiz Generalsekretärin CVP Schweiz 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bern, 28. August 2019 

 

 

 

Vernehmlassungsantwort zur Veränderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte  

Pa.Iv. 19.400 Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 

 

 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Als Mitglied des Trägervereins der eidgenössischen Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der 

Politikfinanzierung» will die EVP Schweiz, dass die Finanzierung von Parteien und Abstimmungskampagnen 

für die Bürgerinnen und Bürger transparenter wird. Der dringende Handlungsbedarf in diesem Bereich ist klar 

und wir sind überzeugt, dass die Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskampagnen für die 

Entscheidfindung der Stimmberechtigten ein Schlüsselfaktor ist.  

 

Wir sind froh, dass die Initiative dazu geführt hat, dass diese Vorlage ausgearbeitet wurde und begrüssen den 

von der Staatspolitischen Kommission des Ständerats ausgearbeiteten indirekten Gegenentwurf. Die Vorlage 

ermöglicht eine Lösung auf Gesetzesstufe.  

 

Natürlich sind wir der Meinung, dass alle in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien ihre 

Finanzierung offenlegen müssen. Wir sind mit dem Verbot von anonymen Zuwendungen sowie 

Zuwendungen aus dem Ausland, sofern sie nicht von Auslandschweizerinnen und Auslandsschweizer getätigt 

werden, absolut einverstanden. Die in der Vorlage enthaltenen Fristen und Strafbestimmungen erachten wir 

als adäquat.  

 

Dass mit dem Gegenentwurf nur die Einnahmen, nicht aber die vollständige Bilanz und Erfolgrechnung 

offengelegt werden sollen, ist fragwürdig. Der EVP Schweiz liegt Transparenz sehr am Herzen, darum 

veröffentlichen wir auf unserer Website die Bilanz, die Erfolgsrechnung und das Budget des aktuellen Jahres 

bereits heute auf freiwilliger Basis.  

 

Im Gegensatz zur SPK-S sind wir der Meinung, dass die Schwellenwerte für die Offenlegung in der Vorlage zu 

niedrig angesetzt wurden. Die in der Bundesversammlung vertretenen Parteien sollen ihre Einnahmen sowie 

Zuwendungen im Wert von mehr als 10'000 Franken offenlegen. Es sollen auch alle natürlichen und 

juristischen Personen, die auf Bundesebene Kampagnen mit einem Aufwand von mehr als 100'000 Fr. führen, 

diese offenlegen müssen. Im Gegensatz zur SPK-S sind wir der Meinung, dass bereits 100'000 Fr. eine 

beträchtliche Summe für eine Kampagne bedeutet. Da der Beitrag dazu eingesetzt wird, ganz gezielt die 

Staatspolitische Kommission Ständerat 

Frau Pascale Bruderer  

Kommissionspräsidentin 

spk.cip@parl.admin.ch 
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öffentliche Meinung und schliesslich unsere Gesetzeslage zu beeinflussen. Dabei ist es für die 

Stimmberechtigten entscheidend zu wissen, wessen Interessen vertreten sind.   

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorlage sehr gut vorbereitet wurde. Damit die Initiative 

zurückgezogen werden könnte, braucht es aus unserer Sicht aber noch einige Anpassungen. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

  

 

 

Marianne Streiff-Feller     Roman Rutz 

Präsidentin EVP Schweiz    Generalsekretär EVP Schweiz    
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Bern, 16. August. 2019/YB 
VL iGv Transparenz 

Bundesgesetz über die politischen Rechte (mehr Transparenz in der Politikfinanzierung)  
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung der oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir 
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.  
 
FDP.Die Liberalen lehnt den indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative ab. Dieser ist weder mit 
dem schweizerischen Milizsystem, noch mit dem Föderalismus, noch mit den dezentralen Strukturen der 
Schweizer Politlandschaft kompatibel. Das Milizsystem funktioniert heute gut und ist Teil des Erfolgsmo-
dells Schweiz, denn es garantiert stets die Nähe zwischen Politik und Gesellschaft. Damit das Milizsystem 
langfristig überleben kann, ist es auch in Zukunft auf das politische und finanzielle Engagement von Bürge-
rinnen und Bürgern sowie von Firmen angewiesen. Erhöhte Transparenzvorschriften stellen aber das fi-
nanzielle Engagement von Privaten und Firmen in Frage, weil sie das Recht auf Geheimhaltung einer 
Spende untergraben. Die Pflicht, die Namen grosser Spenderinnen und Spender zu veröffentlichen, erach-
ten wir als juristisch äusserst heikel, handelt es sich bei politischen Spenden doch um besonders schüt-
zenswerte Daten, anhand derer sich sensible Informationen über die politischen Präferenzen und die fi-
nanziellen Verhältnisse einer Person ableiten lassen. Die Offenlegung von Namen steht daher kaum im 
Einklang mit dem verfassungsmässigen Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV), und auch die Vereinbarkeit 
mit dem neuen Datenschutzgesetz ist noch offen. Spenderinnen und Spender sollen selbst entscheiden, 
ob ihr Name veröffentlicht werden soll oder nicht. Sollten den Parteien dereinst aufgrund rechtstaatlich be-
denklicher Offenlegungspflichten Spendeneinnahmen entgehen, wird sofort der Ruf nach einer staatlichen 
Parteienfinanzierung laut werden. Damit würde das heute privat finanzierte System der Allgemeinheit auf-
gebürdet werden. 
 
Kritisch beäugen wir ferner die Durchsetzbarkeit der Offenlegungspflichten. Als problematisch erachten wir 
dabei insbesondere die Abgrenzung zwischen offenlegungspflichtigen und nicht offenlegungspflichtigen 
Kampagnen. Bei vielen politisch tätigen Organisationen, die dauernd im Kampagnenmodus agieren (z.B. 
Gewerkschaften, NGO usw.), ist der Übergang vom „normalen“ Tagesgeschäft zur spezifischen Kampag-
nenarbeit im Hinblick auf eine Volksabstimmung fliessend. Ausserparlamentarische Kampagnenorganisati-
onen bewirtschaften Abstimmungsthemen langfristig und mit viel „Manpower“. Sie bereiten den Boden für 
ihre Anliegen mittels Basiskampagnen, Schulungen, öffentlichen Aktionen etc. lange vor dem eigentlichen 
Abstimmungskampf. Wenn schon, dann müsste ein Gegenentwurf genau hier ansetzen und gleiche Re-
geln für alle politischen Akteure schaffen. Doch leider lässt der Entwurf die Frage, wie per Gesetz eine 
saubere Abgrenzung zwischen offenlegungspflichtiger und nicht offenlegungspflichtiger politischer Arbeit 
gezogen werden soll, unbeantwortet. Zudem zeigt der Blick ins Ausland, dass Offenlegungspflichten nicht 
zu mehr Transparenz, sondern zu neuen Umgehungskonstrukten führen. Die vielen offenen Fragen im Zu-
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sammenhang mit dem Gesetzesentwurf lassen die Vermutung zu, dass die Durchsetzung neuer Transpa-
renzregeln eine teure Kontrollbürokratie nach sich ziehen wird. Leider macht der vorliegende Gesetzesent-
wurf weder zu der für die Kontrolle zuständigen Stelle noch zu den finanziellen und personellen Auswirkun-
gen präzise Angaben. Was die ausländischen Beispiele auch zeigen ist, dass solche – zwangsläufig löchri-
gen – Regeln im Resultat das Vertrauen in die Politik nicht stärken, sondern durch die unvermeidlichen 
und oft skandalträchtigen Regelverletzungen eher schwächen. 
 
Für die FDP ist die Wahrung der politischen Unabhängigkeit zentral. Deshalb haben wir schon längst die 
dafür notwendigen internen Massnahmen ergriffen und Finanzierungsregeln definiert: Die Höhe einer Ein-
zelspende ist begrenzt und die Parteimitglieder (inkl. Fraktionsmitglieder) haben keine Einsicht in die 
Spenden. Dadurch bleibt die Unabhängigkeit der politischen Mandatsträger gegenüber Spendern gewahrt. 
Es steht ohnehin jedem politischen Akteur frei, freiwillig zusätzliche Informationen offenzulegen, wenn er 
dies per Saldo aller Interessen für angebracht hält. Eine ausgewogene Transparenz-Regel kann somit 
auch ein politischer Wettbewerbsvorteil sein. Vor dem Hintergrund dieses heute gut funktionierenden Sys-
tems sehen wir keinen Handlungsbedarf für eine gesetzliche Regelung der Partei- und Kampagnenfinan-
zen. Vielmehr befürchten wir, dass eine entsprechende Regelung dem Milizsystem schaden wird und dass 
über kurz oder lang der Ruf nach einer staatlich finanzierten Parteienlandschaft aufkeimen dürfte.  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente. 
 
Freundliche Grüsse 
FDP.Die Liberalen 
Die Präsidentin    Der Generalsekretär 

 
 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Nationalrätin 
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Commission des institutions 
politiques du  
Conseil des Etats 
3003 Berne 
Envoyée par e-mail 

spk.cip@parl.admin.ch  

 
 
 

Berne, le 28 août 2019 
 

 

Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie 
politique) ; consultation 
 

Madame la Présidente,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des VERTS suisses sur l’objet cité en titre.  

Les VERTS saluent sur le fond cette proposition de contre-projet indirect de la CIP-E à l’initiative 
populaire « Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la 
transparence) ». Cependant, ce projet reste largement insuffisant pour améliorer de façon substantielle 
la transparence du financement de la vie politique. Ainsi, la valeur des montants-seuils obligeant les 
acteurs politiques à rendre publique l’origine des dons est beaucoup trop élevée. Il s’agit également de 
renforcer les mécanismes de contrôle et de sanctions afin de garantir une véritable mise en œuvre de 
ces nouvelles obligations de transparence. 

Les VERTS, membres du comité d’initiative, se rallient finalement aux remarques émises par ledit 
comité dans le cadre de sa réponse détaillée à consultation. 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 
disposition pour toute question ou information complémentaire. 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Madame, Monsieur, à l’expression de notre haute 
considération.  
 
 
 
  
Regula Rytz       Gaëlle Lapique 
Présidente       Secrétaire politique 

mailto:spk.cip@parl.admin.ch
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Grünliberale Partei Schweiz 
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern 
 
 
   
Staatspolitische Kommission des Ständerates 
Per E-Mail an: spk.cip@parl.admin.ch  
 
 
28. August 2019 
Ihr Kontakt: Michael Köpfli, Generalsekretär, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch  
 
 
Stellungnahme der Grünliberalen zum Bundesgesetz über die politischen Rechte (Transparenz 
bei der Politikfinanzierung) 
  
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zum Bundesgesetz über die politischen Rechte 
(Transparenz bei der Politikfinanzierung). 
 
Wir nehmen dazu wie folgt Stellung: 
 
Die Grünliberalen unterstützen mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung, wir haben im Parlament 
jeweils auch so votiert. Deshalb begrüssen wir die Absicht der staatspolitischen Kommission des Stän-
derates, zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» 
einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. 
 
Die Grünliberalen bevorzugen dazu ein Anreizsystem. Konkret sollen die staatlich finanzierten Frakti-
onsbeiträge nur noch an Parteien ausgezahlt werden, welche ihre Finanzierung offenlegen. Die Ge-
samtsumme der Fraktionsbeiträge soll dabei nicht gekürzt werden, sondern an die Fraktionen fliessen, 
welche die ihre Parteienfinanzierung freiwillig offenlegen. 
 
In einem modernen Rechtsstaat ist es ein legitimes Anliegen, dass die Bevölkerung in Erfahrung bringen kann, 
welche Interessen eine Partei vertritt. Umfragen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Transparenz in 
der Parteienfinanzierung erwarten. Die Schweiz ist das einzige Mitglied des Europarates, das keine Vorschrif-
ten zur Parteienfinanzierung kennt, was oft mit den Eigenheiten des Schweizer Politsystems, konkret mit der 
direkten Demokratie und dem Föderalismus,  begründet wird. Doch Politik funktioniert im 21. Jahrhundert 
schlicht nicht mehr ohne ein gesundes Mass an Transparenz. Das schwächt nicht etwa die direkte Demokratie, 
im Gegenteil, es stärkt sie langfristig. 
 
Die Grünliberalen teilen die Ansicht der staatspolitischen Kommission des Ständerates, dass detaillierte Best-
immungen betreffend die Transparenz der Finanzierung von politischen Parteien sowie von Wahl- und Abstim-
mungskampagnen idealerweise nicht in die Verfassung gehören. Deshalb ist ein indirekter Gegenvorschlag auf 
Gesetzesstufe sinnvoll. Auch die Fokussierung auf die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Par-
teien scheint uns zielführend. 
 
Gesucht sind Regeln, die ein Umdenken hin zu mehr Transparenz ermöglichen, die Schweizer Eigenheiten 
aber respektieren und ausreichend Zeit für eine schrittweise Anpassung lassen. Im Kanton Tessin sind politi-
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sche Parteien verpflichtet, der Staatskanzlei jährlich die Herkunft von Spenden über 10 000 Franken offenzule-
gen, um die Fraktionsbeiträge zu erhalten. Analog zum Tessiner Modell sollen die jährlich 6,7 Millionen Franken 
Fraktionsbeiträge auf jene Fraktionen verteilt werden, deren Parteien ihre Finanzierung offenlegen. Es ist eine 
praktikable Offenlegungsbestimmung vorzusehen, z. B. eine Limite pro Jahr und Spender oder Spenderin. Eine 
solche Regel ist unbürokratisch umsetzbar. Mit dieser Variante können Erfahrungen über die Praktikabilität von 
Transparenzvorschriften in einem direktdemokratischen Milizsystem gesammelt werden, ohne auf einen Schlag 
Tausende zumeist ehrenamtlich organisierte Lokalparteien zu reglementieren. Sie setzt auf Anreize statt auf 
Zwang: Die Parteien entscheiden weiterhin selber, ob sie ihre Rechnung inklusive Herkunft offenlegen. 
 
Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere Vize-Präsidentin und Nationalrätin Kathrin 
Bertschy, gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

                    
 
 
 

Jürg Grossen Michael Köpfli 
Parteipräsident Generalsekretär 
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Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 19.400 SPK-S Mehr 
Transparenz in der Politikfinanzierung 
Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir gerne wir folgt wahrnehmen: 

1 Grundsätzliche Bemerkungen 

Die SP Schweiz begrüsst den vorliegenden indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für mehr 
Transparenz in der Politikfinanzierung“ (Transparenz-Initiative) im Grundsatz, erachtet ihn allerdings in 
wesentlichen Punkten als deutlich zu wenig weit gehend, um für die Stimmbürger/innen wirksam 
Transparenz in der Politikfinanzierung herstellen zu können. Wesentlichen Verbesserungsbedarf 
sehen wir insbesondere bei den viel zu hohen Schwellenwerten zur Offenlegung von Zuwendungen 
an politische Akteur/innen (siehe nachfolgend unter Ziff. 2.1.) sowie der Ausgestaltung eines 
wirksamen Kontroll- und Sanktionensystems (siehe untenstehend Ziff. 2.6. und 2.8). 

Für die SP Schweiz ist die Verbesserung der Transparenz in der Politikfinanzierung ein zentrales 
Anliegen.1 So ist die SP Schweiz auch treibende Kraft hinter der Transparenz-Initiative.2 Und auch die 
Schweizer Bevölkerung fordert zunehmend mehr finanzielle Transparenz in der Politik: So bestehen 
bereits in den Kantonen Genf, Neuenburg und Tessin entsprechende Regelungen auf kantonaler 
Ebene.3 Im März 2018 haben zudem die Stimmbürger/innen der Kantone Freiburg und Schwyz zwei 
Volksinitiativen der JUSO für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung zugestimmt,4 die gar über 
den Inhalt der eidg. Transparenz-Initiative hinausgehen. Und jüngst hat die Exekutive Stadt Bern dem 
                                                      

 
1 Siehe Legislaturziele der SP-Fraktion 2019-2023, Februar 2019, S. 49. 
2 Vgl. Medienmitteilung vom 12.2.2016, Transparenz-Initiative in den Startlöchern, https://www.sp-
ps.ch/de/publikationen/medienmitteilungen/transparenz-initiative-den-startlochern.  
3 Siehe Erläuternder Bericht, S. 4ff. 
4 Vgl. Erläuternder Bericht, S. 4. 

 

Bern, 16. August 2019 

mailto:annemarie.gasser@bj.admin.ch
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Parlament eine entsprechende Regelung unterbreitet.5 Und schliesslich zeigen repräsentative 
Umfragen aus den Jahren 2000, 2007, 2012 und 2016, dass 2/3 der Schweizer Bevölkerung mehr 
Transparenz in der Politik wollen.6 Es ist deshalb grundsätzlich erfreulich, dass die SPK-S den 
Handlungsbedarf auf nationaler Ebene erkannt hat.7 

2 Kommentar zu den wichtigsten Bestimmungen 

2.1 Finanzielle Schwellen zur Offenlegungspflicht (Artt. 76b, 76c, 76d 
VE-BPR gemäss Minderheit) 

Die SP Schweiz erachtet die von der Mehrheit der SPK-S vorgeschlagenen Minimalhöhen für die 
Offenlegungspflicht von 25‘000.- für Zuwendungen pro Person und Jahr und 250‘000.- 
Gesamtaufwendungen bei politischen Parteien resp. Komitees bei Wahl- und 
Abstimmungskampagnen als viel zu hoch angesetzt: Dadurch wäre der Anwendungsbereich dieser 
Vorlage sehr eingeschränkt und Transparenz nur bei sehr hohen Zuwendungen und Aufwendungen 
hergestellt. Es gilt dabei zu betonen, dass bereits Beträge von 10'000.- (entsprechend dem Vorschlag 
der Kommissionsminderheit und der Transparenz-Initiative8) bis 25'000.- sehr hohe Zuwendungen 
sind, woraus Erwartungshaltungen der Spender/innen und direkte Abhängigkeiten der politischen 
Akteure entstehen können.9 Dass die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Schwelle von 
25'000.- massiv zu hoch ist, zeigt auch ein Blick ins europäische Ausland: Dort liegt die 
entsprechende Höhe im Durchschnitt bei 3‘500 Euro10, notabene auch in Ländern, die wesentlich 
grösser sind als die Schweiz. Und schliesslich gilt es festzuhalten, dass bereits die Schwelle von 
10‘000.- für Zuwendungen gemäss Transparenz-Initiative und Kommissionsminderheit sehr moderat 
angesetzt ist:11 Dieser Betrag übersteigt einen durchschnittlichen Schweizer Monatslohn bei Weitem 

                                                      

 
5 Siehe Medienmitteilung des Gemeinderates der Stadt Bern vom 4.7.2019, Mehr Transparenz bei 
Parteien- und Kampagnenfinanzierung, 
https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/mehr-transparenz-bei-parteien-
und-kampagnenfinanzierung.  
6 Vgl. Argumentarium Transparenz-Initiative, Januar 2018, S. 3, https://transparenz-ja.ch/wp-
content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausführliches-
Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf.  
7 Siehe Erläuternder Bericht, S. 2. 
8 Siehe Art. 39a Abs. 2,3 E-BV gemäss Initiativtext Transparenz-Initiative. 
9 Vgl. Argumentarium Transparenz-Initiative, Januar 2018, S. 3, https://transparenz-ja.ch/wp-
content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausführliches-
Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf. 
10 Siehe Studie „Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political 
Finance”, 2004, S. 244, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-
parties-and-election-campaigns.pdf.  
11 Vgl. Artikel NZZ vom 8.5.2019, Parteien müssen Spenden offenlegen. 
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https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf
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und ist deshalb für Normalbürger/innen sehr viel Geld.12 Und zudem zeigt eine aktuelle Auswertung, 
dass die allermeisten Spenden von Privatpersonen an Parteien in der Schweiz unter 10‘000.- liegen.13    

Die SP Schweiz fordert deshalb, in den Art. 76b Abs. 2 lit. b, Art. 76c Abs. 1, Art. 76c Abs. 2 lit. 
c, Art. 76c Abs. 3 sowie Art. 76d Abs. 4 VE BPR der Variante der Minderheit der SPK-S den 
Vorzug zu geben.  

2.2 Offenzulegende finanzielle Angaben (Art. 76b Abs. 2 lit. a VE BPR 
gemäss Minderheit) 

Um möglichst wirksam Transparenz in der Politikfinanzierung herstellen zu können, ist es für die SP 
Schweiz wichtig, dass die Stimmbürger/innen über möglichst aussagekräftige Finanzzahlen der 
politischen Akteur/innen verfügen. Deshalb sollen nicht nur wie von der Kommissionsmehrheit 
vorgeschlagen neben den offenlegungspflichtigen Zuwendungen die Einnahmen, sondern auch 
gemäss Kommissionsminderheit zusätzlich die Ausgaben und die Vermögenslage der politischen 
Akteur/innen offen gelegt werden müssen. Diese zusätzlichen Angaben erlauben es den 
Stimmbürger/innen insbesondre, einen Eindruck von der Bedeutung der einzelnen Zuwendungen 
gemessen an den Ausgaben und somit daraus möglicherweise entstehenden Abhängigkeiten zu 
erhalten. Zudem wären diese Angaben für die politischen Akteur/innen administrativ leichter zu 
erstellen und würden weiter die entsprechenden Kontrollen vereinfachen.14 

Die SP Schweiz fordert deshalb, im Art. 76 Abs. 2 lit. a VE BPR der Variante der Minderheit der 
SPK-S den Vorzug zu geben.  

2.3 Zeitpunkt der Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen 
für Volksinitiativen und Referenden (Art. 76c Abs. 2 lit. c VE BPR) 

Die SP Schweiz begrüsst es, dass auch Zuwendungen zur Durchführung der 
Unterschriftensammlungen für Volksinitiativen und Referenden der Offenlegungspflicht unterstellt 
werden sollten: Diese stellen in der Schweiz mit ihrer direkten Demokratie ein wesentliches Element 
der Volksrechte dar, bei welchen ebenfalls relevante finanzielle Beträge im Spiel sind.15 Es ist deshalb 
notwendig und richtig, dass hierbei die gleichen Transparenzregelungen gelten wie bei Kampagnen 
zu Wahlen und Volksabstimmungen.16 Allerdings erachten wir es als notwendig, dass dabei die 
entsprechenden Zuwendungen nicht erst ab dem Beginn der Unterschriftensammlung gemäss 
Vorschlag der SPK-S, sondern bereits ab Gründung des Initiativkomitees bei Volksinitiativen resp. 
Schlussabstimmung des referendumsfähigen Erlasses in den eidg. Räten bei Referenden offengelegt 

                                                      

 
12 Siehe Argumentarium Transparenz-Initiative, Januar 2018, S. 3, https://transparenz-ja.ch/wp-
content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausführliches-
Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf. 
13 Vgl. Artikel St. Galler Tagblatt vom 23.3.2019, „Es klingelt in den Kassen der Parteien“. 
14 Siehe Erläuternden Bericht, S. 11. 
15 Vgl. Artikel Luzerner Zeitung vom 16.7.2019, Justiz-Initiative: Wenn ein Multimillionär an die Urne 
ruft. 
16 Vgl. Erläuternder Bericht, S. 12. 

https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
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werden müssen. Bereits in der Startphase von Volksinitiativen und Referenden sind wesentliche 
organisatorische Vorkehrungen und entsprechender Finanzbedarf notwendig. Zu diesem Zeitpunkt 
getätigte Zuwendungen müssen deshalb auch bereits offen gelegt werden.  

Die SP Schweiz fordert deshalb, im Art. 76 Abs. 2 lit. c VE BPR als den massgeblichen 
Zeitpunkt für den Beginn der Offenlegungspflicht die Gründung des Initiativkomitees (bei 
Volksinitiativen) resp. die Schlussabstimmung über den referendumsfähigen Erlass (bei 
Referenden) festzuschreiben. 

2.4 Offenlegungspflicht bei Ständeratswahlen (Art. 76c Abs. 3, Art. 76d 
Abs. 1 lit. c, Art. 76h Abs. 5 VE BPR) 

Unserer Auffassung nach hat der Bund gestützt auf das Parlamentsgesetz (ParlG), welches seine 
Grundlage in Art. 164 Abs. 1 lit. g der Bundesverfassung hat, die Kompetenz, ebenfalls Regelungen 
zur Finanzierungstransparenz bei Ständeratswahlen zu erlassen.  

Folglich müssen für die SP Schweiz bezüglich Offenlegungspflichten bei Ständeratswahlen die 
gleichen Regelungen gelten wie für die Nationalratswahlen: Das öffentliche Interesse der 
Stimmbürger/innen an Kenntnis der Grossspender/innen sowie der Finanzzahlen besteht bei 
Ständeratskandidaturen in gleichem Masse wie bei Nationalratswahlen. Eine wie von der SPK-S 
vorgeschlagene unterschiedliche Behandlung wäre für die Stimmbürger/innen somit unverständlich. 
Und schliesslich gilt es dazu festzuhalten, dass bei Ständeratswahlen als meist im Majorz 
stattfindenden Personenwahlen für einzelne Kandidaturen vermutlich zunehmend höhere 
Zuwendungen erfolgen als bei den Nationalratswahlen, was eine identische Offenlegungspflicht 
umso mehr rechtfertigt.  

Die SP Schweiz fordert deshalb, bei Wahlen in den Ständerat die identischen Pflichten wie bei 
den Wahlen in den Nationalrat vorzusehen (Art. 76c Abs. 3, Art. 76d Abs. 1 lit. c, Art. 76h Abs. 
5 VE BPR) 

2.5 Offenlegung der tatsächlichen ursprünglichen Geldgeber/innen 
(Art. 76d Abs. 4 VE BPR) 

Für eine wirksame Umsetzung und Anwendung von Vorschriften zur Transparenz bei der 
Politikfinanzierung ist die Verhinderung von Umgehungen für uns zentral. Wichtig ist dabei, dass bei 
Zuwendungen der/die tatsächliche, ursprüngliche Geldgeber/in offen gelegt wird und sie/er 
seine/ihre Identität nicht durch das Zwischenschalten von weiteren Personen wie Vereine, Stiftungen 
oder auch Kantonalparteien/Parteisektionen verschleiern kann.17   

Die SP Schweiz fordert deshalb, Art. 76d Abs. 4 VE BPR auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe 
dahingegen zu präzisieren, dass jeweils der ursprüngliche Geldgeber im Sinne des 
tatsächlichen wirtschaftlichen Geldgebers als Urheber offen gelegt werden muss. 

 
                                                      

 
17 Vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates zur Transparenz-Initiative, August 2018, S. 41. 
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2.6 Kontrollsystem (Art. 76e VE-BPR) 

Griffige und wirksame Kontrollen sind elementar für eine effektive Durchsetzung der vorgesehenen 
Transparenzvorschriften. Vor diesem Hintergrund erachtet die SP Schweiz das von der SPK-S 
vorgesehene Kontrollsystem als ungenügend: Eine bloss formelle Kontrolle des fristgerechten 
Eingangs der Angaben der politischen Akteur/innen reicht bei weitem nicht aus. Was es braucht, ist 
vielmehr eine inhaltliche Kontrolle auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben über 
die offenlegungspflichtigen Zuwendungen und finanziellen Angaben. Nur so kann ermöglicht 
werden, dass sich die Stimmbürger/innen ein aussagekräftiges Bild über die wesentlichen Geldflüsse 
in der Politik machen können. 

Die SP Schweiz fordert deshalb, Art. 76e Abs. 1 und Abs. 2 VE BPR folgendermassen 
anzupassen: 

1 Die zuständige Stelle kontrolliert, ob alle Angaben und Dokumente nach den Artikeln 76b 
und 76c von den politischen Akteurinnen und Akteuren innert Frist eingereicht worden, 
vollständig und korrekt sind. 

2 Stellt sie fest, dass gewisse Angaben und Dokumente nicht fristgerecht eingereicht worden 
sind oder Zweifel an deren Vollständigkeit und/oder Richtigkeit bestehen, fordert sie die 
verpflichteten Akteurinnen und Akteure auf, die erforderlichen Angaben und Dokumente 
vollständig und korrekt nachzuliefern, und setzt ihnen dafür eine Frist. 

2.7 Anonyme Zuwendungen / Zuwendungen aus dem Ausland (Art. 76h 
VE BPR) 

Die SP Schweiz erachtet es als richtig und wichtig, anonyme Zuwendungen grundsätzlich und 
unabhängig vom Betrag zu verbieten18. Ebenfalls sinnvoll erscheint uns ein Verbot von 
Zuwendungen aus dem Ausland, wie es die Mehrheit der SPK-S vorschlägt: So kennen viele 
europäische Länder solche Regelungen. Das Fehlen solcher Bestimmungen in der Schweiz führt 
deshalb im Ausland oft zu Unverständnis.19 Dabei ist es unserer Ansicht nach aber notwendig, wie 
von der SPK-S vorgeschlagen die Auslandschweizer/innen von diesem Verbot auszunehmen.20 

2.8 Sanktionen (Art. 76h VE BPR) 

Unserer Meinung nach braucht es für eine effektive Durchsetzung dieser Transparenzvorschriften 
nicht nur ein wirksames Kontrollsystems (siehe dazu oben stehend Ziff. 2.6), sondern auch genügend 
hohe Sanktionen bei vorliegenden Verstössen. Die SP Schweiz erachtet deshalb die vorgeschlagene 
Maximalbussenhöhe bei vorsätzlicher Tatbegehung von 40‘000.- resp. fahrlässiger Tatbegehung von 
20‘000.- als viel zu tief, gemessen am hinter diesen Vorschriften stehenden öffentlichen Interesse der 
Stimmbürger/innen auf Kenntnis der wesentlichen Geldgeber/innen von politischen Akteur/innen 
und den dabei im Spiel stehenden Beträgen von teilweise mehreren Millionen Franken. Hingegen 
finden wir es richtig, auch die fahrlässige Tatbegehung unter Strafe zu stellen. Dies nicht zuletzt 

                                                      

 
18 Siehe Erläuternder Bericht, S. 19. 
19 Vgl. Interpellation Nadine Masshardt 18.4350 Rechtshilfe bei illegalen Parteispenden aus der 
Schweiz ins Ausland.  
20 Siehe Erläuternder Bericht, S. 20. 
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deshalb, weil eine vorsätzliche Verletzung der Offenlegungspflichten in der Praxis nur schwierig zu 
beweisen sein dürfte. 

 

Die SP Schweiz fordert deshalb, in Art. 76j Abs. 1 und Abs. 2 die vorgesehenen 
Maximalbussen massiv zu erhöhen. 

 

Wir bitten Sie, unsere Anliegen bei der Überarbeitung der Vorlage zu berücksichtigen. 

 

 

Mit  f reundl ichen Grüssen 

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ 

 

  

 

Christian Levrat  Claudio Marti 

Präsident Politischer Fachsekretär 

 



 

 

An die Staatspolitische Kommission 
des Ständerates SPK-S 
Sekretariat SPK-S 
Parlamentsdienste 
3003 Bern 
 
 
Per Mail: spk.cip@parl.admin.ch 

Bern, 30. August 2019 

19.400 s Pa.Iv. Bundesgesetz über die politischen Rechte: Transparenz bei der Politikfinanzie-
rung, Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zur Änderung des Bundesgesetzes über die politi-
schen Rechte Stellung nehmen zu können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, 
städtischen Gemeinden und Agglomerationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer 
Bevölkerung. 

Allgemeine Einschätzung  

Der Städteverband begrüsst, dass sich der Bundesgesetzgeber mit der nun zur Vernehmlassung un-
terbreiteten Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte, die als Gegenentwurf zur 
Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» vorgesehen 
ist, der Thematik annimmt. Eine Mehrheit unserer Mitglieder, die sich zur Vorlage geäussert haben, 
befürworten die vorgeschlagene Gesetzesänderung grundsätzlich. Vorschriften zur Transparenz bei 
der Politikfinanzierung dienen der freien Willensbildung der Stimmberechtigten und können das Ver-
trauen in die Politik stärken. Einzelne Mitglieder des Städteverbandes lehnen den Gegenentwurf zur 
Transparenz-Initiative hingegen ab. Dieser sei weder mit dem schweizerischen Milizsystem, noch mit 
dem Föderalismus und den dezentralen Strukturen der Schweizer Politlandschaft kompatibel. Zu ein-
zelnen Punkten der Vorlage haben sich die Mitglieder des Städteverbandes wie folgt geäussert: 

Offenlegung der Einnahmen 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien 
ihre Einnahmen offenlegen. Eine Offenlegungspflicht für die Ausgaben beinhaltet der Entwurf indes-
sen nicht, was gewisse Mitglieder des Städteverbandes begrüssen. Eine Offenlegung der Ausgaben 
möge zwar ein generelles Informationsinteresse der Bürgerinnen und Bürger befriedigen. Sie stehe 
jedoch nicht in einem Zusammenhang mit den Informationen über die Herkunft der Gelder, worüber 
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Transparenz hergestellt werden soll. Andere Mitglieder erachten es jedoch als kritisch, dass eine Of-
fenlegung der Finanzierung nur in Bezug auf die Einnahmen vorgesehen ist. Zur Schaffung von 
Transparenz bei der Finanzierung von politischen Parteien und Kampagnen sollten demnach auch 
Angaben dazu gemacht werden, welche Ausgaben die politischen Akteure tätigen. Erst durch die Ge-
genüberstellung von Einnahmen und Ausgaben erscheine zudem eine Plausibilisierung der Angaben 
zur Finanzierung überhaupt möglich. 

Schwellenwerte  

Des Weiteren sehen die Bestimmungen des Entwurfs vor, dass Zuwendungen an die in der Bundes-
versammlung vertretenen politischen Parteien und an parteilose Mitglieder der Bundesversammlung 
von mehr als 25'000 Schweizer Franken pro Person und Jahr sowie Aufwendungen für Kampagnen in 
Bezug auf Nationalratswahlen oder eidgenössische Abstimmungen und Unterschriftensammlungen für 
Volksinitiativen und Referenden auf Bundesebene von mehr als 250'000 Schweizer Franken pro Kam-
pagne bzw. Unterschriftensammlung offenzulegen sind. 

In Bezug auf die Höhe dieser Schwellenwerte unterstützt der Städteverband die entsprechenden Min-
derheitsmeinungen in der Kommission. Die vorgesehenen Schwellenwerte von 25'000 bzw. 250'000 
Schweizer Franken erscheinen uns, nicht zuletzt im Vergleich zu geltenden Transparenzregelungen in 
den Kantonen, eindeutig zu hoch. Sie unterlaufen damit das eigentliche Ziel der Regelung. Der Städ-
teverband plädiert dafür, stattdessen die Schwellenwerte gemäss Transparenz-Initiative zu überneh-
men. Erfasst würden demnach Zuwendungen, die den Wert von 10'000 Schweizer Franken überstei-
gen, sowie Kampagnen und Unterschriftensammlungen, für welche mehr als 100'000 Schweizer Fran-
ken aufgewendet werden. 

Strafbestimmungen 

Eine rechtliche Frage stellt sich dem Städteverband schliesslich in Bezug auf die Konzeption der Straf-
bestimmungen. Mit Busse bis zu 40'000 Schweizer Franken wird gemäss Wortlaut von Art 76j BPR 
bestraft, «wer» gegen die Offenlegungspflichten verstösst. Bei Übertretungen, d.h. bei Straftaten, die 
mit Busse bedroht sind, können juristische Personen, wie beispielsweise eine als Verein organisierte 
Partei, indes nicht strafrechtlich belangt werden (vgl. Art. 105 StGB). Von den Transparenzbestimmun-
gen erfasst werden auch Personengesellschaften, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt und 
denen entsprechend auch keine Rechte und Pflichten auferlegt werden können. Es stellt sich damit 
die Frage, gegen wen sich die Strafbestimmungen richten, wenn beispielsweise eine Partei oder ein 
Abstimmungskomitee gegen die Offenlegungspflichten verstösst. Es wäre aus unserer Sicht sinnvoll, 
wenn jedenfalls die Erläuterungen zu Art. 76j BPR mit entsprechenden Ausführungen ergänzt werden 
könnten. Eine Möglichkeit bestünde beispielsweise darin, die Strafbestimmung des Art. 76j BPR inso-
fern zu ergänzen, dass juristische Personen für die ihnen obliegenden Pflichten eine verantwortliche 
natürliche Person bestimmen müssen. 

Zudem soll laut einer Minderheit der Kommission lediglich vorsätzliches Handeln bestraft werden. 
Dass es Strafbestimmungen braucht, um den vorgesehenen Pflichten zu mehr Durchsetzungskraft zu 
verhelfen, ist unbestritten. Um dieses Ziel zu erreichen und die Glaubwürdigkeit der Politik zu erhalten, 
beharren einzelne unserer Mitglieder darauf, auch fahrlässiges Handeln unter Strafe zu stellen. 
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Kontrolle  

Gemäss Art. 76e BPR beschränkt sich die Kontrolle durch die zuständige Stelle darauf, ob alle Anga-
ben und Dokumente vollständig und fristgerecht eingereicht worden sind, wobei aus den Erläuterun-
gen hervorgeht, dass auch jene Angaben und Dokumente als unvollständig gelten, die offensichtliche 
Mängel aufweisen. Auf eine weitergehende Kontrolle soll aufgrund des damit verbundenen unverhält-
nismässig grossen Aufwands indes verzichtet werden. Entsprechend sind weder eine eigentliche in-
haltliche Plausibilisierung der offengelegten Informationen noch besondere Einsichtsrechte der zu-
ständigen Stelle vorgesehen. Für eine wirksamere Durchsetzung der Bestimmungen dürfte indes eine 
weitergehende Kontrolle durch Plausibilisierung der gemachten Angaben nötig sein. Nur wenn eine 
inhaltliche Plausibilisierung (unter Gewährung von besonderen Einsichtsrechten) möglich ist, kann 
eine strafrechtliche Anzeige auch bei anderweitiger Verletzung als bei Nichteinreichung von Angaben 
in Betracht gezogen werden. 

Grundsätzliche Kritik 

Die Stimmen, die den Gegenentwurf zur Transparenz-Initiative ablehnen, machen geltend, dass die-
ser weder mit dem schweizerischen Milizsystem, noch mit dem Föderalismus und den dezentralen 
Strukturen der Schweizer Politlandschaft kompatibel sei. Erhöhte Transparenzvorschriften würden das 
finanzielle Engagement von Privaten und Firmen in der Politik in Frage stellen. Auch wird die Pflicht, 
die Namen grosser Spenderinnen und Spender zu veröffentlichen, als juristisch heikel erachtet, da es 
sich bei politischen Spenden um schützenswerte Daten handle, anhand derer sich die politischen Prä-
ferenzen und die finanziellen Verhältnisse einer Person ableiten lassen. Ebenfalls kritisch beurteilt 
wird in diesem Zusammenhang die Durchsetzbarkeit der Offenlegungspflichten (bspw. bezüglich Ab-
grenzung zwischen offenlegungspflichtigen und nicht offenlegungspflichtigen Kampagnen). Insgesamt 
wird befürchtet, dass die Durchsetzung neuer Transparenzregeln eine teure Kontrollbürokratie nach 
sich ziehen würde. 

Anträge 

Wir beantragen deshalb, folgende konkrete Anpassungen im Gesetzestext vorzunehmen: 

► Art. 76b Offenlegungspflicht der politischen Parteien 
Wir unterstützen den Antrag der Kommissionsminderheit, wonach der Schwellenwert für die Of-
fenlegungspflicht der politischen Parteien bei 10'000 Franken pro Person und Jahr festgelegt wird 
(Abs. 2, Bst. b). 

► Art. 76c Offenlegungsplicht bei Wahl- und Abstimmungskampagnen 
Wir unterstützen den Antrag der Kommissionsminderheit, wonach der Schwellenwert für die Of-
fenlegungspflicht bei Wahl- und Abstimmungskampagnen bei 100'000 Franken (Abs. 1 und 3), 
resp. bei 10'000 Franken (Abs. 2 Bst. c) festgelegt wird. 

► Art. 76d Fristen und Modalitäten der Offenlegungspflicht 
Wir unterstützen den Antrag der Kommissionsminderheit, wonach in Abs. 4 der Schwellenwert bei 
10'000 Franken festgelegt wird.  
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► Art. 76e Kontrolle 
Die in Art. 76e BPR vorgesehene Kontrolle durch die zuständige Stelle soll um eine weiterge-
hende Kontrolle in Form einer inhaltlichen Plausibilisierung der gemachten Angaben (unter Ge-
währung von besonderen Einsichtsrechten) ergänzt werden.  

► Art. 76j Strafbestimmungen 
Die Strafbestimmungen in Art. 76j BPR sind mit Ausführungen zur konkreten Umsetzung der 
Sanktionen bei Pflichtverletzungen – insbesondere juristischer Personen – zu ergänzen.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 
Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 
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Staatspolitische Kommission des Ständerats 
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Bern, 20. August 2019 sgv-Kl/ds 
 
 
 
 
 
19.400 s Pa.Iv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 
sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 
für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2019 lädt die staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S) ein, 
zum Vorentwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte, der als indirekter 
Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initia-
tive)» konzipiert ist, Stellung zu nehmen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt für die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme.  

Mit ihrem Vorentwurf will die staatspolitische Kommission des Ständerates die Transparenz über die 
Finanzierung politischer Aktivitäten erhöhen. Vorgeschlagen wird, dass die in der Bundesversamm-
lung vertretenen politischen Parteien einmal im Jahr ihre Einnahmen sowie die Zuwendungen im Wert 
von mehr als CHF 25'000 offenlegen müssen. Zudem sollen natürliche und juristische Personen sowie 
Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine Wahl in den Nationalrat oder im Hinblick auf eine eid-
genössische Abstimmung eine Kampagne führen oder auf Bundesebene Unterschriften für Volksinitia-
tiven und Referenden sammeln und dafür mehr als CHF 250'000 aufwenden, ihre Finanzierung offen-
legen. Anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland sind verboten. Verstösse sollen 
als Übertretungen strafrechtlich verfolgt werden.  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt die Vorlage ab und nimmt zu den einzelnen 
Vorschlägen wie folgt Stellung: 

Grundsätzliches zur Offenlegungspflicht: Die politischen Parteien sind in der Schweiz als privat-
rechtliche Vereine ohne staatliche Parteienfinanzierung organisiert. Ausgenommen sind staatliche Zu-
wendungen in der Form von Fraktionsbeiträgen, die in der Regel ein Beitrag an die Lohnkosten für die 
Fraktionssekretärinnen und Fraktionssekretären sind. Diese Beiträge haben eine gesetzliche Grund-
lage und sind transparent. Ihre Höhe richtet sich in der Regel nach der Grösse der Fraktion. Die 
Schweiz kennt darüber hinaus kein staatliches Parteienfinanzierungssystem, weshalb grundsätzlich 
auch die Privatsphäre der politischen Parteien zu wahren ist. In einem föderalistischen System wird es 

http://www.sgv-usam.ch/
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nicht möglich sein, alle Spenderinnen und Spender zu erfassen. Der Gegenvorschlag zur Transpa-
renzinitiative schafft Ungleichheiten.  

Offenlegung der Einnahmen (Art. 76b lit. a): Gemäss Entwurf der SPK-S wären die in der Bundes-
versammlung vertretenen Parteien verpflichtet, einmal pro Jahr ihre Einnahmen offenzulegen. Diese 
Forderung ist abzulehnen. Die Offenlegung müsste, sollte sie eine Aussagekraft erhalten, einen ge-
wissen Detaillierungsgrad haben und z. B. auch Auskunft über die Beitragssubstrate der Kantonalpar-
teien oder anderer Mitgliederkategorien, Einnahmen aus Aktionen aller Art uam. geben. Damit wären 
die Beitragsleistungen der entsprechenden Mitglieder ebenfalls transparent. Diese werden aber vom 
Gesetzesvorschlag gar nicht erfasst. Eine Minderheit der SPK-S fordert nicht nur die Offenlegung der 
Einnahmen, sondern auch der Ausgaben und der gesamten Vermögenslage. Dies kommt einer fakti-
schen Offenlegungspflicht der ganzen Buchhaltung gleich, was aus grundsätzlichen Überlegungen ab-
zulehnen ist, da es sich bei den Parteien um privatrechtlich organisierte Vereine handelt. 

Offenlegung der wirtschaftlichen Vorteile (Art. 76b lit. b): Freiwillig gewährte wirtschaftliche Vor-
teile, die den Wert von CHf 25'000 pro Person und Jahr überschreiten, müssten ebenfalls offengelegt 
werden. Können finanzielle Beträge, gleich welcher Höhe, von einer einzigen Person stammend, rela-
tiv einfach offengelegt werden, ist das bei den «wirtschaftlichen Vorteilen» schon schwieriger. Erhält 
eine politische Partei Zuwendungen in der Form von Dienstleistungen (z. B. Kampagnenhandwerk, 
Insertionsraum, Möglichkeit zum Abdruck von Positionen und Artikel etc.) oder Naturalien (Kampag-
nen Give-aways), wird die Spezifikation des tatsächlichen Wertes anspruchsvoller. Es stellen sich Fra-
gen der Bewertung, der buchhalterischen Abgrenzung (falls eine Kampagne über den Jahreswechsel 
hinaus geplant bzw. durchgeführt werden muss), der Zuordnung zu einzelnen Kandidierenden etc., 
was den Parteien unverhältnismässigen und nicht zumutbaren bürokratischen Aufwand beschert. Der 
Begriff «wirtschaftliche Vorteile» ist unklar und lässt zudem grossen Spielraum für Interpretationen of-
fen. Diese Forderung ist nur schon aus diesem Grund abzulehnen. Die Anträge der Minderheit, die 
bereits ab CHF 10'000 eine Offenlegungspflicht fordern, sind sowieso abzulehnen.  

Offenlegung bei Wahl- und Abstimmungskampagnen (Art. 76b lit. c): Vorgeschlagen wird eine 
Offenlegungspflicht ab mehr als CHF 250'000 bei Wahl- und Abstimmungskampagnen. Vorzulegen 
sind budgetierte Einnahmen und Schlussabrechnungen. Das gleiche gilt für Unterschriftensammlun-
gen. Diese Forderung ist aus den gleichen, oben erwähnten Gründen abzulehnen. 

Offenlegungspflicht bei den Ständeratswahlen (Art. 76c Abs. 3): Natürliche und juristische Perso-
nen sowie Personengesellschaften, die für die Wahl eines Mitglieds des Ständerats eine Kampagne 
geführt und dafür mehr als CHF 250'000 aufgewendet haben, müssen die Einnahmen bzw. Zuwen-
dungen offenlegen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt diese Bestimmung ebenfalls ab, 
da sie grosse bzw. grössere Kantone diskriminiert. Aus Natur der Sache muss für einen Ständerats-
wahlkampf z. B. in den Kt. ZH, BE und VD mehr Geld aufgewendet werden, als z. B. für die Stände-
ratswahl in einem Kleinkanton. Es ist weder angebracht noch statthaft, eine solche Bestimmung in ei-
nem Bundesgesetz zu erlassen. Die Wahl der Ständerätinnen und Ständeräte erfolgt nach kantona-
lem Recht.  

Gemeinsame Kampagnenführung (Art. 76c Abs. 4): Führen mehrere Personen gemeinsam eine 
Kampagne, müssen sie die Abrechnung gemeinsam einreichen. Ihnen gewährte Zuwendungen sind 
zusammenzurechnen. Diese Bestimmung ist aus Sicht des sgv ebenfalls abzulehnen, da ihre Umset-
zung mit grossen administrativen Umtrieben verbunden ist. Diese Bestimmung geht davon aus, dass 
die gewährten Zuwendungen eindeutig erfassbar und zuweisbar sind, was nicht der Fall sein muss. 
Auch hier kann es zu aufwändigen Abgrenzungen und Bewertungen kommen. Eine Minderheit fordert 
eine Deklaration bereits ab CHF 100'000 statt 250'000 bzw. ab CHF 10'000 statt CHF 25'000. Der sgv 
lehnt diesen Minderheitsantrag aus oben erwähnten Gründen ebenfalls ab. 
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Fristen und Modalitäten der Offenlegungspflicht (Art. 76d): Bei Abstimmungen und Wahlen in den 
Nationalrat sind die budgetierten Einnahmen 45 Tage vor und die Schlussrechnung über die Einnah-
men sowie Zuwendungen 60 Tage nach dem Abstimmungs- oder Wahltermin einzureichen. Beide 
Termine sind aus Sicht des sgv zu früh angesetzt. Es ist weltfremd zu glauben, dass bereits 45 Tage 
vor den Wahlen ein definitives Budget eingereicht werden kann. Bekanntlich kennzeichnen sich Wahl-
kämpfe durch eine zunehmende Dynamik. Finanzielle Mittel werden kurzfristig eingesetzt bzw. müs-
sen kurzfristig eingesetzt werden können. Nicht nur die 45-Tage-Budgetregel ist untauglich, sondern 
auch die Forderung, dass bereits nach 60 Tagen nach der Wahl bzw. Abstimmung eine Schlussab-
rechnung vorliegen soll. Die meisten Abstimmungs- und Wahlkomitees sind ehrenamtlich tätig. Zudem 
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass auch 60 Tage nach dem Ereignis noch nicht alle Abrechnungen 
auf dem Tisch liegen. Die gewünschte Transparenz wird damit zur Farce.  

Kontrolle (Art. 76e): Für die Kontrolle der Einhaltung der beantragten Fristen soll eigens eine Kon-
trollstelle installiert werden. Der sgv lehnt Kontrollstellen in dieser Hinsicht ab. Ausser zu bürokrati-
schem Aufwand tragen sie nicht zu einem Mehrwert bei.  

Strafbestimmungen (Art. 76j): Das vom Bundesrat angesetzte Strafmass von bis zu CHF 40'000- 
Bussen ist viel zu überrissen und wird vom sgv abgelehnt.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Dieter Kläy 
Direktor, Nationalrat Ressortleiter 
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19.400  - Pa.Iv. Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung  
Vorentwurf und erläuternder Bericht der Staatspolitischen Kommission des Ständerates 
Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zum titelerwähnten Vorentwurf nehmen wir gerne wie folgt fristgerecht Stellung: 

Grundsätzliches 
Transparenz in der Politikfinanzierung ist ein wesentlicher Bestandteil einer zeitgemässen 
Demokratie. In jedem gesellschaftlichen Bereich spielt Geld eine erhebliche Rolle - so auch in der 
Politik. Damit stellt die Herkunft dieser Gelder eine relevante Information dar für die Stimm-
bevölkerung in ihrer politischen Meinungsbildung. Transparenz ist aber auch zentral für die 
wirkungsvolle Korruptionsprävention und -bekämpfung. Folgerichtig wird die Wichtigkeit 
transparenter Politikfinanzierung auch auf internationaler Ebene hervorgehoben, so namentlich in 
der – auch von der Schweiz ratifizierten – UNO-Konvention gegen Korruption1 oder im Rahmen des 
Strafrechtsübereinkommens über Korruption des Europarats durch die Staatengruppe gegen 
Korruption (GRECO). Letztere empfiehlt der Schweiz bekanntlich seit Jahren mit Nachdruck, 
Transparenzregeln zur Politikfinanzierung einzuführen.2  

Auf Länderebene ist die Transparenz bei der Politikfinanzierung längstens umgesetzt und damit 
gefestigter Demokratiestandard. Jedes europäische Land – ausser die Schweiz – kennt mittlerweile 
entsprechende Bestimmungen. Die rechtsstaatliche Notwendigkeit und die demokratiepolitischen 
Vorteile einer transparenteren Politikfinanzierung sind aber auch in der Schweiz zunehmend 
anerkannt – und das Bedürfnis der Bevölkerung für entsprechende Regelungen offensichtlich, wie 
die jüngsten Transparenz-Entwicklungen auf kantonaler und zum Teil gar kommunaler Ebene 
zeigen.3 Transparency International Schweiz (TI Schweiz) setzt sich denn auch seit Jahren für die 
Einführung von Transparenzregeln in der Schweizer Politik ein. TI Schweiz befürwortet und 
unterstützt auch die eidgenössische Transparenz-Initiative.4  

                                                             
1 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption vom 31. Oktober 2003 (SR 0.311.56), Art. 7 Ziff. 3. 
2 Siehe zuletzt den GRECO-Konformitätsbericht zur Schweiz (4. Evaluationsrunde) vom 22. März 2019 
(www.coe.int/fr/web/greco/-/switzerland-publication-of-the-compliance-report-of-third-evaluation-round). 
3 Kantone Schwyz und Fribourg; Stadt Bern. 
4 Eidg. Volksinitiative „Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)“. TI Schweiz ist Mitglied des 
Trägervereins (https://transparenz-ja.ch/mitglieder-des-vereins/). 
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Gesamtwürdigung der Vorlage 
Wir begrüssen es, dass die Staatspolitische Kommission des Ständerats den akuten Handlungs-
bedarf in dieser Materie nun ausdrücklich anerkennt.5 Wir können die Vorlage in wesentlichen 
Punkten unterstützen, namentlich wo sie mit der eidgenössischen Transparenz-Initiative 
übereinstimmt.  

Der Vorentwurf enthält aber leider noch verschiedene Mängel. Besonders schwer wiegen die 
folgenden beiden, die den gesetzlichen Transparenzzweck im Ergebnis sogar aushöhlen und der 
Rechtsumgehung Tür und Tor öffnen würden: 

- Schwellenwerte: Die vorgeschlagenen Schwellenwerte zur Offenlegung von Spenden (ab CHF 
25‘000.-) bzw. Kampagnenbudgets (ab 250‘000.-) sind viel zu hoch angesetzt. In der Praxis 
dürften diese Schwellen nämlich nur selten erreicht werden. Damit würde die Vorlage faktisch zu 
einer Alibiübung verkommen: Wir hätten eine Regelung für nur wenige Fälle, die je nach Partei 
oder Kampagne sogar weitgehend inexistent sein dürften. Gleichzeitig würden wichtige Spenden 
nicht erfasst. Damit blieben bedeutende Politikspenden und Kampagnenfinanzierungen auch in 
Zukunft im Dunkeln – und Bürgerinnen und Bürgern würden weiterhin Informationen verwehrt, 
auf die sie einen demokratischen Anspruch haben. 
Die absurde Höhe der vorgeschlagenen Beträge zeigt auch der Vergleich mit dem europäischen 
Ausland: Dort liegen die nationalen gesetzlichen Schwellenwerte für die Spendendeklaration im 
Durchschnitt bei gerade mal Euro 3'500.-. Für die Schweiz angemessen und wirksam erachten 
wir die Schwellenwerte, welche die Kommissionsminderheit vorschlägt (CHF 10‘000.- bzw. 
100‘000.-). Diese entsprechen im Verhältnis auch besser den Regelungen, die hierzulande in den 
Kantonen mit Transparenzvorschriften bereits bestehen. Auch diese Schwellenwerte sind noch 
immer hoch und beschränken sich auf die wesentlichen Grossspenden. 

- Umsetzung und Kontrolle: Eine angemessene Kontrolle der offenzulegenden Angaben ist zentral 
für die konsequente Rechtsdurchsetzung in der Praxis. Der Vorentwurf sieht jedoch lediglich eine 
administrative Eingangskontrolle vor, was bei Weitem nicht genügt. Notwendig ist vielmehr auch 
eine inhaltliche Prüfung der gemachten Angaben, zumindest stichprobenweise, gekoppelt mit 
einem praxistauglichen Einbezug der Strafverfolgungsbehörden im Falle des Verdachts auf die 
Verletzung von Strafbestimmungen. 

 

Stellungnahme im Einzelnen 

Schwellenwerte für Offenlegung 
(Art. 76b Abs. 2 lit. b; Art. 76c Abs. 1, Abs. 2 lit. c, Abs.3; Art. 76d Abs. 4 VE BPR) 

TI Schweiz lehnt den Vorentwurf der Mehrheit ab und unterstützt den Vorschlag der Minderheit 
(Offenlegungspflicht ab Beträge von CHF 10‘000.- für Zuwendungen bzw. ab 100‘000.- Jahres-
aufwand von Wahl- und Abstimmungskomitees). 

Begründung: 
Mit den vorgeschlagenen, viel zu hoch angesetzten Schwellenwerten zur Offenlegung von Spenden 
(ab CHF 25‘000.-) bzw. Kampagnenbudgets (ab 250‘000 Franken) werden der Zweck, die Aus-
sagekraft und die Wirkung dieser Vorlage komplett ausgehöhlt. Das Gesetz käme in der Praxis kaum 
zur Anwendung. In der Praxis dürften diese Schwellen nämlich nur selten erreicht werden. Damit 
würde die Vorlage faktisch zu einer Alibiübung verkommen: Wir hätten eine Regelung für nur 
                                                             
5 Bericht zum VE SPK-S, S. 2. 
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wenige Fälle, die je nach Partei oder Kampagne sogar weitgehend inexistent sein dürften. 
Gleichzeitig würden wichtige Spenden nicht erfasst. Damit blieben bedeutende Politikspenden und 
Kampagnenfinanzierungen auch in Zukunft im Dunkeln – und Bürgerinnen und Bürgern würden 
weiterhin Informationen verwehrt, auf die sie einen demokratischen Anspruch haben. 

Zudem würden bei Grossspenden die Umgehungsmöglichkeiten erhöht, indem unzulässige 
Stückelungen erleichtert würden (am Bsp. einer verdeckten Spende im Umfang von CHF 100'000.-: 
Es wären gerade mal vier anstelle von 10 Stückelungen (beim Schwellenwert CHF 10'000.-) 
erforderlich, um den gesetzlichen Schwellenwert zu umgehen). Dass Schlupflöcher dadurch 
betragsmässig massiv und unhaltbar vergrössert würden, zeigt sich auch bei der 
Kampagnenfinanzierung: Bereits mit vier (illegalen aber prima vista nicht-meldepflichtigen) 
Stückelungen könnte ein einziger Geldgeber eine Kampagne anonym und intransparent in der Höhe 
von faktisch einer Million Franken (!) finanzieren.  

Wie realitätsfremd und unangemessen hoch die Schwellenwerte sind, zeigt auch der Blick in das 
europäische Ausland: Um für den Bürgerinnen und Bürgern eine tatsächliche, relevante und 
aussagekräftige Transparenz zu schaffen und rechtswidrige Umgehungen zu verhindern, sind dort 
die Schwellenwerte wesentlich tiefer angesetzt. In Westeuropa liegt der durchschnittliche 
gesetzliche Schwellenwert für Spenden gerade mal bei 3500 Euro.6 Auch wenn die Werte sich je 
nach Land zum Teil stark unterscheiden, finden sich in Europa kaum Grenzbeträge über 10‘000 
Franken für Einzelspenden (Deutschland 10‘000 EUR, Vereinigtes Königreich 7‘500 GBP). In den 
meisten Staaten liegen die Beträge klar tiefer (z.B. Niederlande 4500.- EUR, Dänemark 2700 EUR), 
z.T. gar weit unter 1000 EUR (z.B. Schweden 218 EUR, Frankreich 150 EUR, Belgien 125 EUR).7 Für 
Kampagnen- und ähnliche Organisationen liegt der Schwellenwert der Budgetoffenlegung ebenfalls 
massiv tiefer als im Vorentwurf mit 250‘000 Franken geplant (z.B. im Vereinigten Königreich: ab 
Jahresausgaben von 20‘000 GBP / CHF 24‘500.-). 

Wenn es dem Parlament wirklich ernst ist mit mehr Transparenz in der Politikfinanzierung, müssen 
die Schwellenwerte massiv gesenkt werden. Angemessen ist der Vorschlag der Kommissionsminder-
heit (100'000.- für Kampagnenbudgets, 10'000.- für Zuwendungen). Auch wenn diese Beträge im 
internationalen Vergleich weiterhin hoch sind, passen sie sich gut in das Schweizer System ein und 
entsprechen im Verhältnis besser den Regelungen, welche in den Kantonen mit Transparenzvor-
schriften bereits bestehen.8 Auch mit diesen tieferen Schwellenwerten werden im Ergebnis nur 
Grossspenden erfasst. So zeigt eine aktuelle Auswertung, dass die allermeisten Spenden von 
Privatpersonen an Parteien unter 10‘000.- liegen.9 Kleine Spenden müssen nach wie vor nicht 
offengelegt werden, womit der administrative Aufwand für die politischen Akteure und die 
Behörden tief bleibt. 
 
Offenzulegende Finanzzahlen (Art. 76b Abs. 2 lit. a VE BPR) 
Wir unterstützen den Vorschlag der Kommissionsminderheit (Angaben von Einnahmen sowie 
Ausgaben und Vermögenslage). 

                                                             
6 Studie „Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance” (2004), S. 244 
(https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf).  
7 Quellen: Nationale Gesetzgebungen; OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR). 
8 I.d.R. zwischen CHF 1000.- und 5000.- (SZ, NE, FR sowie in VD der Gesetzesvorschlag der kantonalen Exekutive); im Kanton 
Tessin beträgt der Schwellenwert CHF 10‘000.-. 
9 St. Galler Tagblatt vom 23. März 2019, „Schweizer stecken in einem Wahljahr über 50 Millionen Franken in die Politik” 
(www.tagblatt.ch/schweiz/es-klingelt-in-den-kassen-der-parteien-ld.1104816). 
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Begründung: 
Wir stimmen darin überein, dass die Stimmbevölkerung in erster Linie wissen muss, wer die 
Parteien und politischen Kampagnen finanziert. Die Offenlegung der Einnahmen wie im Vorentwurf 
vorgesehen ist deshalb folgerichtig und zwingend. Wesentlich für die Bürgerinnen und Bürger ist 
aber ebenso, ein Gesamtbild der Finanzlage einer Partei zu erhalten, namentlich um die Relevanz 
einzelner gewichtiger Zuwendungen für die Organisation und damit mögliche Abhängigkeiten 
einschätzen zu können. Hierfür braucht es notwendigerweise auch Angaben namentlich über die 
Vermögenslage, wie von der Kommissionminderheit vorgeschlagen. 

Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen (Art. 76c Abs. 1 VE BRP) 

Wir begrüssen es, dass der Vorentwurf auch die Unterschriftensammlungen für eidgenössische 
Initiativen und Referenden den Offenlegungspflichten explizit unterstellt. Den Besonderheiten bei 
der Finanzierung solcher Aktionen ist aber bei der zeitlichen Erfassung der offenzulegenden Zuwen-
dungen noch besser Rechnung zu tragen (siehe hierzu unsere Anträge zu Art. 76c Abs. 2 lit. c). 

Zeitpunkt offenlegungspflichtiger Zuwendungen (Art. 76c Abs. 2 lit.c VE BPR) 

Wir beantragen, als massgebenden Zeitpunkt für den Beginn der Meldepflicht bei Volksinitiativen 
die Gründung des Initiativkomitees und bei Referenden die parlamentarische Verabschiedung 
(Schlussabstimmung beider Räte) festzulegen. 

Begründung:  
Den Unterschriftensammlungen gehen oftmals mehrere Monate Planungs- und Vorbereitungs-
arbeiten eines Initiativkomitees oder der Referendum-Urheber10 voraus. Bereits in dieser Vorphase 
sind finanzielle Mittel und entsprechende Zuwendungen erforderlich. Mit dem jetzigen Kriterium 
des Vorentwurfs (Beginn der Unterschriftensammlung) werden aber die Zuwendungen in dieser 
Vorphase nicht erfasst, selbst wenn diese so hoch sind, dass sie zu einem späteren Verfahrens-
zeitpunkt offenlegungspflichtig wären. Damit bleiben diese Zuwendungen für den gesamten Verlauf 
der Abstimmungskampagne im Verborgenen, selbst wenn diese wesentlich zur Kampagnenfinanzie-
rung beigetragen haben. Ebenfalls wird ermöglicht, die Offenlegungspflicht nach Beginn der Unter-
schriftensammlung leicht zu umgehen, indem Grossspender gezielt bereits vor dem offiziellen 
Sammlungsbeginn hohe Zuwendungen leisten.  

Ständeratswahlen (Art. 76c Abs. 3; Art. 76d Abs. 1 lit. c; Art. 76h Abs. 5 VE BPR) 

Wir bedauern, dass der Vorentwurf auf eine umfassende Transparenz-Regelung für die Mitglieder 
des Ständerats verzichtet. Nach unserer Auffassung verfügt der Bund dank seiner Zuständigkeit zur 
Organisation und Verfahrensregelung der Bundesbehörden11 über die Kompetenz, auch für Stände-
ratswahlen Transparenzregeln zu erlassen.  

Sollte sich das Parlament unserer Rechtsauffassung nicht anschliessen, so ist es richtig und wichtig, 
dass die neuen Offenlegungspflichten für Parlamentsmitglieder zumindest für die wiedergewählten 
Ständerätinnen und -räte verbindlich sind, wie dies im Vorentwurf zutreffend vorgesehen ist. Dabei 

                                                             
10 Bei Referenden ist keine Komitee-Gründung erforderlich. Angesichts der kurzen Referendumsfrist warten aber gerade 
Referendum-Urheber für ihre Vorbereitungen erfahrungsgemäss nicht den Beginn der Unterschriftensammlung oder der 
Referendumsfrist ab (Erlasspublikation im Bundesblatt), sondern werden bereits spätestens in den Vorwochen operativ tätig (z.B. 
Vorbereitung Unterschriftenbögen mit Unterstützung der Bundeskanzlei, siehe www.bk.admin.ch;  
www.ch.ch/de/demokratie/politische-rechte/fakultatives-referendum/wie-ergreift-man-auf-bundesebene-das-fakultative-
referendum/-). 
11 Art. 164 Abs. 1 lit. g Bundesverfassung. 
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sollten jedoch die Fristen der Offenlegungspflicht für wiedergewählte Ständerätinnen und -räte 
identisch sein mit denjenigen für Nationalratsmitglieder. 

Fristen der Offenlegungspflicht, insb. für Ständeratsmitglieder (Art. 76d Abs 1 lit. b und c VE BPR) 

Wir beantragen, die Sonderregelung für Ständeratsmitglieder in Art. 76d Absatz 1 (lit. c) aufzuheben 
und die Regelung für Nationalratswahlen (lit. b) entsprechend zu ergänzen: 

1 Einzureichen sind: 
 a. [unverändert] 
 b. bei Abstimmungen und Wahlen in den National- und Ständerat ihre budgetierten 
 Einnahmen 45 Tage vor und die Schlussrechnung (…) 60 Tage nach dem Wahltermin; 
 c. [streichen] 
 d. [unverändert, neu lit. c] 
 e. [unverändert, neu lit. d] 

Begründung:  
Es ist im öffentlichen Interesse und entsprechend wichtig, dass auch Ständeratswahlen durch die 
Transparenzpflicht erfasst werden – als Minimalvariante zumindest für die Wiederwahl-Kampagnen 
wie im Vorentwurf vorgesehen. Der aktuelle Vorschlag sieht jedoch vor, dass anders als für 
Nationalratswahlen die Ständeratsmitglieder ihre Kampagnenfinanzierung erst nach den Wahlen 
offenlegen müssen. Damit würde aber gerade aus Sicht der Wahlbevölkerung der gewünschte 
Transparenzgewinn grundlos und ohne Not geschmälert. Weder aus dem Gesetzesentwurf noch 
dem erläuternden Bericht (S. 15 f.) gehen objektive und gewichtige Gründe hervor, welche diese 
Sonderregel mit der damit einhergehenden Einschränkung des öffentliche Transparenzinteresses 
rechtfertigen könnten. 

Identifikation der Geldgeber (Art. 76d Abs. 4 VE BPR) 

Wir beantragen sicherzustellen, dass auch bei juristischen Personen und anderen 
Rechtskonstrukten der tatsächliche wirtschaftliche Geldgeber identifiziert wird. Die dafür 
notwendigen Präzisierungen können entweder auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe erfolgen. Bei 
einer Regelung via Verordnung wäre Artikel 76 Abs. 4 VE BPR noch mit der entsprechenden 
Delegationsnorm an den Bundesrat zu ergänzen. 

Begründung:  
Gemäss Vorentwurf sind bei der Meldung der offenlegungspflichtigen Zuwendungen konkrete 
Angaben „der Urheberin oder des Urhebers der Zuwendung“ anzugeben. Es fehlen jedoch Angaben 
dazu, wer bei juristischen Personen und anderen Rechtskonstrukten als „Urheber / Urheberin“ i.S.v. 
Artikel 76d VE BPR gilt, so dass das reale Risiko besteht, dass der tatsächliche «Urheber» der 
Zuwendung im Verborgenen bleibt. Ferner besteht die Gefahr, dass die Regelung durch einzelne 
Geldgeberinnen oder Geldgeber umgangen werden kann, indem diese ihre Identität gezielt mittels 
Einsatzes von anonymen Rechtskonstrukten (z.B. Stiftungen) verschleiern.  

Die Vorlage muss deshalb dahingehend präzisiert werden, dass der tatsächliche wirtschaftliche 
Geldgeber bekanntzugeben ist. Dieses Prinzip ist im Schweizer Wirtschafts- und Rechtssystem 
bereits etabliert, namentlich im Finanzbereich (z.B. bei Geldwäschereibekämpfung oder im 
Steuerbereich, wo der wirtschaftlich Berechtigte an Vermögenswerten zu erfassen ist). Mit den 
entsprechenden Präzisierungen in der vorliegenden Gesetzesrevision kann gleichzeitig auch 
verhindert werden, dass die Offenlegungspflichten für politische Zuwendungen umgangen werden 
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zum Beispiel über unzulässige Stückelungen oder allenfalls durch parteiinterne Zuwendungen an die 
Bundeshauspartei (via Kantonalparteien / Sektionen). 

Kontrolle (Art. 76e VE BPR) 

Wir beantragen, Artikel 76e Absätze 1 und 3 VE BPR wie folgt anzupassen:  
1 Die zuständige Stelle kontrolliert, ob alle Angaben und Dokumente nach den Artikeln 76b und 76c 
von den politischen Akteurinnen und Akteuren innert Frist eingereicht worden und korrekt sind.  
2 [unverändert] 
3 Werden die Angaben und Dokumente nicht innert der angesetzten Frist nachgeliefert , ist die Die 
zuständige Stelle ist verpflichtet, Straftaten, von denen sie anlässlich der Kontrolle im Rahmen ihrer 
Tätigkeit Kenntnis erlangt, bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde anzuzeigen. Bei 
Fristansetzungen nach Absatz 2 weist sie auf diese Anzeigepflicht hin. 

Begründung:  
Eine griffige und dennoch verhältnismässige Kontrolle bei der Umsetzung der neuen Gesetzes-
normen ist zentral für deren konsequente Einhaltung und Durchsetzung in der Praxis. Der 
Vorentwurf verfehlt dieses Ziel jedoch bei Weitem: Es ist eine bloss administrative Prüfung 
vorgesehen, welche sich auf die Einhaltung der Fristen und Vollständigkeit der Dokumente 
beschränkt. Falsche oder fehlerhafte Angaben (ob bewusst oder unbewusst) werden damit aber 
nicht erfasst. Damit bliebe in der Realität auch die in Artikel 76e Absatz 3 vorgesehene 
Anzeigenpflicht an die Strafverfolgungsbehörden toter Buchstabe: Wenn das Gesetz der 
zuständigen Behördenstelle gar keine inhaltliche Prüfkompetenz zuspricht, ist nicht nachvollziehbar, 
wie diese anlässlich ihrer «Kontrolle» mögliche Straftaten erkennen kann geschweige denn zur 
Anzeige bringen soll.  

Zwingend erforderlich ist deshalb die Kompetenz und Pflicht der Prüfstelle, die Angaben auch 
inhaltlich zu verifizieren (vorgeschlagene Ergänzung zu Abs. 1). Die inhaltliche Kontrolle sollte 
zumindest stichprobenweise erfolgen. Dass eine materielle Prüfung mit verhältnismässigem 
Aufwand und tiefen Administrativkosten realisierbar ist, zeigen auch die die Erfahrungen der 
Behörden in den Kantonen, welche bereits über Transparenzvorschriften bei der Politikfinanzierung 
verfügen.  

Aufgrund der Ergänzung von Abs. 1 (Angaben sind auch inhaltlich zu verifizieren), muss auch Abs. 3 
leicht angepasst werden. Sonst müsste die zuständige Stelle bei Falschangaben vor der 
Anzeigenerstattung widersinnigerweise der Täterin oder dem Täter Gelegenheit einräumen, die 
Angaben zu korrigieren (die Polizei muss den Dieb ja sinnvollerweise auch nicht darauf hinweisen, 
er habe ein Auto gestohlen und ihm Gelegenheit geben, dieses zurückzugeben, weil sonst eine 
Strafverfolgung eröffnet würde). Bei bewusster Verschleierung oder gar Verfälschung der 
meldepflichtigen Angaben hat deshalb eine Anzeige zu erfolgen ohne vorgängige 
Nachfristansetzung.  

Eine Ergänzung von Abs. 3 empfiehlt sich auch bezüglich des Auslösers der Anzeigepflicht: Dieser 
muss sich für die Prüfstelle gemäss dem Vorentwurf «anlässlich der Kontrolle» ergeben. Dies ist 
aber zu eng gefasst: Der Prüfstelle blieben so die Hände gebunden vor allem dann, wenn sie nach 
erfolgter Kontrolle (z.B. durch Dritthinweise) über Unregelmässigkeiten erfährt, die eine 
Anzeigepflicht ausgelöst hätten, wären diese anlässlich der Kontrolle bekannt geworden. Deshalb 
sollte die Prüfstelle verpflichtet werden, die Strafverfolgungsbehörden über mögliche Straftaten im 
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Sinne des vorliegenden Gesetzes hinzuweisen, von denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis 
erlangt.  

Anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland (Art. 76h VE BPR) 

Wir unterstützen das Verbot anonymer Zuwendungen, zumal dies eine Kernvoraussetzung für eine 
effektive Transparenzregelung in der Politikfinanzierung ist. Gleiches gilt für die im Vorentwurf 
vorgeschlagenen Modalitäten mit dem Umgang solcher Zuwendungen. Auch sind wir einverstanden 
mit einem Verbot von Zuwendungen aus dem Ausland. 

Strafbestimmungen (Art. 76h VE BPR) 

Angesichts der hohen demokratiepolitischen und rechtsstaatlichen Bedeutung der Vorlage erachten 
wir die vorgeschlagenen Maximalbusseen als tief. Wir begrüssen aber und erachten im Interesse 
der General- und Spezialprävention als wichtig, dass auch die fahrlässige Tatbegehung strafbar ist.  

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

        

Eric Martin     Dr. iur. Martin Hilti, Rechtsanwalt 
Präsident     Geschäftsführer 
 



Per E-Mail an:
Staatspolitische Kommission
des Ständerats; Sekretariat
spk.cip@parl.admin.ch

Bern, 26. August 2019

Stellungnahme des Vereins Lobbywatch.ch zur Vernehmlassung des Bundesgesetzes 
über die politischen Rechte (BPR), beziehungsweise die Parlamentarische Initiative 
“Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung” (Vorentwurf der Staatspolitischen 
Kommission des Ständerates vom 29. April 2019)

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen des Vereins Lobbywatch.ch reichen wir hiermit fristgerecht unsere Stellungnahme 
zum oben erwähnten Vorentwurf ein.

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme

Freundliche Grüsse

Thomas Angeli Philippe Wenger
Co-Präsident Lobbywatch.ch Vorstand Lobbywatch.ch
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Stellungnahme des Vereins Lobbywatch.ch zur Vernehmlassung des 
Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR), beziehungsweise 
die Parlamentarische Initiative “Mehr Transparenz in der 
Politikfinanzierung” (Vorentwurf der Staatspolitischen Kommission 
des Ständerates vom 29. April 2019)

Grundsätzliches

Der Verein Lobbywatch.ch wurde 2014 gegründet und setzt die Arbeit eines vorwiegend aus 
Journalistinnen und Journalisten zusammengesetzten Recherchenetzwerkes fort, das sich seit 
2010 intensiv mit dem Thema Lobbyismus auf Bundesebene beschäftigte. Der Verein ist 
politisch und konfessionell unabhängig und betreibt eine nichtkommerzielle Plattform zur 
Stärkung der Transparenz in der Politik1. Dazu betreibt Lobbywatch.ch eine öffentlich 
zugängliche Datenbank. Wir recherchieren, kontrollieren und publizieren die 
Interessenbindungen von Mitgliedern des National- und Ständerats, thematisieren 
Interessenkonflikte und sensibilisieren interessierte Bürgerinnen und Bürger für die Thematik 
des politischen Lobbyismus. Der Verein Lobbywatch.ch hat aktuell rund 230 Mitglieder.

Das Fazit unserer mehrjährigen Recherchen ist ernüchternd: Wir stellen ganz grundsätzlich in 
grossen Teilen der Bundesversammlung eine mangelnde Sensibilität für Interessenkonflikte 
fest. Am eindrücklichsten zeigt sich dies bei den von den Mitgliedern von National- und 
Ständerat offen gelegten Interessenbindungen. Diese Selbstdeklaration ist oft veraltet, 
fehlerhaft oder unvollständig. Eine Kontrolle existiert nicht. In einer Vielzahl von Artikeln in 
unterschiedlichsten Medien hat Lobbywatch.ch die fragwürdigen Auswüchse des heutigen 
Systems thematisiert und auf demokratiepolitische fragwürdige Abläufe und Sachverhalte 
hingewiesen. Für die grosse Nähe zwischen Interessenvertretern und gesetzgebender Instanz 
herrscht unter den Parlamentsmitgliedern weit verbreitetes Unverständnis. 
Transparenzforderungen und Reformversuche stossen auf harten Widerstand.

Die bis heute unter vielen Mitgliedern des Parlaments herrschende Meinung über den Einfluss 
von Lobbys kontrastiert mit dem allgemeinen Eindruck von breiten Teilen der Bevölkerung. 
Gemäss einer repräsentativen Umfrage von Transparency International sind zwei Drittel der 
Schweizer Bevölkerung der Ansicht der Ansicht, vermögende Personen würden in der Schweiz 
einen übermässig grossen Einfluss auf die Regierungstätigkeit ausüben. Sie befürworten darum
strengere Regeln für das Lobbying2. Die gleiche Umfrage zeigt zudem ein grosses Misstrauen 
gegenüber der Integrität der Schweizer Politikerinnen und Politiker. Zwei Drittel der Befragten 
denken, dass ein Teil der Parlamentarierinnen und Parlamenterier in Korruption verwickelt sei.

1 https://cms.lobbywatch.ch/sites/lobbywatch.ch/files/docs/Statuten_Lobbywatch_2019.pdf
2 https://transparency.ch/wp-content/uploads/2017/08/GCB_Switzerland_Data.pdf
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Diese Ausgangslage zeigt, wie wichtig und dringend eine wirksame Regulierung des 
Lobbyismus, aber auch der Finanzierung der Politik im Allgemeinen ist. Nur durch eine 
transparente, glaubwürdige und kontrollierte Regelung kann das Vertrauen der Bevölkerung in 
die politischen Behörden nachhaltig gestärkt werden.

Würdigung der Vorlagen

Der aktuelle Entwurf der SPK-SR nimmt sich dem Problem der mehrfach gerügten3 
Intransparenz in der Schweizer Politikfinanzierung an. Der Entwurf zeugt von einem ernsthaften
und durchdachten Bemühen, einen ersten Schritt in Richtung grundsätzlicher Transparenz zu 
machen, wie er einer offenen Demokratie wie der Schweiz würdig ist. Insbesondere begrüssen 
wir die Formulierungen, wonach Politikfinanzierung auf Bundesebene im Grundsatz offengelegt 
werden muss. Ebenso unterstützen wir die Definition der weiteren politischen Akteurinnen und 
Akteure (neben den Parlamentsparteien) in Art. 76c, Abs. 1. Zuletzt schränken das Verbot von 
Auslandszuwendungen und eine unverzügliche Offenlegungspflicht die Möglichkeit zur 
Gesetzesumgehung wirksam ein.

Nichtsdestotrotz würde der vorliegende Entwurf in seiner jetzigen Ausführung auf weiten 
Strecken wirkungslos bleiben. Dies hat zwei Gründe. Zum einen wurden die Schwellenwerte, ab
denen das Gesetz greifen würde, derart hoch angesetzt, dass sie in der Realität nur in wenig 
bedeutsamen Einzelfällen zum Tragen kommen würden. Desweiteren fehlt eine Unterscheidung
zwischen der Finanzierung von Abstimmungs- und Wahlkampagnen. Diese Unterscheidung ist 
darum wichtig, weil aus Sicht der Finanzierung völlig andere Voraussetzungen gelten: So 
werden zum Beispiel Abstimmungskampagnen meist national und mehrsprachig und 
Wahlkampagnen meist kantonal und einsprachig geführt.

Werden die Grenzwerte gemäss unseren Vorschlägen gesenkt und differenziert, liegt mit dem 
aktuellen Entwurf ein wirkungsvolles Instrument vor, um Transparenz in der Bundespolitik und 
somit das Vertrauen der Bevölkerung in eben diese zu fördern.

3 https://rm.coe.int/dritte-evaluationsrunde-funfter-zwischenbericht-uber-die-konformitat-d/16808ccb9a
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Materielle Kommentare

76b

Mit Abs. 1 wird ein Grundsatz- oder Zweckartikel geschaffen, der die Parteien zwingt, ihre 
Finanzen grundsätzlich offen zu legen. Somit liegt hier vollkommene Umkehr des bisherigen 
Ansatzes in Sachen Parteienfinanzierung vor, nämlich weg vom heutigen System der völligen 
Intransparenz hin zu einer grundsätzlich vorbehaltlosen Transparenz. Abs. 1 widerspiegelt in 
seiner klaren und schlichten Formulierung die Lektionen, die aus Skandalen wie jenen um den 
Genfer Staatsrat Pierre Maudet gelernt wurden. Diese eigentliche Systemwende ist längst 
überfällig und wir begrüssen sie ausdrücklich. Dieser grundsätzliche und direkte Ansatz sollte 
stets als Massstab genutzt werden für die Bewertung der einzelnen Elemente der gesamten 
Vorlage.

Abs. 2, lit. a verlangt lediglich die Offenlegung der Einnahmen (im Gegensatz zur Volksinitiative 
“Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung”, nachfolgend “Volksinitiative” und zum Teil der
Minderheit Stöckli, Janiak, die die Offenlegung von Einnahmen, Budget und Vermögenslage 
verlangt). Aus unserer Sicht ist dagegen nichts einzuwenden, ist doch die Verwendung von 
vorhandenen Finanzmitteln Teil der politischen Stossrichtung eines politischen Akteurs. 
Wohingegen die Herkunft Einnahmen dieses Akteurs mögliche Interessenbindungen offenlegt, 
die für die politische Meinungsbildung von Relevanz ist.

Abs. 2, lit. b nennt 25’000 Franken als Grenzwert, ab dem wirtschaftliche Vorteile offengelegt 
werden müssen. Dieser im Bericht zur Initiative als Konkretisierung von Abs. 1 bezeichneter 
Wert unterläuft den darin festgesetzten Grundsatz, weil er schlicht viel zu hoch angesetzt ist. 
Einzelspenden dürften nur in den allerseltensten Fällen eine derartige Höhe erreichen, etwa 
wenn es sich bei den Spendern um multinationale Firmen handelt4, alles darunter würde nicht 
erfasst. Wie wir im Kommentar zu Art. 76c noch erfahren werden, könnte diese Schwelle bei 
einzelnen politischen Akteurinnen und Akteuren dazu führen, dass gar nichts gemeldet wird. Wir
erachten selbst den in der Volksinitiative und der Minderheit Stöckli, Bruderer Wyss, Comte und
Janiak genannten Wert von 10’000 Franken als zu hoch und schlagen einen Wert von 5’000 
Franken vor. Natürlich basiert auch dieser Wert auf nicht systematisierten Erfahrungswerten. 
Erst durch das systematische Sammeln von Erfahrungswerten wird in Zukunft eine Aussage 
möglich sein, welcher Schwellenwert praktikabel ist. Und mit einem Schwellenwert von 25’000 
Franken werden ausser ein paar besondere und nicht aussagekräftigen Beispielen keine solche
Erfahrungen möglich werden. Unsere Vermutung ist, dass auch 5’000 Franken nur einen 
Bruchteil aller Zuwendungen erfassen wird.

4 http://www.actares.ch/download/171000_Actares_Bericht_PolitischeSpendenSMI15-16_D.pdf
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Lobbywatch beantragt die Senkung des in Art. 76b, Abs. 2, lit. b genannten Wertes von 25’000 
auf 5’000 Franken.

76c

In Abs. 1 wird ein derselbe Grundsatz wie in Art. 76b, Abs. 1 formuliert, dabei gilt er in diesem 
Falle für politische Akteure, die keine Bundesparlamentsparteien sind und sich im Hinblick auf 
eine nationale Wahl oder Abstimmung engagieren. Die in Art. 76b in einen gesonderten Absatz 
ausgelagerte Konkretisierung erfolgt hier bereits im ersten Absatz selbst. Ungeachtet davon, ob 
dieses Vermengen von Zweck und Materiellem die Grundsätzlichkeit des Ansinnens 
unterminiert, kritisieren wir hier zwei Dinge: Erstens wird keine Unterscheidung zwischen 
Wahlen und Abstimmungen gemacht und zweitens sind die genannten Beträge in 76c auf jeden
Fall zu hoch. 

Nationale Wahlen und Abstimmungen unterscheiden sich hinsichtlich der Finanzierung in einem
wesentlichen Aspekt: Während Abstimmungskampagnen immer national geführt werden, weil 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die gleichen Fragen auf Bundesebene beantworten 
müssen, sind sowohl Nationalrats- als auch Ständeratswahlen hinsichtlich der 
Wahlkampffinanzierung eine kantonale Angelegenheit. Dies bedeutet, dass 
Abstimmungskampagnen theoretisch eine 26fach grössere Fläche abdecken, mehrsprachig 
geführt und eine grössere Anzahl an Unterstützungskommitees und Ähnlichem koordinieren 
müssen. Dies bedeutet einen massiven Mehraufwand gegenüber Wahlkampagnen, die sich auf 
einen Kanton beschränken, meistens einsprachig geführt werden und selten mehr als ein 
Unterstützungskommitee umfassen. Will man hier vergleichbare Schwellenwerte erreichen, 
müssten jene für Wahlen einen Bruchteil (im Verhältnis zur jeweiligen kantonalen 
Bevölkerungszahl) von jenem für Abstimmungen ausmachen - aus Gründen der Praktikabilität 
kann zur Würdigung dieser Unterschiede aber auf zwei Schwellenwerte abgestellt werden: 
Einem für Abstimmungen und einem für Wahlen.

Bei der Frage nach den richtigen Schwellenwerten fehlen aufgrund der bisherigen Traditionen 
der Intransparenz belastbare Zahlen, es müssen also auch hier auf nicht systematiserte 
Erfahrungswerte abgestellt werden. Eine aktuelle Umfrage von SRF ergibt, dass mit dem 
genannten Schwellenwert wahrscheinlich kaum jemand im Bundesparlament seine oder ihre 
Finanzen gemäss der Vorlage offen zu legen hätte: Der höchste genannte Wert erreicht 
“lediglich” 200’000 Franken5. Auch andere öffentlich genannte Schätzwerte von 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern liegen deutlich unter dem Schwellenwert von 250’000 
Franken.6

5 https://www.srf.ch/news/schweiz/wahlen-2019/tiefer-griff-ins-portemonnaie-so-viel-geld-stecken-
schweizer-politiker-in-den-wahlkampf
6 https://www.srf.ch/news/schweiz/arena-zu-transparenz-ist-unsere-stimme-kaeuflich
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Für Abstimmungen muss der Schwellenwert ebenfalls drastisch gesenkt werden. Denn es geht 
nicht darum, die Gesamtsumme zu kennen, die für eine Abstimmung aufgewendet wurde (diese
Information hat über ein paar boulevardeske Schlagzeilen und langfristige wissenschaftliche 
Forschung hinaus kaum einen politischen Wert). Vielmehr geht es darum, möglichst viel 
Transparenz darüber zu erstellen, welche konkreten Akteurinnen und Akteure mit erheblichen 
Finanzmitteln versuchen, auf die Stimmbevölkerung einzuwirken. Dieses Ziel erreicht man nur, 
wenn die einzelnen Akteurinnen und Akteure ab einer gewissen Grösse erfasst werden und 
nicht nur die Hauptkampagne. Zusätzlich ist das Umgehungsrisiko bei einem Schwellenwert von
250’000 Franken erheblich. Es ist zum Beispiel viel leichter, eine Summe von einer Million 
Franken in vier Tranchen zu stückeln als in deren zehn, wie es bei einem Schwellenwert von 
100’000 Franken der Fall wäre. Für jede Tranche müsste eine entsprechende Organisation 
gegründet werden, was einen nicht zu unterschätzenden Umgehungsaufwand darstellt, den 
man so hoch wie nur irgend möglich ansetzen sollte. Wir schlagen deshalb einen Wert von 
100’000 Franken für Abstimmungskampagnen vor.

Die Schwellenwerte in Abs. 2, lit. c und Abs. 3 sollten analog der bereits gemachten 
Ausführungen auf 5’000 beziehungsweise 100’000 Franken angepasst werden.

Lobbywatch beantragt die Schaffung von zwei Schwellenwerten in Art. 76c, Abs. 1. Einen für 
Wahlen und einen für Abstimmungen. Der für Wahlen sollte auf 25’000, jener für 
Abstimmungen auf 100’000 Franken angesetzt werden. Die Schwellenwerte sollten analog von 
Art. 76b, Abs. 2 in gesonderte Literae genannt werden. Der Schwellenwert von Art. 76c, Abs. 2,
lit. c sollte von 25’000 auf 5’000 Franken gesenkt werden. Der Schwellenwert von Art. 76c, Abs.
3 sollte von 250’000 auf 100’000 Franken gesenkt werden.

76d

Abs. 2 befasst sich mit der Meldepflicht gemäss Art. 76c, Abs. 2, lit. c in der Zeit zwischen dem 
Termin für die Einreichung der budgetierten Einnahmen und jenem Termin für die Einreichung 
der Unterschriften. Wir erachten gerade die Unverzüglichkeit der Meldung als besonders 
wichtig. Abs. 2 ist vor allem in Verbindung mit Art. 76f, Abs. 3 (fortlaufende Veröffentlichung der 
Meldung) von grosser Wichtigkeit und sollte unbedingt beibehalten werden. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass durch Verschleppung der Meldung die Meldepflicht völlig ausgehöhlt wird.

76e und 76g

Die Bezeichnung der zuständigen Stelle wird als Kompetenz des Bundesrates ausgewiesen. Im
Bericht zur Initiative wird dabei die Bundeskanzlei als logische Stelle genannt, weil sie “gemäss 
aktueller Rechtslage bereits zuständig (ist) für die Registrierung politischer Parteien”. Die 
Rechtslage ist Art. 1 der Verordnung der Bundesversammlung über das Parteienregister 
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(SR 161.15). Uns ist bewusst, dass eine solche Regelung nicht für die Gesetzesstufe üblich ist. 
Wir wollen hiermit aber betonen, dass eine externe Stelle als zuständige Stelle nicht angebracht
wäre, da die Kontrolle deren Unabhängigkeit eine unnötige Zusatzaufgabe und dadurch ein 
unnötiges Zusatzrisiko für unerwünscht Einflussnahme darstellt. Wir schlagen die 
Eidgenössische Finanzkommission als zuständige Stelle vor, da die mit der Entgegennahme 
vergleichbarer Finanzinformationen (und allenfalls der Sanktion fehlender oder fehlerhafter 
Meldungen) einschlägige Erfahrung hat. Die Bundeskanzlei hat den Nachteil, dass sie direkt 
dem Parlament untersteht und somit gehemmt sein könnte, ihrer Aufsichtspflicht mit der 
notwendigen Nachhaltigkeit nachzukommen.

76h

Abs. 1 verbietet die Annahme von Zuwendungen aus dem Ausland und anonyme 
Zuwendungen. Beide Verbote sind unerlässlich, um das Gesetz durchzusetzen, da sonst die 
Gefahr der Umgehung der Meldepflicht besteht. Die Minderheit Caroni fordert die Streichung 
des Verbotes der Auslandszuwendungen, weil es keinen moralischen Unterschied zwischen 
inländischen und ausländischen Zuwendungen gibt. Das ist zwar richtig, zielt aber am Zweck 
des Verbotes vorbei. Die Schweiz hat keine Kontrolle über Zuwendungen von ausländischen 
Personen, Körperschaften und Institutionen. Das bedeutet, dass gegen Umgehungsversuche, 
die auf Mitteln beruhen, die im Sendeland legal sind, kein Einfluss genommen werden kann. 
Und selbst wenn eine Handhabe besteht, ist die strafrechtliche Verfolgung von Verfehlungen 
schon nur aus praktischen Gründen massiv eingeschränkt. Werden Auslandszuwendungen 
erlaubt, würden Umgehungsmöglichkeiten geschaffen. Auch verunmöglicht das Verbot 
Auslandszuwendungen gar nicht, denn ausländische Zuwenderinnen und Zuwender hätten 
noch immer die Möglichkeit, das Geld über eine inländische Person zu leiten. 

76j

Die maximale Bussenhöhe ist relativ hoch, was aus unserer Sicht zu begrüssen ist. Damit wird 
der Tatsache Rechnung getragen, dass in der Politikfinanzierung mitunter mit sehr hohen 
Beträgen gerechnet wird. Allerdings zeigt gerade dieser Umstand, dass selbst eine Busse von 
40’000 Franken in bestimmten Kontexten zu wenig sein kann. Paradoxerweise signalisieren die 
in der Vorlage genannten hohen Schwellenwerte, ab denen eine Meldepflicht beginnt, dass die 
Busse womöglich zu einem neutralen Budgetposten bei Zuwenderinnen und Zuwendern 
verkommen kann. Wird beispielsweise eine Zuwendung von einer Million Franken an eine 
Partei anonym geleistet, so beträgt die Busse gerade einmal vier Prozent davon. Das Fazit 
daraus: Wenn der Massstab bei der Begehung des Vergehens nur gross genug ist, gibt es 
keine nennenswerte Strafe mehr und der präventive und repressive Charakter der Busse 
verschwindet. Aus diesem Grund sollte die Busse als zusätzlich zum Einziehen der falsch oder 
nicht deklarierten Mittel gesprochen werden.
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Lobbywatch beantragt den Zusatz “und dem Einzug der falsch oder nicht deklarierten Mitteln” 
hinter den Bussen unter Art. 76j, Abs. 1 und Abs. 2.

Wir bedanken uns bestens für die Möglichkeit, zur Vorlage Stellung nehmen zu dürfen und 
bedanken uns ebenfalls für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Argumente. Natürlich 
stehen wir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
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Paudex, le 16 août 2019  
PGB 

Consultation: transparence dans le financement de la vie politique / avant-projet de 
modification de la loi fédérale sur les droits politiques 

Madame la Présidente, 

Nous avons pris connaissance du projet de réglementation mentionné en titre, qui a retenu 
toute notre attention. Par la présente, nous souhaitons vous faire connaître notre position. 

1. Contenu du projet 

Le projet de réglementation mis en consultation émane de la Commission des institutions 
politiques du Conseil des Etats (CIP-E). Il constitue un contre-projet indirect à l’initiative 
populaire «pour plus de transparence dans le financement de la vie politique», déposée en 
octobre 2017. Les parlementaires ne contestent pas sur le fond les revendications de 
l’initiative, mais ils estiment qu’une telle réglementation, avec des dispositions relativement 
précises, n’a pas sa place dans la Constitution et doit plutôt figurer dans la loi fédérale sur 
les droits politiques (LDP). Le texte proposé est ainsi plus détaillé que le texte de l’initiative, 
mais aussi un peu moins restrictif. 

La réglementation proposée, si on la considère en fonction des différentes situations, se 
présente ainsi: 

- Partis politiques: tous les partis représentés à l’Assemblée fédérale (de même que les 
parlementaires qui ne seraient membres d’aucun parti) doivent déclarer chaque 
année leurs recettes, ainsi que les dons dépassant 25'000 francs.  

- Récolte de signatures pour une initiative populaire: les personnes et organisations qui 
récoltent des signatures doivent déclarer, 15 jours après la publication dans la Feuille 
fédérale, leurs recettes budgétisées; puis, 60 jours après le dépôt des signatures, le 
décompte final de leurs recettes, ainsi que les dons de plus de CHF 25'000.  

- Récolte de signatures pour un référendum: les personnes et organisations qui 
récoltent des signatures doivent déclarer, 60 jours après le dépôt des signatures, le 
décompte final de leurs recettes, ainsi que les dons de plus de CHF 25'000.  

- Campagne de votation (initiative populaire ou référendum): les personnes et 
organisations menant campagne et y consacrant plus de 250'000 francs doivent 
déclarer, 45 jours avant la votation, leurs recettes budgétisées; puis, 60 jours après la 
votation, le décompte final de leurs recettes, ainsi que les dons de plus de CHF 
25'000. 

- Election au Conseil national: les personnes et organisations menant campagne et y 
consacrant plus de 250'000 francs doivent déclarer, 45 jours avant l’élection, leurs 

Madame  
Pascale Bruderer 
Présidente de la Commission des 
institutions politiques du Conseil des Etats  
3003 Berne 
 
Par courrier électronique : 
spk.cip@parl.admin.ch  
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recettes budgétisées; puis, 60 jours après l’élection, le décompte final de leurs 
recettes, ainsi que les dons de plus de CHF 25'000.  

- Election au Conseil des Etats (où la Confédération ne peut légiférer qu’a posteriori): 
les conseillers aux Etats élus et dont la campagne a coûté plus de CHF 250'000 
doivent déclarer, 60 jours après l’élection, le décompte final de leurs recettes ainsi 
que les dons de plus de CHF 25'000. 

Les déclarations de dons doivent indiquer l’identité des donateurs (nom, prénom, commune 
de domicile, ou raison sociale et siège, y compris pièces justificatives). Les dons reçus (y 
compris ceux de moins de CHF 25'000) ne peuvent pas être anonymes, ni venir de 
l’étranger (sauf s’il s’agit de citoyens suisses résidant à l’étranger); cas échéant, ils doivent 
être remboursés, ou à défaut versés à la Confédération. 

Une autorité est chargée de recueillir les documents exigés et de les publier sur une page 
internet. La violation des obligations de déclarer peut être punie d’une amende allant jusqu’à 
CHF 40'000. 

Des propositions de minorités, se rapprochant du texte de l’initiative populaire, demandent 
que les partis politiques publient aussi leurs dépenses et l’état de leur patrimoine, ou encore 
que les limites financières soient fixées plus bas (respectivement CHF 100'000 pour les 
campagnes et 10'000 pour les dons). 

2. Appréciation 

L’instauration d’une transparence systématique du financement de la vie politique est 
considérée par de nombreux acteurs politiques comme une nécessité souhaitable. Nous ne 
partageons pas cet avis et soutenons plutôt la position négative du Conseil fédéral. 

La transparence, lorsqu’elle est pratiquée librement, peut être en soi une bonne chose. Mais 
lorsqu’elle est exigée par l’Etat, ou par des adversaires politiques qui se soupçonnent 
mutuellement de disposer de moyens financiers disproportionnés, elle devient l’expression 
d’une méfiance généralisée, que les nouvelles dispositions légales proposées ne suffiront 
certainement pas à calmer.  

Nous relevons en particulier qu’il sera très difficile, voire impossible, de contrôler l’exactitude 
ou l’exhaustivité des informations transmises par les partis ou par les comités de campagne. 
Pour cela, il faudrait procéder à des fouilles de locaux systématiques ou à des surveillances 
bancaires approfondies – ce qui n’est heureusement pas prévu. A défaut, la méfiance 
subsistera. 

A cela s’ajoute le fait que, même si les informations publiées sont exactes, elles ne 
reflèteront jamais entièrement la réalité. Si une organisation – patronale ou syndicale, par 
exemple – implique ses membres dans la défense de telle ou telle cause liée directement ou 
indirectement à une votation populaire, cet effort ne sera jamais chiffré, ni chiffrable. Il en ira 
de même si des médias influents décident de défendre activement une certaine position 
politique, liée directement ou indirectement à une votation populaire. Dans le même ordre 
d’idées, il faudrait pouvoir tenir compte de l’engagement du Conseil fédéral en faveur ou en 
défaveur d’un objet soumis au vote populaire. Ainsi, la seule recension des recettes 
financières des partis politiques et des organisations directement engagées dans des 
campagnes de votation ne donnera jamais qu’une image très imparfaite des forces en 
présence. 

Dès lors, il importe de considérer le rapport coût-bénéfice de la réglementation proposée. 
Celle-ci conduira en effet à mettre en place une nouvelle machine administrative 
relativement lourde – le rapport explicatif admet qu’il est impossible de chiffrer précisément 
le coût de la future autorité chargée du contrôle. Elle imposera en outre aux acteurs de la 
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démocratie directe des contraintes administratives pouvant se révéler fastidieuses, à tout le 
moins pour des comités de milice – ce qui risque de concentrer encore davantage la 
démocratie directe entre les mains des partis politiques disposant d’un appareil 
professionnel important. Mais tout ce travail ne servira finalement qu’à confirmer plus ou 
moins ce que chacun sait déjà, à savoir que certains partis politiques ont davantage de 
moyens financiers que d’autres et que certaines campagnes de votation coûtent plus cher 
que d’autres.  

Dans le meilleur des cas, ces informations resteront peu consultées et peu exploitées. Dans 
le pire des cas, elles serviront de prétexte à de nouvelles revendications, en particulier pour 
un financement public des partis politiques – avec pour corollaire un contrôle étatique accru 
de la démocratie directe. 

Pour les raisons qui précèdent, nous rejetons la modification de la loi fédérale sur les 
droits politiques, telle qu’elle est proposée par la CIP-E. 

A titre subsidiaire, nous préférons le texte validé par la majorité de la Commission, moins 
contraignant que les propositions de minorités. Nous n’avons pas d’autres remarques de 
détail à formuler quant au texte proposé. 

A titre subsidiaire toujours, nous préférons la voie légale choisie par la Commission, moins 
lourde que la voie constitutionnelle voulue par l’initiative populaire. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre position, nous vous prions de 
croire, Madame la Présidente, à l’assurance de notre meilleure considération. 

 
Centre Patronal 

 
Pierre-Gabriel Bieri 
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Staatspolitische Kommission 
CH-3003 Bern 
 
E-Mail an: spk.cip@parl.admin.ch 

 

Zürich, 23. Mai 2019 

 
Stellungnahme zum Vorentwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über die 
politischen Rechte 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse, der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband für Hotellerie und 
Restauration mit rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen 
Landesgegenden, organisiert in 26 Kantonalsektionen und vier Fachgruppen, nimmt im 
Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über die 
politischen Rechte (indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der 
Politikfinanzierung») gerne wie folgt Stellung: 

 
I. Allgemeine Würdigung 

GastroSuisse befürwortet, dass ein indirekter Gegenvorschlag zur Transparenz-Initiative 
ausgearbeitet wird. Sie lehnt jedoch den vorliegenden Vorentwurf zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29. April 2019 ab. Die Offenlegungspflicht 
soll nicht auf Wahl- und Abstimmungskomitees angewendet werden.  

 
II. Zu den einzelnen Änderungen 

Art. 76c: GastroSuisse spricht sich dafür aus, dass Art. 76c im Vorentwurf zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die politischen Rechte gestrichen wird. Die Offenlegungspflicht soll nicht 
für natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften gelten, die im Hinblick 
auf eine Wahl in den Nationalrat oder auf eine eidgenössische Abstimmung eine Kampagne 
führen oder auf Bundesebene Unterschriften für Volksinitiativen oder Referenden sammeln.  

Wie der Bundesrat hält auch GastroSuisse eine solche Offenlegungspflicht für Wahl- und 
Abstimmungskomitees für zu komplex und zu aufwändig. GastroSuisse teilt diesbezüglich die 
Meinung der Kommissionsminderheit (Caroni, Föhn, Müller Philipp), dass der bürokratische 
Aufwand in keinem Verhältnis zur gewonnenen Transparenz stehe. Die Einhaltung der 
Offenlegungspflicht lässt sich kaum kontrollieren. 

Zudem benachteiligt die Offenlegungspflicht für Wahl- und Abstimmungskomitees jene 
natürlichen und juristischen Personen in der Ausübung ihrer demokratischen Rechte, die über 
geringe Eigenmittel verfügen und bei Wahl- und Abstimmungskampagnen auf Spenden 
angewiesen sind. Auch darf die Ausübung der politischen Rechte generell nicht leichtsinnig 
erschwert werden.  
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Des Weiteren lässt sich der Begriff «eine Kampagne führen» nicht klar definieren. Im 
erläuternden Bericht zum Entwurf steht dazu geschrieben: «Das Führen einer Kampagne setzt 
voraus, dass mit einer gewissen Intensität und Kontinuität angestrebt wird, das 
Abstimmungsergebnis zu beeinflussen.» Angesichts der drohenden strafrechtlichen 
Sanktionen bei Verstössen ist diese Abgrenzung zu unscharf.  

Art. 76h Abs. 1 Bst. d: GastroSuisse begrüsst ein Verbot der Annahme jeglicher 
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Verband befürwortet insbesondere, dass das Verbot 
auch für Wahl- und Abstimmungskampagnen gelten soll. Diese Bestimmung sollte unabhängig 
vom indirekten Gegenvorschlag umgehend eingeführt werden. Schliesslich besteht mehr denn 
je die Gefahr, dass ausländische Staaten, Unternehmen oder Personen Abstimmungs-
ergebnisse zu beeinflussen versuchen und damit insbesondere eigene ökonomische 
Interessen verfolgen.  

Art. 76j Abs. 2: GastroSuisse teilt die Meinung der Kommissionsminderheit (Caroni, Bischof, 
Engler, Hegglin, Minder), dass keine Bussen für fahrlässiges Handeln eingeführt werden 
sollen. Eine solche Bestrafung ist übertrieben und unverhältnismässig. Art. 76j Abs. 2 ist 
demnach zu streichen.  

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

GastroSuisse 

 

   

Casimir Platzer Severin Hohler 
Präsident Leiter Wirtschaftspolitik 



 

Martin Dätwyler 
Direktor 
 
T +41 61 270 60 81 
F +41 61 270 60 65 
 
m.daetwyler@hkbb.ch 

Handelskammer beider Basel
St. Jakobs-Strasse 25

Postfach
CH-4010 Basel

T +41 61 270 60 60
F +41 61 270 60 05

www.hkbb.ch
 

Staatspolitische Kommission 
des Ständerates 
3003 Bern 
 
 
per Mail an spk.cip@parl.admin.ch Basel, 28. August 2019 LU

Stellungnahme der Handelskammer beider Basel zur parlamentarischen Initiative: 
Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Vorentwurf Bundesgesetz über die 
politischen Rechte) 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte 
                                                                                                                                                          
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, sich zum Vorentwurf für eine Revision des Bundesgesetzes 
über die politischen Rechte vernehmen lassen zu können.  
 
In der Beilage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme, mit der Bitte, unsere Überlegungen bei den 
zukünftigen Arbeiten zu berücksichtigen. Für zusätzliche Fragen im Zusammenhang mit unseren 
Darstellungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Handelskammer beider Basel 
 
 
 
 
 
Martin Dätwyler Luca Urgese 
Direktor  Leiter Finanzen und Steuern 
 
 
 
Beilage: 
Stellungnahme 
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Stellungnahme Basel, 28.08.2019 LU

Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 

Die Handelskammer beider Basel unterstützt Transparenz, wo diese dazu dient, 
Informationen offenzulegen, die für den Informationsempfänger von Relevanz sind. Bei 
den vorliegenden Vorschlägen für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung ist dies 
nicht der Fall. Die Handelskammer lehnt deshalb sowohl die Transparenz-Initiative als 
auch einen indirekten Gegenentwurf ab. 

Ausgangslage 

Am 10. Oktober 2017 hat ein Komitee eine Volksinitiative mit dem Titel „Für mehr Transparenz in 
der Politikfinanzierung“ eingereicht. Ziel der Initiative ist es, dass Einnahmen und die Herkunft von 
Zuwendungen bei Parteien und Komitees künftig offengelegt werden müssen. 

Die Staatspolitische Kommission des Ständerates hat beschlossen, der Initiative einen indirekten 
Gegenentwurf gegenüberzustellen, der wesentliche Elemente der Initiative aufnehmen und auf 
Gesetzesstufe verankern soll. 

 

Anliegen 

Grundsätzliche Überlegungen 
 
Als Wirtschaftsverband ist der Handelskammer beider Basel Transparenz wichtig. Transparenz ist 
jedoch kein Selbstzweck. Sie dient dazu Informationen offenzulegen, die für den 
Informationsempfänger relevant sind. Sie darf dabei aber nicht zur Scheintransparenz verkommen. 
So wird den Wahl- und Stimmberechtigten beispielsweise ein falsches Bild vermittelt, wenn nur ein 
Teil der Informationen über Politikfinanzierung offengelegt wird. 

Wie der Bundesrat in seiner Botschaft zur Transparenz-Initiative festgehalten hat, bietet eine 
Offenlegung der Finanzierung von Abstimmungs- und Wahlkämpfen keinen wesentlichen 
Mehrwert. Die Handelskammer teilt diese Haltung. Die Wirksamkeit solcher Transparenzregeln 
konnte bisher, wie die Kommission in ihrem Bericht einräumen muss, nicht nachgewiesen werden.  

Demgegenüber weist das Vorhaben jedoch erhebliche Risiken für das politische System der 
Schweiz auf. Die Handelskammer lehnt deshalb Transparenzregelungen, wie sie die Initiative und 
der indirekte Gegenentwurf vorsehen, schon aus grundsätzlichen Überlegungen ab. 
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Unstatthafter Vergleich mit dem Ausland 
 

Vergleiche mit Ländern wie Deutschland oder Frankreich sind nicht statthaft, weil diese eine 
grundlegend andere politische Struktur aufweisen. In den beiden genannten Ländern stellt die 
staatliche Parteienfinanzierung die wichtigste Einnahmequelle für die Parteien dar. Damit befinden 
sich die dortigen Parteien in einer kritischen finanziellen Abhängigkeit zum Staat, obwohl eine 
ihrer Hauptfunktionen dessen Kontrolle ist. Zudem bestehen Anreize, die Finanzierungsregeln so 
auszugestalten, dass die sich an der Macht befindlichen Parteien davon überproportional 
profitieren. 

Diverse Skandale betreffend Parteifinanzierung, die sich in den letzten Jahren in den genannten 
Ländern ereignet haben, zeigen auf, dass ein solches staatliches Finanzierungssystem nicht zu 
weniger, sondern zu mehr Problemen führt. Sie führen also nicht zu einer Beendigung der 
Diskussion über Politikfinanzierung, sondern verlagert das Diskussionsfeld nur. 

Weil klare und trennscharfe Regelungen nicht möglich sind, kommt es immer wieder zu Vorfällen 
im Graubereich, die (teils politisch motiviert) für öffentliche Diskussionen sorgen, selbst wenn sie 
letztendlich nur den Bereich des Erlaubten maximal ausreizen. Dies ist für die Schweiz nicht 
wünschbar, weil die Politik an solchen Diskussionen unnötigerweise nachhaltig Schaden nimmt. 
Zudem binden diese Diskussionen Ressourcen, die für die wirklich relevanten politischen Geschäfte 
fehlen, ohne wirklich für einen Mehrwert zu sorgen. 

Schaden für das Milizsystem 
 
Das politische System der Schweiz baut ganz wesentlich auf dem Milizprinzip auf. Die vorgesehene 
Regelung würde zwangsläufig zu einen beträchtlichen Verwaltungsaufwand und erhöhte Kosten 
verursachen. Abgrenzungsprobleme sind bereits jetzt absehbar. Ehrenamtlich engagierte 
Milizpolitikerinnen und -politiker müssten sich deshalb in ihrer Freizeit vermehrt mit unnötiger 
Bürokratie beschäftigen, statt ihre Zeit ihrer politischen Tätigkeit widmen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass dies zu einem Verdruss führt, der den Mangel an Milizpolitikerinnen und -
politikern weiter verschärfen wird. 

Unvollständige Abbildung der politischen Realität 
 
Beschränken sich die Transparenzregelungen auf Einnahmen und Zuwendungen, wird ein 
wesentlicher Teil der Politikfinanzierung ausser Acht gelassen. So plädieren Wirtschaftsverbände 
immer wieder dafür, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden die notwendigen Freiräume zur 
Verfügung stellen, um ein politisches Amt auszuüben. Und gerade Interessenverbände und 
Gewerkschaften stellen ihren Mitarbeitenden häufig Zeit und Infrastruktur für ein politisches Amt 
zur Verfügung. 

Nimmt man Transparenz ernst und will man verhindern, dass ein falsches Bild der 
Politikfinanzierung vermittelt wird, müssten auch diese Leistungen erfasst und offengelegt werden.  
Dies würde es für Arbeitgeber jedoch deutlich unattraktiver machen, ihren Mitarbeitenden Zeit 
oder Infrastruktur für ihr politisches Engagement bereitzustellen. Es ist offensichtlich, dass es zu 
enormen Abgrenzungsproblemen kommen würde. Im Ergebnis sinkt die Bereitschaft von 
Arbeitgebern, eine Miliztätigkeit ihrer Mitarbeitenden zu dulden oder gar zu fördern. Damit nähme 
das politische System der Schweiz nachhaltigen Schaden. 
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Zum Gesetzesentwurf 
 
Zusätzlich zur grundlegenden Kritik weist der vorliegende Gesetzesentwurf erhebliche Schwächen 
auf: 

 
1. Schwelle für Offenlegungspflicht 
 
Art. 76c Abs. 1 E-BPR sieht einen Offenlegungspflicht vor, wenn mehr als 250‘000 Franken für eine 
Wahl in den Nationalrat oder eine eidgenössische Abstimmung aufgewendet werden. 

Eine einheitliche Betragsgrenze für die ganze Schweiz stellt eine grobe Verfälschung der 
Transparenzvorschriften dar. So ist in einem grossen Flächenkanton wie Zürich oder Bern ein 
ernsthafter Wahlkampf unter dieser Schwelle kaum denkbar, während in anderen Kantonen diese 
Schwelle praktisch nie erreicht wird. Damit sind die Voraussetzungen faktisch ungleich. 

 

2. Begriff der „gemeinsamen Kampagne“ 
 
Der Begriff der „gemeinsamen Kampagne“ nach Art. 76c Abs. 4 E-BPR stellt eine Regelung dar, die 
in der Praxis kaum handhabbar ist.  

Beispielhaft sei eine Nationalratskampagne angeführt, wo eine Kantonalpartei eine 
Gesamtkampagne führt, bei der auch ein einzelner Kandidat beworben wird. Auch die Bezirks- oder 
Ortspartei des Kandidaten engagiert sich im Wahlkampf für ihn. Gleichzeitig führt dieser Kandidat 
eine persönliche Wahlkampagne. Dieser Wahlkampf über drei Ebenen kann kaum als „gemeinsame 
Kampagne“ verstanden werden, zumal diese nicht immer aufeinander abgestimmt sind. Auch ist es 
praktisch unmöglich, genau abzugrenzen, welcher Betrag der Parteikampagne zu Gunsten eines 
einzelnen Kandidaten eingesetzt wurde. 

 

3. Fristen der Offenlegungspflicht 
 
Art. 76d Abs. 1 lit. b E-BPR sieht vor, dass nebst einer Schlussrechnung 60 Tage nach den Wahlen 
auch ein Budget 45 Tage vor den Wahlen vorzulegen ist. Auch diese Regelung zeigt den Konflikt 
zwischen den vorgesehenen Transparenzregeln und dem Schweizerischen Milizsystem auf. So 
muss eine Milizorganisation dadurch innerhalb von etwas über 100 Tagen den Behörden zwei 
verschiedene Berechnungen vorlegen. Und dies erst noch in einer Phase kurz vor einer Wahl oder 
Abstimmung, wo die zeitliche Belastung ohnehin schon am höchsten ist. 

Auch die vorgesehene Frist von 60 Tagen nach den Wahlen wäre zu kurz. Bei eidgenössischen 
Gesamterneuerungwahlen kommt es regelmässig zu zweiten Wahlgängen für den Ständerat. Es ist 
nicht angebracht, den betroffenen Parteien in dieser intensiven Zeit noch eine zusätzliche 
administrative Belastung aufzuerlegen. 
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From: martin.froehlich@opf.ro <martin.froehlich@opf.ro>  
Sent: 18 July 2019 12:51 
To: 'Ruth.Luethi@parl.admin.ch' <Ruth.Luethi@parl.admin.ch> 
Subject: Vernehmlassung Bundesgesetz über die politischen Rechte (Transparenz bei der Politikfinanzierung) 

Sehr geehrte Frau Lüthi 

Als interessierter Bürger und Politikwissenschaftler mit wissenschaftlichem Hintergrund im betroffenen Bereich, 
möchte ich Ihnen meine Stellungnahme zum vorliegenden Vernehmlassungsentwurf zukommen lassen. Ebenso 
einen Artikel, den ich dazu einmal veröffentlicht habe. Besten Dank für die Berücksichtigung. 

Freundliche Grüsse 

Martin Fröhlich-Oprita  
Lic.phil. 
Managing owner 

SC OPF Air Systems Co SRL 
Piata Iancu de Hunedoara nr. 1B 
Hunedoara, Romania 

Tel: 0040 786 892 971 
Email: martin.froehlich@opf.ro  



Stellungnahme zur Vernehmlassung indirekter Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative 

Bundesgesetz über die politischen Rechte 

Art. 76b (neu) 

Die im Entwurf vorgeschlagene Schwelle von 25000/10000 CHF pro Person und Jahr kann sehr 
einfach via indirekte Spenden, Spenden über Dritte (insbesondere Agenturen), diverse adHoc 
Komitees etc. umgangen werden. Sie wird voraussichtlich keine realen Mehrwert entfalten, sondern 
höchstens dazu beitragen, dass der administrative Aufwand allenthalben zunimmt und gelegentlich 
Fälle vom gezielter Umgehung dieses Absatzes publik werden (vgl. diverse Parteispendenskandale in 
praktisch sämtlichen Nachbarländern und überhaupt dem europäischen Ausland). Ob letzteres der 
Legitimation der Politik als solches dient, ist zumindest sehr fragwürdig. Da der vorgeschlagene 
Artikel aber die Stossrichtung der Initianten aufnimmt, was in einem indirekten Gegenvorschlag der 
Fall sein sollte, verzichte ich auf einen konkreten Gegenvorschlag zu diesem Artikel.  

Art. 76c (neu) 

Dieser Absatz ist hinsichtlich von Abstimmungskampagnen äusserst problematisch. Die hier 
vorgeschlagene Schwelle von 250000/100000 CHF stellt eine klare Bevorteilung von 
Abstimmungskomitees, Vereinen oder Verbänden gegenüber den Parteien dar. Es wird ein klarer 
Anreiz geschaffen Initiativen oder Referenden nicht mehr über die Parteien, sondern via (diverse) 
Komitees umzusetzen. Diese bewusste Schwächung der Parteien führt zur weiteren Zersplitterung 
des Meinungsbildungsprozesses und einer deutlichen Erschwerung der Konsensfindung in unserem 
Land. Was für Wahlkampagnen verhältnismässig erscheint, ist für Abstimmungskampagnen die 
falsche Stossrichtung und sogar schädlich. Es ist deswegen zwischen Wahl- und 
Abstimmungskampagnen strikt zu trennen.  

Da die Parteien durch die vorgesehenen Regelungen ohnehin mit deutlichen Einnahmeausfällen, die 
vorgeschlagene Regelung würde das Problem noch deutlich verschärfen und eine staatliche 
Parteienfinanzierung fast unvermeidbar machen, rechnen müssen, stellt sich zudem die Frage, ob 
nicht über die Abstimmungskampagnen ein Gegengewicht geschaffen werden kann um die Parteien 
zumindest nicht weiter zu marginalisieren und ihren Beitrag zur Meinungs- und Konsensbildung 
damit zu erhalten. 

Vorschlag Art. 76cbis (neu) Offenlegungspflicht bei Abstimmungskampagnen 

1 Natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften, die im Hinblick auf eine 
eidgenössische Abstimmung eine Kampagne führen oder auf Bundesebene Unterschriften für 
Volksinitiativen oder Referenden sammeln, haben ihre Finanzierung vollständig offenzulegen. 

2 Sie sind von der Offenlegungspflicht gem. Abs. 1 befreit, wenn Sie:  

a. Sich aus mehreren Parteien gem. Art. 76b Abs. 1 zusammensetzen und ihre Einnahmen (und 
Ausgaben) über eine oder mehrere Parteien erhalten und tätigen. 
 

b. Eine Partei gem. Art. 76b Abs. 1 beauftragen die Administration der Kampagne zu 
übernehmen und sie sämtliche Einnahmen (und Ausgaben) über diese Partei erhalten und 
tätigen. 

3 Sie erfüllen diese Pflicht, indem sie der zuständigen Stelle Folgendes offenlegen: 

 a. ihre budgetierten Einnahmen und die Schlussrechnung über ihre Einnahmen;  



 b. bei Unterschriftensammlungen für Referenden die Schlussrechnung über ihre Einnahmen; 

c. Zuwendungen im Wert von mehr als 25 000 Franken pro Person und Kampagne, die in den 
letzten 12 Monaten vor dem Abstimmungs- beziehungsweise seit Beginn der 
Unterschriftensammlung erfolgten. 

3 Führen mehrere Personen oder Personengesellschaften zusammen eine gemeinsame Kampagne, 
müssen sie ihre budgetierten Einnahmen und die Schlussrechnung über ihre Einnahmen bei 
Unterschriftensammlungen für Referenden nur die Schlussrechnung über ihre Einnahmen gemeinsam 
einreichen. Die ihnen gewährten Zuwendungen und ihre Aufwendungen sind zusammenzurechnen. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 76c (neu) wäre sinngemäss anzupassen. Der vorgeschlagene Artikel schafft einen deutlichen 
Anreiz Abstimmungskampagnen über die Parteien durchzuführen. Die ohnehin bestehenden 
Parteistrukturen können so noch effizienter, professioneller und im Sinn einer funktionierenden 
direkten Demokratie genutzt werden. Im Unterschied vor allem zu ad hoc Abstimmungskomitees 
sind Parteien basisdemokratisch organisiert und gewährleisten den Einbezug breiterer 
Bevölkerungsschichten in den politischen Prozess. Der Beitrag der Parteien zur Meinung- und 
Willensbildung (Art. 137 BV) wäre nicht in Frage gestellt, sondern zumindest nicht geschwächt. 
Ebenfalls könnte vermieden werden, dass über weitere Erhöhungen der Fraktionsbeiträge die 
indirekte staatliche Parteienfinanzierung noch ausgeweitet werden muss. 

Art. 76h bis 76j (neu) 

Die genannten Artikel müssten jeweils um den vorgeschlagenen Art. 76cbis sinngemäss ergänzt 
werden.  

Schlussbemerkung:  

Es stellt sich generell die Frage, ob diesem letzten Endes dem US-amerikanischen Modell ähnlichen 
Gegenvorschlag nicht ein komplett alternatives Modell entgegengesetzt werden sollte. Dieses 
müsste gewährleisten, dass weder dem öffentlichen Bedürfnis nach Transparenz in der 
Politikfinanzierung ebenso entsprochen wird, wie dem Recht auf Privatsphäre insbesondere der 
Spendenden. Ein Ansatz wäre nur noch Privatspenden zuzulassen und diese dafür komplett von den 
Steuern zu befreien. Diese Spenden wären wiederum ab einer gewissen Höhe (Minimum 5000 CHF) 
offenzulegen und dürften nicht wiederholt werden. Um Parteien, Komitees etc. trotzdem nach wie 
vor finanziell überlebensfähig zu machen, müsste im Gegenzug eine staatliche Parteienfinanzierung 
eingeführt werden oder alternativ politiknahe Dienstleistungen (Auszählung von Wahlen und 
Abstimmungen, politische Fraktionsarbeit, Kampagnenunterstützung etc.) für ein allgemein 
kostendeckendes  Entgelt an die Parteien übergeben werden (vgl. Gewerkschaften bei der ALV). 

Ebenfalls blendet die vorliegende Initiative und der hier zu Diskussion stehende Gegenvorschlag das 
Thema der Politiknahen Mandate von politisch Handelnden komplett aus. Über unverhältnismässige 
Entschädigungen von (politischen) Mandatsträgern in Verbänden, Unternehmen und manchmal 
sogar Vereinen findet eine sehr bedeutende, kaum transparente indirekte Politikfinanzierung statt. 
Eine strikte Trennung zwischen politischem Amt und solchen Mandaten, sollte deswegen 
korrekterweise in die Diskussion einfliessen. Dies, obwohl sich eine Trennung mit dem Milizsystem 
kaum vereinbaren liesse. 



Transparenz in der Parteien- und Komitee-Finanzierung ist ein Gebot der Stunde 

Am vergangenen 4. März wurde im Kanton Schwyz zur allgemeinen Überraschung eine Volksinitiative 
der JUSO zur Einführung einer Offenlegungspflicht für Spenden an Parteien und 
Abstimmungskomitees angenommen. Auch auf Bundesebene werden wir bald über eine ähnliche 
Volksinitiative zu befinden haben. Die Transparenzinitiative der SP. Spätestens nach der Annahme 
der Initiative im Kanton Schwyz ist es an der Zeit sich mit diesem Thema eingehend zu beschäftigen. 
Ein einfaches Weiter so akzeptiert der Stimmbürger offensichtlich nicht mehr. Ich kann das 
nachvollziehen. Die Parteien- und noch mehr die Abstimmungskampagnenfinanzierung ist geradezu 
die Achillesferse unseres politischen Systems. Warum? 

Die Schweiz ist in Europa das einzige Land, das auf nationaler Ebene keinerlei Regulierung der 
Finanzströme von Parteien und Abstimmungskomitees kennt. Von den Befürwortern der aktuellen 
Situation wird dies immer damit begründet, dass die finanzielle Privatsphäre bei uns eben höher 
gewichtet werde, als Transparenz, das Milizsystem eine staatliche Parteien- und 
Kampagnenfinanzierung ausschliesse und obendrein Wahlen- und Abstimmungen nicht käuflich 
seien. Ich stimme diesen Argumenten grundsätzlich zu. Doch warum gibt es auch in unserem Land 
Spender, die bereit sind zehntausende, manchmal sogar hunderttausende von Franken in Wahl- und 
Abstimmungskampagnen zu investieren? Wohl sicher nicht, weil sie gemeinnützig tätig werden 
wollen. Spenden in diesem Ausmass wecken den Verdacht der versuchten politischen Einflussnahme, 
denn ein Zusammenhang zwischen Spendeneingang und politischer Tat lässt sich zumindest nicht 
ausschliessen.  

Parlamentarier und die Parteien, die sie vertreten sind verpflichtet die Interessen ihrer Wähler zu 
vertreten. Das allein ist ihr Auftrag! Sie können Mandate annehmen, wenn diese mit den Interessen 
ihrer Wähler übereinstimmen und der Öffentlichkeit bekannt sind. Wenn ihre Mandate dem Wähler 
nicht passen, ist es diesem so frei einem Kandidaten die Stimme nicht zu geben. Alles andere, 
insbesondere das Vertreten einer versteckten Agenda von Drittinteressen widerspricht dem Auftrag 
eines gewählten Volksvertreters und untergräbt die Glaubwürdigkeit und Legitimation unseres 
direktdemokratischen politischen Systems. Auch hier sollten Transparenzinitiativen jeder Art 
ansetzen. Denn hier herrscht in der aktuellen Situation in der Tat ein erhebliches Defizit. 

Die Transparenzinitiative der SP verlangt eine Offenlegung aller Spenden über 10'000 Franken und 
die Pflicht diese Spenden einer Person zuweisen zu können. Dazu sollen die Finanzströme von 
Parteien, Wahl- und Abstimmungskampagnen offengelegt werden. Ein Blick ins Ausland, 
insbesondere in die USA, zeigt klar auf, dass der vorliegende Initiativtext wesentliche Probleme nicht 
lösen, ja sogar verschlimmern würde. Kaum erfasst wird der Umgang mit PAC’s (politischen 
Aktionskomitees). In den USA werden Kampagnen jeglicher Art bereits heute vielfach nicht mehr 
direkt, also mit direktem Hinweis auf das eigentliche Ziel und einer organisatorischen Einbindung in 
die betreffende Kampagne betrieben, sondern mit einer indirekten, aber oft doch 
matchentscheidenden Botschaft. Damit lassen sich Kampagnen betreffende Regulierungen gekonnt 
umgehen. In der Schweiz wäre das gleiche zu befürchten. Ein «Bündnis gegen masslose 
Zuwanderung» könnte mit einer heftigen wie bislang völlig intransparenten Werbeoffensive ohne 
organisatorisch in irgendeine Abstimmungskampagne involviert zu sein, trotzdem den Boden für eine 
Annahme beispielsweise der Begrenzungsinitiative bereiten. Noch problematischer ist die Vorgabe, 
Spenden auf Personen zuweisen zu müssen. Um die 10’000er Grenze zu umgehen werden nicht 
wenige deswegen ihre Kinder, Nichten, extra dafür gegründete Pseudo-Vereine etc., natürlich mit 
dem Geld des ursprünglichen Spenders, mobilisieren um ihre Spenden wie gewünscht zu platzieren. 
Auch hier ist der Mehrwert der Initiative, abgesehen von deutlich mehr Aufwand, kaum ersichtlich. 
Das eigentliche Problem wird nur, wenn überhaupt in Teilen gelöst.  



Das rechtfertigt aus meiner Sicht allerdings nicht, nichts zu tun. Ein Weiter so lehnt nicht nur wie alle 
Umfragen zeigen die Bevölkerung ab, sie hätte auch mit grosser Sicherheit, siehe Schwyz, die 
Annahme der vorliegenden Initiative zur Folge. Letzteres würde über kurz oder lang dazu führen, 
dass auch die Schweiz von Spendenskandalen betroffen wird. Etwas, das übrigens mit der 
herrschenden Nicht-Regulierung auch alles anderes als ausgeschlossen ist. Im Gegenteil. Denn der 
Unterschied zwischen dem Wunsch des Stimmbürgers für Transparenz zu sorgen und der 
Wirklichkeit ist und wäre nach wie vor zu gross. 

Das Parlament ist also gefordert der Initiative einen wirkungsvollen und zielgerichteten 
Gegenvorschlag entgegenzustellen. Ein Gegenvorschlag, der das Problem an der Wurzel packt und 
nicht eine Lizenz für Skandale und mit einem Milizsystem kaum zu vereinbarenden Mehraufwand 
schafft, sondern das Problem wirklich löst. Ein sinnvoller Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative 
muss die Glaubwürdigkeit unsere direkte Demokratie stärken und nicht schwächen! Ein Blick ins 
Ausland ist für einmal nicht angezeigt. Sämtliche mir bekannten ausländischen Systeme haben das 
Problem höchstens eingeschränkt und den Aufwand maximiert, nicht aber gelöst. Angebliche 
Kompromissvorschläge, wie die Bindung der Fraktionsbeiträge an Offenlegungspflichten lösen das 
Problem ebenfalls nicht, sondern sind höchstens Pflästerlipolitik. 

Es ist an der Zeit für unser einmaliges politisches System auch eine einmalige Lösung zu finden. 
Anzusetzen gilt es bei der Beziehung zwischen Geld und politischer Tat. Parteien, Komitees und auch 
Kandidaten müssen in einer Situation sein, wo sie per se gebündelte Interessen und nicht 
Partikularinteressen vertreten. Dabei darf weder eine staatliche Parteienfinanzierung noch eine 
Gefährdung des Milizsystems entstehen. Mein Vorschlag sind deswegen freiwillige, direkt von den 
Steuern abziehbare Parteien- und Kampagnenspenden. Diese bleiben geheim. Die jährliche 
Spendensumme muss dafür allerdings pro Jahr pro Stimmbürger begrenzt sein. Ausgenommen davon 
wären grundsätzlich Mandatsträger oder Kandidaten, deren Abgaben an die Parteien von diesen 
selber zu regeln sind aber auf jeden Fall transparent erfolgen sollten. Erhalten Parteien und Komitees 
in Wahl- und Abstimmungskämpfen nicht deklarierte oder den Plafond übersteigende Zuwendungen, 
müssen diese zurückgewiesen werden. Spenden von Verbänden, Unternehmen, Vereinen, 
Gewerkschaften überhaupt von juristischen Personen an Parteien, Kandidaten und Komitees sollen 
ebenfalls plafoniert werden. Im Unterschied zu Privatspenden haben diese auf jeden Fall offengelegt 
zu werden. Ebenso sämtliche Beschäftigungsverhältnisse mit politisch involvierten Personen. Im 
Unterschied zu heute würden Parteien und Komitees im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und den 
damit verbundenen Onlinekanälen, sowie vermehrt in und an Liegenschaften von Bundesbetrieben 
(Bahnhöfe, Poststellen etc.) Werbeflächen gratis zur Verfügung gestellt erhalten. Politische Werbung 
während Wahlen und Abstimmungskämpfen bliebe Parteien und Komitees, sowie Einzelpersonen 
(Kandidaten) vorbehalten. Sollten die Mittel der Parteien nach diesen Massnahmen nicht ausreichen 
um ihre tragende Rolle für die Meinungs- und Willensbildung genügend wahrzunehmen, wäre über 
einen Bundesbeitrag für Parteien als Ultima Ratio nachzudenken. Von jeder Regulierung 
ausgeschlossen blieben Komitees während der Unterschriftensammlung für Referenden und 
Volksinitiativen. Ein Abstimmungskampf mehr hat schliesslich noch keiner Demokratie geschadet.  



Piratenpartei Schweiz, 3000 Bern

 

Sehr geehrte Damen und Herren

Vernehmlassungsantwort zum indirekten Gegenentwurf zur 
Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung 
(Transparenz-Initiative)»

Obschon sich die Piratenpartei bekanntlich bei der Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der 

Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» engagiert und auch im Komitee vertreten ist, wurden wir zur 

dieser Vernehmlassung leider nicht offiziell eingeladen. Bezugnehmend auf Ihre Vernehmlassungseröffnung 

vom 7. Mai 2019 nehmen wir dennoch gerne Stellung und würden es zukünftig sehr begrüssen, wenn wir in 

Ihre Adressatenliste aufgenommen werden.

Noch ein Hinweis: Wir finden es sehr bedenklich, dass Sie für die Stellungnahme auch ein proprietäres 

Dateiformat verlangen (Word der Firma Microsoft), wo es doch heute zahlreiche offene und freie Formate 

gibt. Dennoch entsprechen wir Ihrem Wunsch.

Grundlegendes

Wir Piraten unterstützen die Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-

Initiative)» weiterhin voll und ganz.

Ihre Vorarbeiten im Hinblick auf die Erarbeitung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen erachten wir 

als sehr wertvoll. Viele entworfene Punkte sind ein guter weiterer Schritt in die richtige Richtung, um mehr 

Transparenz in das Schweizerische Politsystem zu bringen. Dennoch empfinden wir Ihren indirekten 

Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» 

als noch unzureichend. 
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Unsere Hauptkritikpunkte

 Zur Offenlegungspflicht müssen alle auf nationaler Ebene politisch aktiven Parteien, 

Kandidat*innen, Bewegungen und Gruppierungen respektive natürliche und juristische Personen 

verpflichtet werden.

 Zur Offenlegungspflicht hinzu kommen auch alle Bewegungen und Gruppierungen, die primär die 

vorgenannten unterstützen, ohne selbst politisch aktiv zu sein.

 Für die Piraten ist die Schwelle bei 100‘000 Franken bereits viel zu hoch angesetzt. Wir würden 

sie eher bei 10'000.- sehen pro Gruppierung oder Kampagne.

 Bei den einzelnen Zuwendungen würden wir eine Schwelle von maximal 1'000.- ansetzen, bei 

Firmenspenden eine vollständige Offenlegungspflicht verlangen. Denn auch kleinere Beträge 

wecken Erwartungen und führen zu Abhängigkeiten.

 Eine Entlastung der Bürokratie durch höhere Schwellwerte ist unseres Erachtens nicht zu 

rechtfertigen, da die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung eine Offenlegung 

jeglichen Betrages mit wenigen Mausklicks möglich macht. Eine analoge Papierbuchhaltung führt 

heute wohl niemand mehr.

 Zumindest die in der Bundesversammlung vertretenen Parteien sollen jährlich Bilanz und 

Erfolgsrechnung sowie die offenlegungspflichtigen Spenden deklarieren. Alle übrigen 

Gruppierungen sollen 3 bis 4 Wochen vor und spätestens 3 Monate nach der entsprechenden 

Wahl resp. Abstimmung das Gesamtbudget und Höhe der Eigenmittel offenlegen.

 Anonyme Spenden müssen verboten werden. Sollten dennoch anonyme Spenden eingehen, 

müssen diese einem Fonds zugeführt werden, der zweckgebunden in die politische Bildung 

investieren soll.

 Gegen Missbrauch und Umgehung dieser Transparenz-Regeln sind die Bestimmungen klar zu 

formulieren.

 Die dabei festgelegten Sanktionen müssen strafrechtlich und verwaltungsrechtlich klar 

ausformuliert werden und sich an den Gesamtmitteln respektive an den Umsätzen prozentual 

orientieren.

 Eine wirksame und mit den nötigen Kompetenzen ausgestattete Kontrollbehörde ist zu schaffen. 

Die Verfahren und Sanktionen müssen vollständig, transparent und kostenfrei für die 

Öffentlichkeit einsehbar sein.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für weitere Auskünfte gerne zur 

Verfügung.

–––––

Piratenpartei Schweiz, Arbeitsgruppe Transparenz-Initiative, 20. August 2019
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Public Eye (bisher Erklärung von Bern)  
Dienerstrasse 12 
8021 Zürich 

Sekretariat der Staatspolitischen Kommissionen 
Parlamentsdienste  
3003 Bern 
spk.cip@parl.admin.ch 
 
Zürich, 20.8.2019  

Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 19.400 SPK-S «Mehr Transparenz in der Po-
litikfinanzierung» (indirekter Gegenvorschlag Transparenz-Initiative) 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren 

Das Verhalten von Schweizer Akteuren in Politik und Wirtschaft kann massgebliche und oft-
mals negative Auswirkungen auf Menschen und Umwelt im Ausland haben, deshalb verfolgt 
Public Eye die Entwicklungen der Schweizer Gesetzgebung und die Arbeit der Politikgremien 
sehr genau. Public Eye arbeitet zusammen mit ihren über 25`000 Mitgliedern seit 1968 an 
Themen der Globalen Gerechtigkeit. 

Die demokratischen Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Schweiz sind in der Theorie einzig-
artig, werden aber in der Praxis direkt unterwandert durch die aktuelle Intransparenz und die 
Abwesenheit einer griffigen Gesetzgebung zur Offenlegung der Politikfinanzierung. Transpa-
renz bei der Finanzierung von Abstimmungen und Wahlen ist eine unabdingbare Vorausset-
zung für die freie Meinungsbildung, das Vertrauen in und das Funktionieren von direkt-demo-
kratischen Prozesse. In einer demokratischen Politik-Debatte soll es um die besten Argumente 
gehen, und nicht darum, wer sich Einfluss und Aufmerksamkeit erkaufen kann.  

Transparenz in der Politikfinanzierung ist zudem der Normalfall in Europa: die Schweiz wird 
regelmässig kritisiert, weil sie keine Regelung zur Offenlegung der Partei-, Wahl- und Abstim-
mungsfinanzierung hat. Auf eine solche Sonderstellung sind wir nicht stolz, im Gegenteil, die 
Schliessung dieser Regulierungs-Lücke ist längst überfällig.  

Transparenz erschwert den unlauteren Eingriff in regulatorische Prozesse: Heute scheitern Re-
gulierungsbemühungen im Bereich von Wirtschaft und Menschenrechten oder zu Antikor-
ruptions-Gesetzgebung wegen massiven Gegenkampagnen oft schon vor der Abstimmung. In-
transparenter Politikfinanzierung erlaubt es einer Wirtschafts-Elite, mit der Schaffung von fi-
nanziellen Abhängigkeitsverhältnissen in hohem Masse Einfluss zu nehmen und hinter den 
Kulissen private Interessen statt öffentliche Interessen der Schweiz und ihrer Bevölkerung ins 
Zentrum der Gesetzgebungen zu stellen. Die Konsequenzen davon trägt eine breite Bevölke-
rungsschicht im Ausland, die an den Folgen von Steuerausfällen, Korruption, Umweltschäden 
oder Menschenrechtsverletzungen „Made in Switzerland“ leiden.  

Public Eye unterstützt deshalb die Anliegen der eidgenössischen Volksinitiative „Für mehr 
Transparenz in der Politikfinanzierung“ (Transparenz-Initiative) und setzt sich dafür ein, dass 
diese in der Gesetzgebung Eingang finden, unter anderem als Mitglied im Trägerverein der 
Transparenz-Initiative.  
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Gerne nutzen wir die Gelegenheit und nehmen zur Vernehmlassungsvorlage Stellung:  
 
Allgemeines 
Public Eye begrüsst grundsätzlich den indirekten Gegenvorschlag der SPK-S zur Volksinitia-
tive, denn damit wird auch die Wichtigkeit des Themas unterstrichen. Die Transparenz in der 
Politikfinanzierung endlich auch auf nationaler Ebene zu regeln, ist zweifelsohne notwendig 
und entspricht einem klaren Bedürfnis der Bevölkerung. 

Für uns geht diese Vorlage aber in wesentlichen Punkten deutlich zu wenig weit, um die 
Transparenz in der Politikfinanzierung wirksam zu erhöhen: So sind insbesondere die Schwel-
lenwerte zur Offenlegung von Zuwendungen an politische AkteurInnen für uns inakzeptabel 
hoch. Ebenfalls müssen für uns bei Ständeratswahlen die gleichen Offenlegungspflichten gel-
ten wie bei Nationalratswahlen. Und es braucht Verbesserungen bei der Ausgestaltung der 
Kontrollen und Sanktionen, um die Transparenzvorschriften wirksam umzusetzen. 
 
Anmerkungen zu den wichtigsten Bestimmungen 

Finanzielle Schwellenwerte zur Offenlegungspflicht von Zuwendungen an politische Akteure 

(Art. 76b, 76c, 76d VE-BPR gemäss Minderheit) 

Die Höhe der Zuwendungen, die von politischen AkteurInnen offen gelegt werden müssen, ist 

für die Wirksamkeit dieser Vorlage von entscheidender Bedeutung. Die von der Mehrheit der 

SPK-S vorgeschlagenen Höhen für die Offenlegungspflicht von 25‘000.- für Zuwendungen pro 

Person und Jahr resp. 250‘000.- Gesamtaufwendungen bei politischen Parteien und Komitees 

bei Wahl- und Abstimmungskampagnen sind für uns inakzeptabel hoch: Damit wäre der An-

wendungsbereich dieser Transparenzvorschriften viel zu sehr eingeschränkt, das Ziel einer 

transparenten Politikfinanzierung würde verfehlt. Mit Blick auf die Budgets von Abstim-

mungs- und Wahlkämpfen steht der Schwellenwert in keinem realistischen Verhältnis, und 

der Gegenvorschlag verkommt damit zu einer Scheinlösung ohne echte Transparenz zu för-

dern und ohne potentiell problematische Abhängigkeitsverhältnisse wirklich transparent zu 

machen.  

Dass die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Schwelle von 25'000.- deutlich zu 

hoch ist, zeigt auch der Vergleich mit dem europäischen Ausland: Dort liegt die entsprechende 

Höhe im Durchschnitt bei 3‘500 Euro1, und dies auch in Ländern, die wesentlich grösser sind 

als die Schweiz. Die Höhe von 10‘000.- für Zuwendungen gemäss Transparenz-Initiative und 

Kommissionsminderheit ist bereits hoch und international verglichen sogar sehr moderat.  

Public Eye unterstützt in den Art. 76b Abs. 2 lit. b, Art. 76c Abs. 1, Art. 76c Abs. 2 lit. c, Art. 76c 

Abs. 3 sowie Art. 76d Abs. 4 VE BPR die Variante der Minderheit der SPK-S.  

  

 
1 Vgl. Studie „Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”, 2004, S. 244, 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf.  

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf
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Umfang der offen zu legenden Finanzzahlen (Art. 76b Abs. 2 lit. a VE BPR gemäss Minderheit) 

Für eine wirksame Transparenz in der Politikfinanzierung braucht es die Offenlegung von 

möglichst aussagekräftigen Finanzzahlen der politischen AkteurInnen. Deshalb müssen neben 

den offenlegungspflichtigen Zuwendungen nicht nur die Einnahmen der politischen Akteu-

rInnen offengelegt werden, wie dies die Mehrheit der SPK-S vorschlägt, sondern zusätzlich 

auch die Ausgaben und die Vermögenslage gemäss Vorschlag der Kommissionsminderheit. 

Erst diese zusätzlichen Informationen ermöglichen es den StimmbürgerInnen, einen Eindruck 

der Wichtigkeit der einzelnen Zuwendungen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben zu bekom-

men und dadurch möglicherweise entstehenden Abhängigkeiten zu erkennen. 

Public Eye unterstützt in Art. 76 Abs. 2 lit. a VE BPR die Variante der Minderheit der SPK-S.  

 

Zeitpunkt offenlegungspflichtiger Zuwendungen (Art. 76c Abs. 2 lit.c VE BPR) 

Wir begrüssen es, dass der Vorentwurf auch die Unterschriftensammlungen für eidgenössi-
sche Initiativen und Referenden den Offenlegungspflichten explizit unterstellt. Den Beson-
derheiten bei der Finanzierung solcher Aktionen ist aber bei der zeitlichen Erfassung der of-
fenzulegenden Zuwendungen noch besser Rechnung zu tragen. Den Unterschriftensammlun-
gen gehen oftmals mehrere Monate Planungs- und Vorbereitungsarbeiten eines Initiativkomi-
tees oder der Referendum-UrheberInnen voraus. Bereits in dieser Vorphase sind finanzielle 
Mittel und entsprechende Zuwendungen erforderlich. Mit dem jetzigen Kriterium des Vorent-
wurfs (Beginn der Unterschriftensammlung) werden aber die Zuwendungen in dieser Vor-
phase nicht erfasst, selbst wenn diese so hoch sind, dass sie zu einem späteren Verfahrenszeit-
punkt offenlegungspflichtig wären. Damit bleiben diese Zuwendungen für den gesamten Ver-
lauf der Abstimmungskampagne im Verborgenen, selbst wenn diese wesentlich zur Kampag-
nenfinanzierung beigetragen haben. Ebenfalls wird ermöglicht, die Offenlegungspflicht nach 
Beginn der Unterschriftensammlung leicht zu umgehen, indem Gross-SpenderInnen gezielt 
vor dem offiziellen Sammlungsbeginn hohe Zuwendungen leisten.  

Wir beantragen daher, als massgebenden Zeitpunkt für den Beginn der Meldepflicht bei Volks-
initiativen die Gründung des Initiativkomitees und bei Referenden die parlamentarische Verab-
schiedung (Schlussabstimmung beider Räte) festzulegen.  

 

Regelung der Offenlegungspflicht bei Ständeratswahlen (Art. 76c Abs. 3, Art. 76d Abs. 1 lit. c, 

Art. 76h Abs. 5 VE BPR) 

Für eine einheitliche Regelung der Finanzierungstransparenz bei den nationalen Wahlen ist 

die Gleichbehandlung von National- und Ständeratswahlen ist für uns ein wichtiger Punkt, 

wie er auch in der Transparenz-Initiative explizit vorgesehen ist. Unserer Ansicht nach hat der 

Bund die Kompetenz, Regelungen zur Finanzierungstransparenz für Ständeratswahlen auch 

auf Gesetzesstufe zu erlassen, gestützt auf das Parlamentsgesetz, das seine Grundlage in Art. 

164 Abs. 1 lit. g der Bundesverfassung hat. Eine solche identische Regelung für National- und 

Ständeratswahlen drängt sich aus mehreren Gründen auf: Das legitime Interesse der Stimm-

bürgerIn an Kenntnis von Höhe und Herkunft von Grossspenden sowie den Finanzzahlen der 
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politischen Akteurinnen besteht bei den Ständeratswahlen gleichermassen wie bei den Natio-

nalratswahlen. Eine Unterscheidung ist vor diesem Hintergrund unverständlich und nicht zu 

rechtfertigen. Zudem dürften bei den Ständeratswahlen als Personenwahlen die meist im Ma-

jorzverfahren durchgeführt werden womöglich zunehmend höhere Zuwendungen fliessen als 

bei den Nationalratswahlen. Dies rechtfertigt es umso weniger, für Ständeratswahlen gerin-

gere Offenlegungspflichten vorzusehen, wie dies die SPK-S vorschlägt. 

Public Eye schlägt deshalb vor, bei Wahlen in den Ständerat die gleichen Pflichten wie bei den 

Wahlen in den Nationalrat vorzusehen (Art. 76c Abs. 3, Art. 76d Abs. 1 lit. c, Art. 76h Abs. 5 VE 

BPR) 

 
Pflicht zur Offenlegungspflicht der tatsächlichen Geldgeber (Art. 76d Abs. 4 VE BPR) 

Für die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Transparenzregelungen in der Po-
litikfinanzierung ist die bestmögliche Verhinderung von Missbrauch und Umgehungen ent-
scheidend. Dafür ist wichtig, dass jeweils der tatsächliche, ursprüngliche GeldgeberIn offenge-
legt werden muss und dessen Identität nicht durch Zwischenschalten von weiteren Personen 
wie Stiftungen, Vereine oder Kantonalparteien/Parteisektionen im Verborgenen bleiben kann. 

Public Eye schlägt deshalb vor, Art. 76d Abs. 4 VE BPR auf Gesetzes-/oder Verordnungsstufe 

so zu präzisieren, dass jeweils der ursprüngliche GeldgeberIn im Sinne des tatsächlichen, wirt-

schaftlichen Geldgebers als Urheber offengelegt werden muss. 

 

Ausgestaltung des Kontrollsystems (Art. 76e VE BPR) 

Ein wirksames und effizientes Kontrollsystem ist entscheidend für eine erfolgreiche Durch-

setzung der vorgesehenen Offenlegungspflichten. Die hier vorgeschlagene Regelung reicht da-

für allerdings nicht aus: Eine blosse Kontrolle des rechtzeitigen Eingangs der zu liefernden 

Angaben ist ungenügend. Vielmehr müsste die zuständige Stelle die von den politischen Akt-

euren gelieferten Angaben auch inhaltlich auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen. 

Public Eye schlägt deshalb vor, Art. 76e Abs. 1 und Abs. 2 VE BPR wie folgt anzupassen: 

1 Die zuständige Stelle kontrolliert, ob alle Angaben und Dokumente nach den Artikeln 76b und 

76c von den politischen Akteurinnen und Akteuren innert Frist eingereicht worden, vollständig 

und korrekt sind. 

2 Stellt sie fest, dass gewisse Angaben und Dokumente nicht fristgerecht eingereicht worden 

sind oder Zweifel an deren Vollständigkeit und/oder Richtigkeit bestehen, fordert sie die ver-

pflichteten Akteurinnen und Akteure auf, die erforderlichen Angaben und Dokumente vollstän-

dig und korrekt nachzuliefern, und setzt ihnen dafür eine Frist. 

3 Werden die Angaben und Dokumente nicht innert der angesetzten Frist nachgeliefert , ist die 

Die zuständige Stelle ist verpflichtet, Straftaten, von denen sie anlässlich der Kontrolle im Rah-

men ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt, bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde anzuzeigen. 

Bei Fristansetzungen nach Absatz 2 weist sie auf diese Anzeigepflicht hin.  
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Verbot von anonymen Zuwendungen (Art. 76h VE BPR) 

Wir begrüssen es ausdrücklich, dass die vorliegende Vorlage ein Verbot von anonymen Zu-

wendungen enthält, wie es auch die Transparenz-Initiative vorsieht. Es widerspricht dem 

Grundgedanken des Transparenzanliegens, wenn im Verborgenen bleiben kann, woher Zu-

wendungen stammen. Ebenso wiederspricht es den Grundsätzen einer Demokratie, dass in der 

politischen Debatte Gelder eingesetzt werden, deren Herkunft nicht bekannt sind.  

Ausgestaltung der Sanktionen (Art. 76j VE BPR) 

Um den vorgesehenen Offenlegungspflichten wirksam Nachachtung zu verschaffen, braucht 
es unserer Meinung nach genügend hohe Sanktionen bei entsprechenden Verstössen. Die von 
der SPK-S vorgeschlagenen maximale Höhe der Bussen von 40‘000.- bei Vorsatz und 20‘000.- 
bei Fahrlässigkeit erachten wir mit Blick auf das dahinter stehende Interesse der Stimmbürger-
Innen an Kenntnis der grossen Geldgeber von politischen AkteurInnen und auch bezogen auf 
die im Spiel stehenden Summen von bis zu mehreren Millionen Franken als deutlich zu tief. 
Hingegen begrüssen wir die vorgesehene Strafbarkeit auch bei fahrlässiger Verletzung der Of-
fenlegungsvorschriften, denn in der Praxis dürfte es schwierig sein, eine vorsätzliche Verlet-
zung zu beweisen. 
 

Public Eye schlägt deshalb vor, in Art. 76j Abs. 1 und Abs. 2 die vorgesehenen Maximalbussen 

wesentlich zu erhöhen. 

 
Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 

 
Christa Luginbühl   
Mitglied der Geschäftsleitung Public Eye  
Fachleitung Gesundheit-Konsum–Landwirtschaft 
 

 
Andreas Missbach 
Mitglied der Geschäftsleitung Public Eye  
Fachleitung Rohstoffe - Handel - Finanzen 
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Trägerverein Transparenz-Initiative 
Theaterplatz 4 
3011 Bern 
 

Per E-Mail 
Sekretariat der Staatspolitischen Kommissionen 
Parlamentsdienste  
3003 Bern 
spk.cip@parl.admin.ch 
 
Bern, 28. August 2019 
 
Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 19.400 SPK-S 
Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (indirekter Gegenvor-
schlag Transparenz-Initiative) 
 
Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Trägerverein Transparenz-Initiative (Trägerverein) unterstützt die Anliegen der 
eidgenössischen Volksinitiative „Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung“ 
(Transparenz-Initiative) und setzt sich dafür ein, dass diese in der Gesetzgebung Ein-
gang finden. Wir sind ein breit getragenes Bündnis von Parteien, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und unabhängigen Einzelpersonen.  
 
Gerne nehmen wir deshalb zu der oben genannten Vernehmlassungsvorlage wie 
folgt Stellung:  
 

1. Allgemeines 
 
Die Trägerverein Transparenz-Initiative begrüsst den vorliegenden indirekten Gegen-
vorschlag der SPK-S zur Volksinitiative grundsätzlich. Für uns geht diese Vorlage 
aber in wesentlichen Punkten deutlich zu wenig weit, um die Transparenz in der Poli-
tikfinanzierung wirksam erhöhen zu können: So sind insbesondere die Schwellen-
werte zur Offenlegung von Zuwendungen an politische Akteure für uns inakzeptabel 
hoch (siehe nachfolgend unter Ziff. 2.1.).1 Ebenfalls müssen für uns bei Ständerats-
wahlen die gleichen Offenlegungspflichten gelten wie bei Nationalratswahlen (siehe 
Ziff. 2.3.). Und schliesslich braucht es Verbesserungen bei der Ausgestaltung der 
Kontrollen und Sanktionen, um die Transparenzvorschriften wirksam umsetzen zu 
können (siehe unten stehend Ziff. 2.5. und Ziff. 2.7). 
 
Die Transparenz in der Politikfinanzierung endlich auch auf nationaler Ebene zu re-
geln, ist zweifelsohne notwendig und entspricht einen zunehmenden Bedürfnis in der 

                                                           
1 Siehe Medienmitteilung des Trägervereins Transparenz-Initiative vom 7.5.2019, Hohe Schwellenwerte lassen 
Politikfinanzierung im Dunkeln. 

mailto:spk.cip@parl.admin.ch
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Bevölkerung: So bestehen bereits in den Kantonen Genf, Neuenburg und Tessin ent-
sprechende kantonale Regelungen.2 Im März 2018 haben die Stimmbürger der Kan-
tone Freiburg und Schwyz zudem zwei Volksinitiativen für mehr Transparenz in der 
Politikfinanzierung zugestimmt3, die sogar über den Inhalt der nationalen Transpa-
renz-Initiative hinausgehen. Im Kanton Schaffhausen wird die Stimmbevölkerung 
bald über eine entsprechende Initiative abstimmen können. Vor kurzem hat der Ge-
meinderat der Stadt Bern dem Stadtrat eine entsprechende Regelung unterbreitet.4 
Und schliesslich zeigen repräsentative Umfragen aus den Jahren 2000, 2007, 2012 
und 2016, dass 2/3 der Schweizer Bevölkerung mehr Transparenz in der Politik wol-
len.5   
 
2. Anmerkungen zu den wichtigsten Bestimmungen 

 
2.1. Finanzielle Schwellenwerte zur Offenlegungspflicht von Zuwendungen an 

politische Akteure (Artt. 76b, 76c, 76d VE-BPR gemäss Minderheit) 

Die Höhe der Zuwendungen, die von den politischen Akteuren offen gelegt werden 
müssen, ist für uns für die Wirksamkeit dieser Vorlage von entscheidender Bedeu-
tung. Die von der Mehrheit der SPK-S vorgeschlagenen Höhen für die Offenlegungs-
pflicht von 25‘000.- für Zuwendungen pro Person und Jahr resp. 250‘000.- Gesamt-
aufwendungen bei politischen Parteien und Komitees bei Wahl- und Abstimmungs-
kampagnen sind für uns deshalb inakzeptabel hoch: Damit wäre der Anwendungsbe-
reich dieser Transparenzvorschriften sehr eingeschränkt. So zeigt eine aktuelle Aus-
wertung, dass die allermeisten Spenden von Privatpersonen an Parteien in der 
Schweiz gar unter 10‘000.- liegen.6     

Dass die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Schwelle von 25'000.- deut-
lich zu hoch ist, zeigt auch der Vergleich mit dem europäischen Ausland: Dort liegt 
die entsprechende Höhe im Durchschnitt bei 3‘500 Euro7, und dies auch in Ländern, 
die wesentlich grösser sind als die Schweiz.  

Bereits die Höhe von 10‘000.- für Zuwendungen gemäss Transparenz-Initiative und 
Kommissionsminderheit ist hoch und damit sehr moderat8:  Dieser Betrag übersteigt 
einen durchschnittlichen Schweizer Monatslohn bei Weitem und ist deshalb für Nor-
malbürger sehr viel Geld.  

                                                           
2 Vgl. Erläuternder Bericht, S. 4ff. 
3 Erläuternder Bericht, S. 4. 
4 Medienmitteilung des Gemeinderates der Stadt Bern vom 4.7.2019, Mehr Transparenz bei Parteien- und Kam-
pagnenfinanzierung, https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/mehr-transparenz-
bei-parteien-und-kampagnenfinanzierung.  
5 Argumentarium Transparenz-Initiative, Januar 2018, S. 3, https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/si-
tes/65/2018/01/2018-01-26-Ausführliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf.  
6 Siehe Artikel St. Galler Tagblatt vom 23.3.2019, „Es klingelt in den Kassen der Parteien“. 
7 Vgl. Studie „Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”, 2004, S. 
244, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-cam-
paigns.pdf.  
8 Vgl. Artikel Neue Zürcher Zeitung vom 8.5.2019, Parteien müssen Spenden offenlegen. 

https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/mehr-transparenz-bei-parteien-und-kampagnenfinanzierung
https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/mehr-transparenz-bei-parteien-und-kampagnenfinanzierung
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://transparenz-ja.ch/wp-content/uploads/sites/65/2018/01/2018-01-26-Ausf%C3%BChrliches-Argumentarium_Transparenzinitiative_def.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf
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Der Trägerverein beantragt deshalb, in den Art. 76b Abs. 2 lit. B, Art. 76c Abs. 
1, Art. 76c Abs. 2 lit. C, Art. 76c Abs. 3 sowie Art. 76d Abs. 4 VE BPR der Vari-
ante der Minderheit der SPK-S den Vorzug zu geben.  

 

2.2. Umfang der offen zu legenden Finanzzahlen (Art. 76b Abs. 2 lit. A VE BPR 
gemäss Minderheit) 

Für eine wirksame Transparenz in der Politikfinanzierung braucht es die Offenlegung 
von möglichst aussagekräftigen Finanzzahlen der politischen Akteure. Deshalb müs-
sen unserer Ansicht nach neben den offenlegungspflichtigen Zuwendungen nicht nur 
die Einnahmen der politischen Akteure offen gelegt werden, wie dies die Mehrheit 
der SPK-S vorschlägt, sondern zusätzlich auch die Ausgaben und die Vermögens-
lage gemäss Vorschlag der Kommissionsminderheit. Diese zusätzlichen Informatio-
nen ermöglichen es den Stimmbürgern, einen Eindruck der Wichtigkeit der einzelnen 
Zuwendungen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben der politischen Akteure zu be-
kommen und dadurch möglicherweise entstehenden Abhängigkeiten zu erkennen.9 

Der Trägerverein beantragt deshalb, in Art. 76 Abs. 2 lit. a VE BPR der Variante 
der Minderheit der SPK-S den Vorzug zu geben.  

 
2.3. Regelung der Offenlegungspflicht bei Ständeratswahlen (Art. 76c Abs. 3, 

Art. 76d Abs. 1 lit. c, Art. 76h Abs. 5 VE BPR) 

Für eine einheitliche Regelung der Finanzierungstransparenz bei den nationalen 
Wahlen ist die Gleichbehandlung von National- und Ständeratswahlen ist für uns ein 
wichtiger Punkt, wie er auch in der Transparenz-Initiative explizit vorgesehen ist.10 

Eine solche identische Regelung für National- und Ständeratswahlen drängt sich aus 
mehreren Gründen auf: Das legitime Interesse der Stimmbürger an Kenntnis von 
Höhe und Herkunft von Grossspenden sowie den Finanzzahlen der politischen Ak-
teure besteht bei den Ständeratswahlen gleichermassen wie bei den Nationalrats-
wahlen. Eine Unterscheidung ist vor diesem Hintergrund unverständlich und nicht zu 
rechtfertigen. Zudem dürften bei den Ständeratswahlen als Personenwahlen die 
meist im Majorzverfahren durchgeführt werden womöglich zunehmend höhere Zu-
wendungen fliessen als bei den Nationalratswahlen. Dies rechtfertigt es umso weni-
ger, für Ständeratswahlen geringere Offenlegungspflichten vorzusehen, wie dies die 
SPK-S vorschlägt.11 
 
Der Trägerverein beantragt deshalb, bei Wahlen in den Ständerat die gleichen 
Pflichten wie bei den Wahlen in den Nationalrat vorzusehen (Art. 76c Abs. 3, 
Art. 76d Abs. 1 lit. c, Art. 76h Abs. 5 VE BPR) 

 

                                                           
9 Vgl. Erläuternder Bericht, S. 11. 
10 Siehe Art. 39a Abs. 1 lit. b gemäss Initiativtext Transparenz-Initiative. 
11 Siehe Erläuternder Bericht, S. 14. 
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2.4. Pflicht zur Offenlegungspflicht der tatsächlichen Geldgeber (Art. 76d Abs. 
4 VE BPR) 

Für die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Transparenzregelungen in 
der Politikfinanzierung ist die bestmögliche Verhinderung von Missbrauch und Umge-
hungen entscheidend.12 
 
Dafür ist wichtig, dass jeweils der tatsächliche, ursprüngliche Geldgeber offen gelegt 
werden muss und dessen Identität nicht durch Zwischenschalten von weiteren Perso-
nen wie Stiftungen, Vereine oder Kantonalparteien/Parteisektionen im Verborgenen 
bleiben kann.13 Bei einer Regelung auf Verordnungsstufe müsste Art. 76 Abs. 4 VE 
BPR noch mit einer entsprechenden Delegationsnorm an den Bundesrat ergänzt 
werden. 
 
Der Trägerverein beantragt deshalb, Art. 76d Abs. 4 VE BPR auf Gesetzes-/    o-
der Verordnungsstufe so zu präzisieren, dass jeweils der ursprüngliche Geld-
geber im Sinne des tatsächlichen, wirtschaftlichen Geldgebers als Urheber of-
fen gelegt werden muss. 

 
2.5. Ausgestaltung des Kontrollsystems (Art. 76e VE BPR) 

Ein wirksames und effizientes Kontrollsystem ist entscheidend für eine erfolgreiche 
Durchsetzung der vorgesehenen Offenlegungspflichten. Die hier vorgeschlagene Re-
gelung reicht dafür allerdings nicht aus: Eine blosse Kontrolle des rechtzeitigen Ein-
gangs der zu liefernden Angaben ist ungenügend. Vielmehr müsste die zuständige 
Stelle die von den politischen Akteuren gelieferten Angaben auch inhaltlich auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit prüfen. Dazu müsste auch die Anzeigepflicht der zuständi-
gen Stellen an die Strafverfolgungsbehörden angepasst werden. 

Der Trägerverein schlägt deshalb vor, Art. 76e Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 VE 
BPR wie folgt anzupassen: 

1 Die zuständige Stelle kontrolliert, ob alle Angaben und Dokumente nach den 
Artikeln 76b und 76c von den politischen Akteurinnen und Akteuren innert Frist 
eingereicht worden, vollständig und korrekt sind. 

2 Stellt sie fest, dass gewisse Angaben und Dokumente nicht fristgerecht ein-
gereicht worden sind oder Zweifel an deren Vollständigkeit und/oder Richtig-
keit bestehen, fordert sie die verpflichteten Akteurinnen und Akteure auf, die 
erforderlichen Angaben und Dokumente vollständig und korrekt nachzuliefern, 
und setzt ihnen dafür eine Frist. 

3 Die zuständige Stelle ist verpflichtet, Straftaten, von denen sie im Rahmen ih-
rer Tätigkeit Kenntnis erlangt, bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde 
anzuzeigen. Bei Fristansetzungen nach Absatz 2 weist sie auf diese Anzeige-
pflicht hin. 

                                                           
12 Vgl. Schreiben des Trägervereins an die Mitglieder der SPK-S vom 18.4.2019, S. 3. 
13 Vgl. Botschaft des Bundesrates zur Transparenz-Initiative, August 2018, S. 41. 
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2.6. Verbot von anonymen Zuwendungen (Art. 76h VE BPR) 

Wir begrüssen es ausdrücklich, dass die vorliegende Vorlage ein Verbot von anony-
men Zuwendungen enthält, wie es auch die Transparenz-Initiative vorsieht. Es wider-
spricht dem Grundgedanken des Transparenzanliegens, wenn im Verborgenen blei-
ben kann, woher Zuwendungen stammen. Ebenso wiederspricht es den Grundsät-
zen einer liberalen Demokratie, dass in der politischen Debatte Gelder eingesetzt 
werden, deren Herkunft nicht bekannt sind. Auch erachten wir den vorgeschlagenen 
Mechanismus beim Erhalt von anonymen Zuwendungen14 als sinnvoll und praktika-
bel. 

2.7. Ausgestaltung der Sanktionen (Art. 76j VE BPR) 

Um den vorgesehenen Offenlegungspflichten wirksam Nachachtung zu verschaffen, 
braucht es unserer Meinung nach genügend hohe Sanktionen bei entsprechenden 
Verstössen. Die von der SPK-S vorgeschlagenen maximale Höhe der Bussen von 
40‘000.- bei Vorsatz und 20‘000.- bei Fahrlässigkeit erachten wir mit Blick auf das da-
hinter stehende Interesse der Stimmbürger an Kenntnis der grossen Geldgeber von 
politischen Akteuren und auch bezogen auf die im Spiel stehenden Summen von bis 
zu mehreren Millionen Franken als wesentlich zu tief. Hingegen begrüssen wir die 
vorgesehene Strafbarkeit auch bei fahrlässiger Verletzung der Offenlegungsvorschrif-
ten: Denn in der Praxis dürfte es schwierig sein, eine vorsätzliche Verletzung zu be-
weisen. 
 
Der Trägerverein schlägt deshalb vor, in Art. 76j Abs. 1 und Abs. 2 die vorgese-
henen Maximalbussen wesentlich zu erhöhen. 

 
Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Im Namen des Trägervereins Transparenz-Initiative 
 
 
 
   
 
Nadine Masshardt   Lisa Mazzone  Rosmarie Quadranti 
Co-Präsidentin   Co-Präsidentin  Co-Präsidentin 
 
 

                                                           
14 Siehe Erläuternder Bericht, S. 20. 
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